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Ziffer 01  LROP 1.1  01/07 
 
Ziel einer nachhaltigen Raumentwicklung ist es, die sozialen sowie wirtschaftlichen Ansprü-
che an den Raum dauerhaft mit seinen ökologischen Funktionen in ein Gleichgewicht zu 
bringen. 
 
Dies fußt auf 3 Säulen:  
 
Umwelt (ökologische Nachhaltigkeit): 
Diese bezieht sich im Wesentlichen auf Funktionen von Natur und Umwelt (u.a. Artenvielfalt, 
Klimaschutz, Pflege von Kultur- und Landschaftsräumen) 
 
Wirtschaft (ökonomische Nachhaltigkeit): 
Diese bezieht sich auf eine Wirtschaftsweise, die dauerhaft eine Grundlage für Erwerb und 
Wohlstand bietet (u.a. der Schutz wirtschaftlicher Ressourcen vor Ausbeutung) 
 
Gesellschaft (soziale Nachhaltigkeit): 
Diese bezieht sich auf das Zusammenwirken und Zusammenleben jeder einzelnen Person in 
der Gemeinschaft (u.a. Ausgleich sozialer Ungerechtigkeiten) 
 
 
Nur durch die Verknüpfung der drei Säulen kann dauerhaft eine ausgewogene Raumord-
nung erreicht werden. Zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsstrategie ist ein integrativer An-
satz zu wählen, da Schnittstellen zwischen den verschiedenen Faktoren bestehen.  
 
Für den Landkreis Emsland stehen folgende zukünftige Leitziele einer nachhaltigen Raum-
entwicklung im Vordergrund: 
 

• Stärkung der Zentralen Orte im Kreisgebiet als Versorgungsschwerpunkte und Im-
pulsgeber für die regionale Entwicklung.  

• Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen in 
den Nahbereichen. 

• Verbesserung der verkehrlichen Anbindung des Planungsraumes an die Verdich-
tungsräume und Wirtschaftszentren. 

• Stärkung lokaler und regionaler Wirtschaftskreisläufe zur Ausschöpfung emsländi-
scher Ressourcen. 

• Stabilisierung eines funktionsfähigen Arbeitsmarktes. 
• Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit. 
• Erhalt von Natur und Landschaft. 
• Stärkung des Tourismus in der Region. 

 
 
Zur Umsetzung dieser Leitziele ist das regionale Potenzial des Landkreises Emsland auszu-
schöpfen. Dieses lässt sich vor allem beschreiben durch: 
 

• Konstante Demografische Entwicklung mit prognostizierten Zuwächsen bis 2015. 
• Standorttreue mittelständischer Betriebe. 

 
1.0 Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landkreises 

 

1.1 Grundsätze zur strukturellen Entwicklung des Landkreises 
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• Bevorratung großflächiger Industrie- und Gewerbeflächen (mit guter Anbindung durch 
die A 31). 

• Intakte Natur und somit eine hohe Lebensqualität im Planungsraum. 
• Funktionierende soziale Netze (u. a. Nachbarschaftshilfe) und hohe Bereitschaft zu 

ehrenamtlicher Arbeit.   
• Identifikation und Verbundenheit mit der Region. 

 
 
Ziffer 02  LROP 1.1  07 
 
Der Landkreis Emsland ist aufgrund seiner Struktur und Lage ländlich geprägt. Mit der Neu-
aufstellung des Landes-Raumordnungsprogramms 2008 ist die Untergliederung in Ord-
nungsräume und Ländliche Räume weggefallen. Beispielhaft für eine Klassifizierung ver-
schiedener Regionen ist die Einteilung nach Siedlungsstrukturellen Regionstypen durch das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR; ehemals: Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (BBR)). Dieser Einteilung nach ist der Landkreis Emsland ein ländli-
cher Raum (Regionsgrundtyp) höherer Dichte (Dichte über 100 Einwohner pro m2) (s. Abbil-
dung S. 12) 
 
Für den Landkreis Emsland als ländlicher Raum höherer Dichte gelten folgende Zielvorstel-
lungen: 

• Sicherung und nachhaltige Stärkung des wirtschaftlichen Potentials insbesondere 
kleiner und mittlerer Unternehmen. 

• Abschwächung der Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer sowie 
Erhalt dieser Dörfer als Orte mit großer Lebensqualität. Von besonderer Bedeutung 
ist hier die Förderung sowie der Erhalt der Eigenart.   

• Weiterentwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur sowie Bereitstellung der 
erforderlichen Einrichtungen und Angebote des Bildungswesens in zumutbarer Ent-
fernung. Hiermit einher geht auch der Erhalt und die Pflege bestehender Verkehrsinf-
rastruktureinrichtungen sowie der Ausbau des bereits bestehenden Verkehrsnetzes. 

• Sicherung der für das Emsland prägenden Landschaftselemente wie Moore, natur-
nahe Fließgewässer, Wälder und Grünlandbereiche. Die ökologische Vielfalt und 
Schönheit der Landschaft soll für Naherholung und Tourismus weiter entwickelt wer-
den.  

• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Arbeits- und Produktionsbedingungen in der 
Land- und Forstwirtschaft.  

 
 
Ziffer 03 LROP 1.1  02/07 
 
Die flächendeckende Verfügbarkeit von Breitbandinfrastrukturen und die innovationsorientierte 
Nutzung und Weiterentwicklung neuer Anwendungen auf Breitbandbasis stellen für Produkti-
onsbetriebe und Dienstleister inzwischen wettbewerbsbeeinflussende Standortfaktoren dar. 
Außerdem zeichnen sich die Standortqualitäten von Wohnquartieren längst auch durch gute 
Breitband-Anschlussbedingungen für die private Nutzung aus. Es muss deshalb darauf geach-
tet werden, dass ländliche Gebiete mit geringer Verdichtung und mit geringen gewerblich-
industriellen Aktivitäten nicht von der aktuellen Entwicklung im Ausbau der Breitbandtechnologie 
abgeschnitten werden. Nur so kann das Entstehen eines Kommunikationsinfrastrukturgefälles 
zwischen Stadt und Land vermieden werden. 
Grundsätzlich unterliegt der Aus- und Aufbau von Telekommunikationsinfrastruktur den Geset-
zen der Marktwirtschaft und hat demzufolge ohne öffentliche Finanzzuweisungen und Sachleis-
tungen auszukommen. Aufgehoben werden kann dieser Grundsatz nur in den Fällen, in denen 
sich Investitions- und Unterhaltungskosten für die Netzanbieter nicht rechnen. Dieser Fall ist 
prinzipiell nur bei abgelegenen und/oder schwach besiedelten Räumen gegeben.  
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Der Breitbandmarkt im Landkreis Emsland ist rasant im Wachsen begriffen. Immer mehr Unter-
nehmen und Haushalte werden mit immer höheren Geschwindigkeiten angebunden. Die Regi-
on profitiert vom verstärkten Wettbewerb unter den Leistungsanbietern und von den Möglichkei-
ten unterschiedlicher Breitbandzugangstechnologien (DSL, LWL, Wimax, Satellit). Die dominie-
renden Techniken sind DSL (Digital Subscriber Line) und LWL (Lichtwellenleiter). Generell 
betrachtet ist die Breitbandinfrastruktur im Emsland zurzeit einerseits zwar lückenhaft und damit 
sicher noch nicht zufriedenstellend, andererseits kann aber auch nicht von einer dramatischen 
Unterversorgung die Rede sein. Nach einer aktuellen Erhebung der Kreisverwaltung, die ge-
meinsam mit den Städten und Gemeinden durchgeführt wurde, ist festzustellen, dass die viel-
fach verbreitete Meinung von einer „Anschlusswüste“ nicht zutreffend ist. Die haushaltsverdich-
teten Gebiete in den Mittelzentren sind fast ausnahmslos mit besser als DSL 2000 versorgt, 
ganz häufig sogar mit besser als DSL 4000. Viele Grundzentren sowie Industrie- und Gewerbe-
gebiete sind versorgt, wenn auch teilweise mit weniger als DSL 2000, stellenweise aber auch 
mit einem weit höheren Angebot. 
Auf der Grundlage der von den Städten und Gemeinden erhaltenen Angaben wurde eine 
Übersicht über die aktuelle Breitbandinfrastruktur im Landkreis Emsland erstellt.  
Mit einer Machbarkeitsstudie sollen die Entscheidungsgrundlagen für den weiteren Breit-
bandausbau aufgezeigt werden. Das Ziel ist, u.a. auch in den nach dem Einsatz von Mitteln 
des Konjunkturpaketes II verbleibenden „weißen Flecken“ die Breitbandinfrastruktur zu 
verbessern. Als unterversorgte bzw. „weiße Flecken“ gelten identifizierte, akut unterversorgte 
Gebiete mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von weniger als 2 MBit/s im Downstream 
(Datenübertragung aus dem Internet zum Rechner) je Anschlussnehmer. Außerdem werden 
öffentliche Fördermittel, die Wirtschaftsministerium und Landwirtschaftsministerium bewilli-
gen, beantragt.  
 
Darüber hinaus ein Netz neuer Leerrohre kurz- und mittelfristig vornehmlich dazu beitragen, 
die Verlegung von Glasfaser- und Kommunikationskabeln zu vereinfachen und somit die 
Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft in der Fläche zu verbessern und zu beschleuni-
gen. Diese Leerrohre sollen, soweit noch keine geeigneten Leerrohre bzw. leistungsfähigen 
Glasfaserkabel vorhanden sind, im Rahmen von inner- und außerörtlichen Tiefbaumaßnah-
men mitverlegt werden.   
 
 
Ziffer 04  LROP 1.1  03 
 
Für die Abschätzung zukünftiger Raum- und Flächenansprüche stellen Daten zur Bevölke-
rungsentwicklung unverzichtbare Planungsgrundlagen dar.  
 
Das Thema Demografie ist für die zukünftige Entwicklung des Landkreises von besonderer 
Bedeutung. Die Auswirkungen des Demografischen Wandels sind sehr facettenreich und 
betreffen verschiedene Bereiche der Lebenswelt. Im Wesentlichen werden folgende Entwick-
lungen eintreten: 
 
 
Wir werden “weniger“ 
 
Die Bevölkerungsentwicklung ergibt sich aus der Zahl der Geburten- und Sterbefälle sowie 
der Zu- und Fortzüge. Gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung des Landesbetriebes für 
Statistik und Kommunikationstechnologie wird die Bevölkerung des Landkreises Emsland im 
Zeitraum von 2004 bis 2015 von knapp 308.000 auf 313.500 ansteigen. Bis zum Jahr 2021 
wird die Zahl leicht zurückgehen auf insgesamt 312.500. Betrachtet man nur den Prognose-
zeitraum 2004 bis 2008 so zeigt sich, dass der tatsächliche Wert mit über 313.000 (Stand 
Ende 2008) Einwohnern den Prognosewert bereits heute deutlich übersteigt (s. Diagramm S. 
16), was im Wesentlichen an den hohen Zuzügen aus den Niederlanden der vergangenen 
Jahre liegt (s. Diagramm S. 18). Ein Trend der vergangenen Jahre, der sich aktuell allerdings 
abschwächt bzw. sogar rückläufig ist. 
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Hervorzuheben ist, dass in der Vergangenheit (Zeitraum 2001 bis 2006) das positive Bevöl-
kerungswachstum nicht nur mit einem positiven Wanderungssaldo zusammenhing (s. Abbil-
dungen und Diagramme S. 13-15). Das Emsland war in diesem Zeitraum einer der wenigen 
Landkreise in Niedersachsen, in denen das Bevölkerungswachstum auch auf Geburtenüber-
schüsse zurückzuführen war. Dieser Trend kehrt sich aktuell um, in 2009 hat der Landkreis 
Emsland erstmals Geburtendefizite verzeichnet, d. h. es sterben mehr Menschen als gebo-
ren werden.  
 
 
Wir werden „älter“ 
 
Bei Vorausberechnungen bis zum Jahr 2021 zeigt sich deutlich, dass sich der Anteil der jün-
geren Bevölkerungsschichten bis unter 45 Jahre reduzieren und gleichzeitig der Anteil der 
älteren Bevölkerungsschichten stark zunehmen wird (s. Diagramm S, 17). Der Anteil der Be-
völkerung im Alter unter 18 Jahren wird im Landkreis Emsland voraussichtlich um fast ein 
Viertel sinken. In der folgenden Altersgruppe in der Altersschicht von 18- bis unter 45 Jahre 
ergibt sich voraussichtlich eine Schrumpfung um ein Siebtel. Im Vergleich hierzu werden die 
Altergruppen über 45 Jahre in Zukunft um etwa ein Drittel anwachsen. Besondere Zunahmen 
sind mit plus 20 % bis zu annähernd 50% bei den Senioren (60+) zu erwarten. 
 
 
Wir werden „bunter“ 
 

Auch wenn für diesen Teilbereich keine Prognosewerte vorliegen, lässt sich anhand des 
Bundestrends und an der vergangenen Entwicklung innerhalb des Landkreises Emsland 
ablesen, dass auch hier ein deutlicher Zuwachs aus der Zuwanderung resultieren wird. Die 
Zahl der im Landkreis lebenden ausländischen Bevölkerung hat sich im Zeitraum von 1980 
bis 2008 mehr als vervierfacht (s. Diagramme S. 18). Die meisten Menschen stammen dabei 
aus den Niederlanden, gefolgt von Menschen aus Polen, Asien, Serbien/Montenegro sowie 
der Türkei.  
 

 

Jeder der drei oben genannten Faktoren für sich allein, vor allem aber auch in Kombination, 
stellen eine große Herausforderung dar. Die Auswirkungen erstrecken sich auf eine Vielzahl 
von Teilbereichen und wirken daher unmittelbar auf die Planung ein.  
 
Zukunftsfähige Dörfer zu erhalten heißt, Siedlungskerne so umzugestalten, dass sie für Fa-
milien und Ältere gleichermaßen attraktiv sind und z.B. die gegenseitige Integration mit 
Mehrgenerationenhäusern zu fördern. Zukunftsfähiges und lebenswertes Wohnen im Dorf 
erfordert es, Kerne zu verdichten, das Ausfransen der Dorfränder zu verhindern und vorhan-
dene Bausubstanz verstärkt zu erhalten. Immer neue Wohngebiete, die fernab von Kinder-
gärten und Grundschulen entstehen und auch nicht über einen Tante-Emma-Laden verfü-
gen, fördern die Eigenentwicklung unserer Dörfer nicht mehr, sondern stellen unter den ver-
änderten demografischen Voraussetzungen ihre Zukunftsfähigkeit in Frage. 

Bei der leitungsgebundenen Infrastruktur (Wasser, Abwasser und Energie) sind die Kosten 
der Versorgung von der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer abhängig. Reduziert sich zu-
künftig die Zahl der Nutzer, müssen im Verhältnis dazu hohe Fixkosten auf eine kleinere An-
zahl von Nutzern kostentreibend umgelegt werden. Bei der Ausweisung neuer Wohngebiete 
im ländlichen Raum ist auf kompakte Siedlungsstrukturen zu achten, um Neuinvestitionen in 
die technische Infrastruktur so gering wie möglich zu halten. 

Gemeinschaftsleben, Pflege der Nachbarschaft sowie Interaktion zwischen den Generatio-
nen sind wichtige Bestandteile des sozialen Zusammenlebens, in gewisser Weise sind sie 
sogar Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Dörfer. Daher muss der Weg, in der Ge-
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sellschaft das Bewusstsein für Kinder, Familien und Ältere zu stärken, auch im Emsland 
konsequent beschritten und fortgesetzt werden. 
 
In den folgenden Kapiteln wird bei unterschiedlichen Festlegungen die Thematik immer wie-
der auftreten. Dies unterstreicht die hohe Bedeutung des Demografischen Wandels für die 
Regionalplanung.  
 
 
Ziffer 05  LROP 1.1  05 

 
Die Steigerung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in allen Teilräumen des Land-
kreises Emsland hat eine hohe Bedeutung für eine zukunftsfähige Raumentwicklung. Dabei 
müssen vorhandene Kompetenzen, Standort- und Innovationspotenziale sowie regionale 
Ressourcen durch entsprechende Planungen und Maßnahmen unter Einbeziehung relevan-
ter Akteure genutzt werden.  
 
 
Ziffer 06  

 
Die ausgeprägte Kooperation der im nordöstlichen Kreisgebiet liegenden Samtgemeinden 
Nordhümmling, Sögel und Werlte soll weiter gestärkt und somit die vorhandenen Kräfte 
nachhaltig gebündelt werden. Dadurch ausgelöste Entwicklungsimpulse sollen einen Beitrag 
zur positiven Entwicklung der gewerblich-industriellen Strukturen leisten. 
 
 
 

1.2 Einbindung in die norddeutsche und europäische Entwicklung  

 
 
Ziffer 01 LROP 1.2  01 
 
Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung und der zunehmenden Verflech-
tung der Regionen miteinander, ist der Landkreis Emsland gut beraten, auch über Land-
kreisgrenzen hinweg zu planen und zu kooperieren. Die Kooperation mit anderen Regionen 
ist heute ein unerlässliches Mittel, um effektive sowie langfristige Planung betreiben und ver-
wirklichen zu können. Dieses Ziel verfolgt beispielsweise die Wachstumsregion Ems-
Achse (s. auch Ziffer 03).  
 
Mit dem Wirtschaftsverband Emsland e.V. gibt es im Landkreis Emsland darüber hinaus 
einen berufs- und branchenübergreifenden, parteipolitisch neutralen Interessenverband für 
alle emsländischen Unternehmen. 
Zu den Zielen des Wirtschaftsverbands zählt, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen im Emsland zu erhalten bzw. zu verbessern.  
Der Wirtschaftsverband Emsland trägt dazu bei, das Emsland als wirtschaftlich attraktive 
Region zu positionieren. 
 
Als konkrete Arbeitsbereiche gelten: 
• Mitsprache beim Auflegen von Förderprogrammen und Fördergebietskulissen  
• Initiativen zur gezielten Förderung von Branchen oder Standorten  
• Erschließung von Fördermitteln vom Land Niedersachsen und der Europäischen Uni-

on  
• Initiator einer eigenen, gezielten emsländischen Wirtschaftsförderung  
• Unterstützung bestehender Netzwerke und Einbindung in den Wirtschaftsverband 

Emsland  
• Kooperation mit bestehenden regionalen Industrie- und Handwerksvertretungen  
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• regelmäßiger Unternehmeraustausch, Bildung von Erfahrungsgruppen  
• Kooperationsbörse bei Auftragsvergaben  
• spezielle Veranstaltungen gebündelt für die Führungsebene  
• jährliche Top-Veranstaltung mit hochrangigen Referenten  

Außerdem stehen konkrete und praktische Hilfestellungen für die Unternehmen im Mittel-
punkt. So ist der Wirtschaftsverband Emsland Sprachrohr im Dialog mit der Politik, bietet 
sich als kompetenter Gesprächspartner an und vermittelt Informationen über die Unterneh-
men. 

Ziffer 02  LROP 1.2  01 

Neben der Zusammenarbeit mit benachbarten Landkreisen ist eine grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit mit den Niederlanden weiterhin zu stärken und weiter zu entwickeln. Dies gilt 
unter anderem im Rahmen der im Jahre 1977 gegründeten Ems-Dollart-Region (EDR). Ziel 
dieses Zusammenschlusses ist es, die Zusammenarbeit in der deutsch-niederländischen 
Grenzregion zu fördern und Kontakte auf- und auszubauen. Dabei spielt das Zusammenwir-
ken der einzelnen, jeweils im (ehemaligen) Grenzgebiet liegenden Regionen, eine entschei-
dende Rolle um die negativen Auswirkungen, die sich aus dieser Lage ergeben, zu überwin-
den. Schwerpunkte der Arbeit der EDR sind dabei die Ressorts: Jugend, Sport, Kultur, Bil-
dung, Wirtschaft und Infrastruktur. Die 102 Mitglieder des Verbandes stammen aus den nie-
derländischen Provinzen Groningen und Drenthe sowie auf deutscher Seite aus Ostfriesland, 
dem Emsland, Friesland und dem Cloppenburger Raum. Die Mitglieder sind öffentlich-
rechtliche Organe: Gemeinden, Zusammenarbeitsverbände von Gemeinden, Samtgemein-
den, Städte, Landkreise, die Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Industrie- und Han-
delskammern, Handwerkskammern und die Ostfriesische Landschaft.    
 
Eine weitere Zusammenarbeit mit den Niederlanden findet in der 1978 EUREGIO statt. Das 
Gebiet der EUREGIO besteht aus 130 Mitgliedskommunen (davon 103 auf deutscher und 27 
auf niederländischer Seite) im Bereich des Landkreis Emsland umfasst sie die Gemeinden 
Emsbüren, Salzbergen und Spelle. Kernaufgaben der EUREGIO sind die Förderung der 
grenzüberschreitenden sozial-kulturellen Zusammenarbeit, Information von Bürgern und Un-
ternehmen, Stärkung wirtschaftlich-sozialen Entwicklung, das anbieten einer Plattform für die 
Zusammenarbeit von Städten, Gemeinden, Kreisen und Regios. Die Ems-Dollart-Region 
sowie die EUREGIO sind Teil des INTERREG IV A - Programms „Deutschland-Nederland 
2007-2013“. Zusammen mit den Regionen EUREGIO, Euregio Rhein-Waal sowie Euregio 
Rhein-Maas-Nord bildet die EDR das Programmgebiet für die Laufzeit von 2007 bis 2013. 
Innerhalb dieses Programmgebietes soll in diesem Zeitraum eine Fülle an verschiedenen 
Projekten initiiert und umgesetzt sowie die bestehenden grenzüberschreitenden Strukturen 
und Netwerke ausgebaut werden.    

Darüber hinaus ist der Landkreis Emsland Teil der Deutsch-Niederländischen Raumord-
nungskommission / Unterkommission Nord und vertreten in der Ständigen Arbeits-
gruppe der UK Nord. Aufgabe der Raumordnungskommission, die im Jahr 2008 ihr 40-
jähriges Bestehen feiern konnte, ist es, sich aller Grundsatzfragen der räumlichen Entwick-
lung anzunehmen, sofern sie für beide Staaten gleichermaßen von Bedeutung sind. Das 
Schwergewicht liegt bei der Abstimmung von raumbedeutsamen grenzüberschreitenden o-
der grenznahen Einzelplanungen und -maßnahmen aller Art sowie der Abstimmung von 
Raumordnungsprogrammen und -plänen der verschiedenen Stufen. Im Vordergrund stehen 
dabei Themen wie 

• Entwicklung im Ems-Dollart-Bereich 
• Beratung niedersächsischer Raumordnungsprogramme und niederländischer  Regi 

onalpläne 
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• Ansiedlungsvorhaben / Standortfragen im Grenzbereich, insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Umweltauswirkungen 

• Mobilitätspolitik 
• Umwelt- / Verkehrspolitik 
• Probleme im Emsmündungsgebiet. 

Die fachübergreifende Aufgabenstellung der Deutsch-Niederländischen Raumordnungs-
kommission hat große Bedeutung, weil eine grenzüberschreitend abgestimmte, funktions- 
und zielgerechte Flächennutzung ein wesentlicher Faktor einer langfristigen wirtschaftlichen 
und sozio-ökonomischen Entwicklung ist.  

Ebenfalls im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Niederlanden ist 
der Landkreis Teil des grenzübergreifenden Städterings Zwolle-Emsland. Dieser Koopera-
tionsverband von deutschen Kommunen aus den Landkreisen Emsland und Cloppenburg 
sowie den niederländischen Kommunen aus den Provinzen Drenthe und Overijssel liegen 
alle entlang der Europastraße E 233. Besondere Bedeutung hat diese internationale Verbin-
dung, da sie die kürzeste Strecke zwischen den Hafengebieten Rotterdam und Bre-
men/Hamburg darstellt.  
 
 
Ziffer 03  LROP 1.2  06 
 
Die Ems-Achse als transeuropäischer Transportkorridor umfasst im Wesentlichen die mo-
derne Wirtschafts- und Verkehrsachse in Nordwestdeutschland, zu der neben den Seehäfen 
Emden, Leer und Papenburg die Autobahn A 31, der Dortmund Ems-Kanal, die zweigleisige 
Eisenbahnstrecke von Emden nach Münster und das GVZ Emsland in Dörpen gehören. Be-
sondere Funktion hat die Ems-Achse aufgrund der zentralen Linienführung von der deut-
schen Nordseeküste bis nach Nordrhein-Westfalen. Somit verbindet sie die Küstenregion mit 
dem Hinterland. Zum Entwicklungsgebiet der Ems-Achse gehören dabei nicht nur die unmit-
telbar an der Ems gelegenen Städte und Gemeinden, sondern es umfasst alle Teilräume des 
Landkreises Emsland. 
 
Der Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. wurde im Jahr 2006 durch den Zusammen-
schluss der fünf Landkreise Aurich, Emsland, Grafschaft Bentheim, Leer und Wittmund so-
wie der kreisfreien Stadt Emden gegründet. Dabei sollen die Stärken der Region hervorge-
hoben und das vorhandene Entwicklungspotenzial gemeinsam nach Außen vertreten und 
genutzt werden.  
 
Der Fokus liegt auf einer integrierten Entwicklung der Wirtschafts- und Verkehrsinfrastruktur.  
Das geschieht: 
 
a. Durch die Arbeitskreis- und Projektarbeit in den (zurzeit) sieben definierten wirtschaftli-

chen Kompetenzfeldern Energie, Logistik, Kunststoffnetzwerk, Maritime Verbundwirt-
schaft, Metall-, Fahrzeug- und Maschinenbau, Public Private Partnership in der Bauwirt-
schaft sowie Tourismus. Die Arbeit wird jeweils für die gesamte Wachstumsregion durch 
einen Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt der Ems-Achse geleitet und koordiniert.  

b. durch die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Unternehmen mit dem Ziel, 
das vorhandene Wissen zu bündeln und alle am Wirtschaftsprozess Beteiligten zu ver-
netzen. 

 
Wegen der -bewusst gewählten- eindeutig wirtschaftlichen Ausrichtung wird die Wachstums-
region Ems-Achse immer stärker als „Wirtschaftsverein“ wahrgenommen. Dies bringt auch 
die rasante Mitgliederentwicklung zum Ausdruck. Von den z. Zt. rd. 350 Mitgliedern sind über 
250 Unternehmen. Zudem sind 8 Wirtschaftskammern, -verbände, -vereinigungen bzw. –
förderkreise Mitglieder der Ems-Achse. 
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Insbesondere im Hinblick auf die angestrebte Positionierung als europäische Förderregion 
wird eine stärkere regionalpolitische Aufstellung für notwendig erachtet. Deshalb ist eine 
neue Organisationsform geplant. Eine GmbH als Ergänzung zum e.V. wird die operative E-
bene ergänzen. 
 
Die Eckpunkte einer künftigen Ems-Achse GmbH sind: 
 
a. Die Wachstumsregion Ems-Achse als eingetragener Verein bleibt erhalten. Der Verein ist 

alleiniger Gesellschafter der Wachstumsregion Ems-Achse GmbH 
b. Der Vorstand des e.V. wird auf 24 Mitglieder mit zwei Sprechern (je einer Wirtschaft und 

Kommunen) aufgestockt und ist personen- und funktionsidentisch mit dem Aufsichtsrat 
der zu gründenden GmbH 

c. Der Aufsichtsrat kann einen paritätisch besetzten Vorstand mit bis zu 6 Mitgliedern ein-
setzen. 

 
Vor allem mit Blick auf die Gründung der Metropolregionen Hamburg, Hannover-
Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, Bremen-Oldenburg sowie der Wachstumsregion Hansa-
linie A 1 ist die Wachstumsregion Ems-Achse eine starke Dependance, die es zu stärken gilt.  
 
 
Ziffer 04  LROP 1.2  06 
 
Neben der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Ems-Achse ist der Landkreis Emsland in wei-
tere leistungsfähige grenzüberschreitende Verkehrs- und Wirtschaftskorridore sowohl im 
Norden und im Süden als auch in der Mitte eingebunden, die sich im Wesentlichen am Fern-
straßennetz orientieren. Dabei verstehen sich die emsländischen Gemeinden als wichtiges 
Bindeglied zwischen den benachbarten Niederlanden und der Hansalinie und weiter nach 
Skandinavien sowie in Richtung Berlin/Osteuropa. Hier gilt es zukünftige Entwicklungspoten-
ziale zu nutzen.  
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Anhang   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Kapitel: 
 
1.0 Grundsätze zur Gesamträumlichen Entwicklung des Landkreises 
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Bevölkerungsentwicklung 1950 bis 2008
im Landkreis Emsland, Niedersachsen und BRD (West)

(1950 = 100 Prozent)

Quellen: StuKo 01.02.1.1; Emslandstatistik 11119 (EMSLAND-GmbH); eigene Berechnungen
Datei: BevEntw
Ort: AS/EL-Stat
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Bevölkerungsvorausschätzung
Landkreis Emsland bis 2021 

- unter Berücksichtigung von Wanderungen; Basis: 1.1.2004 -

Quelle: LSKN
Datei: BevPro21Real.pr4
Ort: EL-Stat
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Altersaufbau der Bevölkerung im LK Emsland 
- nach Altersgruppen, 2004 und 2021 -

Quelle: StuKo 01.02.7.2
Datei: LebensbaumEL0421
Ort: C:/Demographie
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Ausländer im Landkreis Emsland

- 1980 bis 2008 -

Quelle: StuKo 01.02.2.1 
Datei: AuslEntwEL.pr4
Ort: EL-Stat Hinweis: Für 1988 und 1989 keine Daten vorhanden
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2.0 Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungs-

struktur 

 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

 
 
Ziffer 01  LROP 2.1  01 
 
Die Forderung der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse schließt ein, dass für alle 
Bevölkerungsteile eine Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen sowie die Teilhabe am öf-
fentlichen Leben ermöglicht wird. Hierfür ist die Einbindung der zentralen Orte in das Netz 
des Öffentlichen Personennahverkehrs von besonderer Wichtigkeit, darüber hinaus soll auch 
die Anbindung weiterer Siedlungsbereiche an das Netz des ÖPNV weiter ausgebaut sowie 
die bestehenden Anschlüsse gesichert werden.     
 
 
 
Ziffer 02  LROP 2.1  01 
 
Um die unverwechselbare Eigenart der Städte und Dörfer im Emsland zu erhalten und weiter 
zu entwickeln, sollen bei allen städtebaulichen Planungen der historische und gestalterische 
Wert sowie die städtebauliche Bedeutung einzelner Gebäude oder Ensembles berücksichtigt 
werden. Gleiches gilt für die innerörtlich vorhandenen natürlichen Landschaftsbestandteile 
oder Freiräume. Maßnahmen der Städtebauförderung sowie der Dorferneuerung können 
dazu beitragen, dass Bausubstanz erhalten und damit Stadt- und Dorfbilder zur Wahrung der 
Identität der Region und damit auch als wesentliche Grundlage für den Tourismus gesichert 
bleibt. Insbesondere die Dorferneuerung ist eines der wichtigen Instrumente zur Erhaltung 
und Wiederherstellung der dörflichen Funktionsvielfalt. Hierzu zählt unter anderem die Siche-
rung der landwirtschaftlichen Betriebe, der dörflichen Gewerbebetriebe sowie Maßnahmen 
zur Grüngestaltung.   
Ein wichtiger Bestandteil zur Erhaltung und Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ist 
der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (ehemals „Unser Dorf soll schöner werden“). 
Mit der Umbenennung des Wettbewerbs in „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde der Nachhaltig-
keitsgedanke nochmals gestärkt und in den Vordergrund gestellt. Das bedeutet, dass es 
nicht mehr nur um die Gestaltung der Dörfer geht, sondern sie müssen auch die infrastruktu-
rellen, gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und natürlichen Aspekte berücksichtigen und 
diese positiv für ihre Entwicklung nutzen.  
Der Landkreis Emsland führt den Kreiswettbewerb seit 1986 durch, an dem in der Regel um 
die 20 Dörfer und Ortschaften teilnehmen. Bis zum Jahr 1999 wurde der Wettbewerb alle 
zwei Jahre veranstaltet, heute findet dieser im Drei-Jahres-Rhythmus statt. Zuletzt wurde im 
Jahr 2008 dem Dorf Vrees (SG Werlte) der erste Platz verliehen, gefolgt von Renkenberge 
(SG Lathen) und Lehe (SG Dörpen).  
In den vergangenen Jahren wurde unabhängig von der Teilnahme am Kreiswettbewerb vom 
Landkreis Emsland ein Sonderpreis „Demografie“ für die Anstrengungen der Dörfer im Hin-
blick auf den demografischen Wandel verliehen. Die Auslobung eines derartigen Sonderprei-
ses ist in Niedersachsen einmalig. Somit kommt dem Landkreis Emsland hier eine besonde-
re Vorreiterrolle zu.  
Der Sonderpreis soll an eine Gemeinde vergeben werden, die sich in besonderer Weise bei 
der Bewältigung der demografischen Herausforderungen engagiert hat und die umfassende 
Aktivitäten für einen verbesserten Umgang mit der demografischen Situation auf folgenden 
Handlungsfeldern entwickelt und mit deren Umsetzung begonnen hat: 
- Infrastruktur / Siedlungsentwicklung / Bauleitplanung 
- ÖPNV / Mobilität  
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- Verwaltung / Bürgernähe / Kommunikation 
- Kooperationen 
- Wohnen im Alter / verschiedene Wohnformen 
- Kinder- und Familienfreundlichkeit    
- Seniorengerechte Maßnahmen / Dienstleistungsangebote   
- Förderung des Ehrenamtes 
 
Diese Auslobung konzentriert die Kriterien für die Preisvergabe auf die zentralen Hand-
lungsfelder, denen sich eine Kommune zur Bewältigung des Demographischen Wandels 
stellen muss. Im Jahr 2008 hat diesen Preis die Gemeinde Lehe (SG Dörpen) erhalten. 
 
 
 
Ziffer 03   
 
In knapp 10 Jahren wird in Deutschland die Einwohnerzahl ihren Zenit überschritten haben 
und bis 2050 von 82,5 Mio. um etwa 9% auf 75,1 Mio. zurückgehen. Gleichzeitig wird die 
Lebenserwartung weiter zunehmen. Während heute jeder sechste Einwohner in Deutschland 
älter als 65 Jahre ist, wird es dann (2050) jeder dritte Einwohner sein.  

Diese als demografischer Wandel bezeichnete Entwicklung setzte in Deutschland vor etwa 
vierzig Jahren ein, als die Geburtenzahlen allmählich zu sinken begannen. Aber schon seit 
Anfang der 70er Jahre übersteigen die Sterbefälle in Deutschland beständig die absolute 
Zahl der Geburten. Das Reproduktionsniveau jeder Elterngeneration liegt derzeit noch bei 
ca. zwei Dritteln der Gesamtbevölkerung. Neben dem kontinuierlichen Anstieg der Lebens-
erwartung wird der demografische Wandel von jährlich mehr oder weniger starken Zuzügen 
aus dem Ausland begleitet. Beide Momente prägen zu beträchtlichen Anteilen die gegenwär-
tige Bevölkerungsentwicklung, hin zur Durchalterung der Gesellschaft und zu einem immer 
„bunteren“ Bevölkerungsmix. 

Als Folge des demografischen Wandels stellt sich die Auslastung der Infrastruktur und öf-
fentlichen Versorgungseinrichtungen für die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum als ein 
Problem von gravierender Bedeutung dar. Fest steht außerdem, dass mit zunehmender Alte-
rung der Bevölkerung die Handlungsspielräume der öffentlichen Haushalte weiter eingeengt 
werden, weil der Rückgang der Erwerbstätigenzahl auch einen Rückgang der öffentlichen 
Einnahmen (Steuern und Beiträge) nach sich ziehen wird. Andererseits darf ein gewisser 
wirtschaftlicher Ausgleich davon erwartet werden, dass die Durchalterung der Bevölkerung 
neue Bedürfnisse und dafür entsprechend neue Märkte entstehen lassen wird.  

Obwohl es im Emsland in den letzten 50 Jahren enorme Bevölkerungszuwächse gegeben 
hat -von 1950 mit 197.000 Einwohnern stieg die Bevölkerungszahl in 2008 auf rd. 313.000 
Einwohner-, wird der Landkreis von dieser Entwicklung nicht verschont bleiben. Erstmals 
voraussichtlich ab 2015 wird sich ein stetiger Rückgang der Bevölkerung einstellen. Ablesbar 
ist dies seit einiger Zeit an der Zahl der Geburtenüberschüsse, die seit Mitte der 90er Jahre 
im Emsland deutlich zurückgegangen sind und erstmals im Jahr 2009 Geburtendefizite, wie 
sie heute auf Landes- und Bundesebene zu verzeichnen sind, festgestellt werden mussten. 
Gleichzeitig wird die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter im Landkreis bis zum Jahr 2021 
um 15 Prozent zurückgehen, während andererseits die Zahl der Senioren in diesem Zeit-
raum um ca. 50% ansteigen und damit weit über dem Landesdurchschnitt (plus 28%) liegen 
wird.  

Zusammengefasst: Das Emsland wird zwar erst ein Jahrzehnt später als Bund und Land mit 
zurückgehenden Bevölkerungszahlen rechnen müssen; es wird jedoch von einer überdurch-
schnittlich großen Alterung der Bevölkerung betroffen sein.  
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Siedlungsentwicklung 

Die Siedlungsentwicklung im Emsland muss sich auf die veränderten demografischen Rah-
menbedingungen einstellen. Die Nachfrage nach wohnungsnahen Versorgungseinrichtun-
gen, altersgerechten Wohnungen und Wohnquartieren wird steigen und daher eine frühzeiti-
ge Anpassung der altersspezifischen Infrastruktur erforderlich machen. Hier muss es das 
Ziel der Anstrengungen des Landkreises sein, rechtzeitig altersgerechte Wohnmöglichkeiten 
zu schaffen. Dafür müssen neue Wohnquartiere innerhalb bestehender Ortslagen mit neuen 
Wohnformen gefunden werden: Alt und Jung müssen sich wieder treffen! In diesem Zusam-
menhang muss auch darüber nachgedacht werden, vorhandene Infrastruktur bedarfsgerecht 
umzunutzen, im Extremfall vom Kindergarten zum Seniorentreff. 

Dabei muss es gelingen, Siedlungskerne so umzugestalten, dass sie für Familien und Ältere 
gleichermaßen attraktiv sind und z. B. die gegenseitige Integration mit Mehrgenerationen-
häusern fördern. Zukunftsfähiges und lebenswertes Wohnen im Dorf erfordert es, Kerne zu 
verdichten, das Ausfransen der Dorfränder zu verhindern und vorhandene Bausubstanz ver-
stärkt zu erhalten. Immer neue Wohngebiete, die fernab von Kindergärten und Grundschulen 
entstehen und auch nicht über einen Nahversorger verfügen, fördern die Eigenentwicklung 
unserer Dörfer nicht mehr, sondern stellen unter den veränderten demografischen Voraus-
setzungen ihre Zukunftsfähigkeit in Frage. 

 

Mobilität 

In der Bevölkerung ist der Trend zur Ausweitung der Mobilität ungebrochen und es ist zu 
erwarten, dass diese Entwicklung auch bei rückläufiger Bevölkerungszahl weiter Bestand 
haben wird. Verändern werden sich aber die Anforderungen, die an die Organisation von 
Mobilität gestellt werden, weil als Folge der Durchalterung der Gesellschaft die Zahl der 
Menschen zunehmen wird, die mit persönlichen mobilitätseinschränkenden Handicaps leben 
müssen. Insoweit werden sich in größerem Ausmaß als bisher bald die Voraussetzungen der 
Mobilität für ältere Menschen erheblich von denen für jüngere und mittlere Altersgruppen 
unterscheiden. Auf diese unterschiedlichen Anforderungen müssen die Verkehrssysteme der 
Zukunft flexibel abgestimmt werden. Hinzu kommt, dass zurückgehende Schülerzahlen im 
ÖPNV künftig zum Teil erhebliche Einschnitte im allgemeinen Beförderungsangebot nach 
sich ziehen werden.  

Trotz aller Unsicherheiten muss der ÖPNV eine sichere Größe bleiben und kann im Emsland 
auch weiterhin mit der Integration des Schülerverkehrs als ein nach wie vor wichtiges Stand-
bein organisiert werden. Allerdings müssen zusätzlich flexiblere und neue Bedienungsformen 
gefunden werden,  die das ÖPNV-Angebot im Landkreis abrunden und so dazu beitragen 
können, den ÖPNV auch im ländlichen Raum als Grundversorgung zu sichern. Dazu soll das 
vorhandene Rufbus-System ausgeweitet und gleichzeitig neue Bedienungsformen erprobt 
werden. Als ersten Schritt in diese Richtung hat der Landkreis Emsland jetzt erstmals fünf 
eigene Busse zur Verfügung stellen, mit denen das vorhandene Rufbus-System ausgeweitet 
und gleichzeitig neue Bedienungsformen erprobt werden sollen. Damit wird schon bei gerin-
gen Fahrgastzahlen ein attraktives ÖPNV-Angebot in dünn besiedelten Teilen des Emslan-
des bereit gestellt, mit dem flexibel auf die Wünsche der Nutzer reagiert werden kann. Ziel ist 
es, die Verbindung zwischen den Ortsteilen und den Bahnhöfen in ihrer Funktion als Schnitt-
stellen für den öffentlichen Verkehr zu verbessern und die Verbindung zwischen den Ortstei-
len insgesamt weiter zu optimieren. 

Auch wenn sich heute die Erfordernisse für einen ÖPNV der Zukunft im ländlichen Raum 
noch nicht in jeder Hinsicht absehen lassen, wird es sicherlich auch erforderlich sein, über 
kompaktere und tragfähigere Siedlungsstrukturen zu einer Kostenreduzierung zu kommen.  
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Ziffer 04 LROP 2.1  06 
 
Die bereits heute bestehende, massive Problematik des Nutzungskonflikts zwischen Wohn-
bebauung und emittierenden Betrieben wird sich zukünftig noch verstärken.  
Besonders die räumlichen Auswirkungen von Tierhaltungsanlagen und die damit verbunde-
nen Nutzungskonflikte mit örtlichen und überörtlichen Belangen der Siedlungs- und Frei-
raumentwicklung sowie mit Belangen der Erholung, des Fremdenverkehrs und der nachhal-
tigen Regionalentwicklung machen eine Konflikt regulierende und vorsorgende räumliche 
Steuerung solcher Anlagen erforderlich. Die Konfliktsituation variiert von Gemeinde zu Ge-
meinde sehr stark, weshalb die emsländischen Gemeinden aufgefordert sind, im Rahmen 
ihrer kommunalen Planungshoheit Konzepte zur wirksamen Steuerung von Tierhaltungsan-
lagen zu finden und umzusetzen.   
Luftverunreinigungen und Lärm können zu erheblichen Nutzungskonflikten gegenüber raum-
bedeutsamen Belangen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung sowie der Erholung, des 
Fremdenverkehrs und einer nachhaltigen Regionalentwicklung führen und erfordern daher 
Konflikt regulierende und vorsorgende Koordination durch die Raumordnung. Der Beitrag der 
Raumordnung im Sinne dieser Vorsorge besteht in der Einhaltung ausreichender Abstände 
zwischen den konkurrierenden Nutzungen und in der vorsorgenden Nutzungskoordination 
mit dem Ziel, Nutzungsstrukturen langfristig verträglich und nachhaltig zu gestalten.  
 
 
 
Ziffer 05  LROP 2.1  04 

 
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten 
 
Die Festlegung der Zentralen Orte als Standorte für die Sicherung und Entwicklung von Ar-
beitsstätten verfolgt das Ziel, dass die Bevölkerung mit geringem Zeit- und Wegeaufwand 
Wohn- und Arbeitsstätten erreichen kann. Durch die Festlegung sollen zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen minimiert und somit die Pendlerbeziehungen reduziert werden. Im Hinblick 
auf die notwendige Kontinuität der emsländischen Regionalplanung ist die Zuweisung dieser 
Schwerpunktaufgabe vor allem auch an alle Grundzentren von entscheidender Bedeutung, 
um die insgesamt positive Entwicklung auch zukünftig sicherzustellen. 
 
 
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten 
 
 
Die festgelegten Zentralen Orte bieten als Standorte der wirtschaftlichen und siedlungsstruk-
turellen Entwicklung gute Voraussetzungen für die Konzentration von Wohnstätten. Im Hin-
blick auf die notwendige Kontinuität der Regionalplanung im Landkreis Emsland ist die Zu-
weisung dieser Schwerpunktaufgabe vor allem auch an alle Grundzentren von entscheiden-
der Bedeutung, um die insgesamt positive Entwicklung auch zukünftig sicherzustellen.  
 
 
Entwicklungsaufgabe Tourismus 
 
Die Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus wurden im Wesentlichen 
aus dem RROP 2000 übernommen, die seinerzeit auf Grundlage eines Fachgutachtens 
festgelegt wurden. Aufgrund aktueller Entwicklungen wurde in zwei Fällen jedoch eine An-
passung vorgenommen. Dies betrifft die Gemeinden Twist und Geeste. Diese zählten bis-
lang noch nicht zu den touristischen Schwerpunkten im Emsland. Allerdings sind mit der La-
ge der beiden Gemeinden inmitten des im Jahr 2006 gegründeten grenzüberschreitenden 
„Internationalen Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen“ herausragende wirtschaftliche 
Chancen und Perspektiven im Tourismussektor verbunden. Denn erklärtes Ziel der Natur-
parkentwicklung ist es, im Laufe der nächsten Jahrzehnte im Zuge der Wiedervernässung 
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entstehende attraktive Landschaft durch europäische Förderprogramme mit Angeboten aus-
zustatten, die zu einer deutlichen Steigerung von Naherholungssuchenden und Touristen 
führen. Beispielhaft für die Aktivitäten rund um den Naturpark Moor kann hier die erfolgreiche 
Bewerbung der Naturparkgemeinden, zu denen neben Twist und Geeste auch Meppen und 
Haren (Ems) gehören, um Fördermittel im Rahmen der europäischen Gemeinschaftsinitiative 
Leader 2007-2013 zählen. Zum Leader-Gebiet „Moor ohne Grenzen“ gehören Twist und 
Geeste mit ihrem gesamten Gemeindegebiet. Die Stadt Meppen ist mit den Ortsteilen Fullen, 
Rühle und Versen, die Stadt Haren (Ems) mit den Ortsteilen Altenberge, Erika, Fehndorf, 
Lindloh-Schwartenberg, Rütenbrock und Bereichen des Wesuweer Teils des Leader-Gebiets 
vertreten. Auch die Partner aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim sowie aus der Provinz 
Südostdrenthe haben Zusagen für eine Förderung erhalten. Somit stehen für die Entwicklung 
der Region, in Form vielfältiger Projekte, insgesamt zwei Millionen Euro Fördermittel der Eu-
ropäischen Union zur Verfügung.  
Über das INTERREG-Projekt NPE (Nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft im 
Internationalen Naturpark) erhält der Naturpark nochmals rd. 3,5 Mio. Euro Fördermittel. Die-
se Gelder dienen teilweise der Entwicklung von Infrastruktur für Tourismus und Umweltbil-
dung sowie zur Finanzierung von zukunftsweisenden Studien für ein besseres Gewässer-
management in der Gemeinde Twist, insbesondere im Einzugsgebiet des Süd-Nord-Kanals, 
sowie zur Erarbeitung innovativer Lösungsansätze in Bezug auf die Stickstoffemissionen im 
Naturparkgebiet. 
 
 
Entwicklungsaufgabe Erholung 
 
Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung sind sowohl in der Zeichneri-
schen als auch der Beschreibenden Darstellung festgelegt, wenn die natürliche Eignung der 
umgebenden Landschaft für Erholung und Freizeit, die gute Umweltqualität und die Ausstat-
tung mit Erholungsinfrastruktur sowie kulturelle Angebote oder Sehenswürdigkeiten vorhan-
den, zu sichern sowie weiter zu entwickeln sind. Die natürliche Eignung ist durch eine gute 
Verbindung zu Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Erholung auszumachen. Die gute Um-
weltqualität ist gekennzeichnet durch die geringe Belastung durch Verkehrs-, Industrie- und 
Gewerbeimmissionen.  
 
Im Wesentlichen entsprechen die Festlegungen zur Entwicklungsaufgabe Erholung den 
Festlegungen aus dem RROP 2000. Allerdings wurden die Entwicklungsaufgabe Erholung 
an den beiden Standorten Groß Hesepe in Geeste sowie Twist-Bült/Neuringe in Twist zu 
Gunsten der Ausweisung der Entwicklungsaufgabe Tourismus zurückgenommen.  
 
 
 
Ziffer 06  LROP 1.1  07/08 und 2.1  04/06 
 

Die Festlegung von „Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für industrielle Anlagen und Gewerbe“ 
sowie „Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen“ ist 
Ausdruck des Bemühens des Landkreises Emsland, im Bereich des gewerblichen Sektors 
bereits bestehende Arbeitsplätze zu sichern und zu entwickeln. Neben den bestehen Flä-
chen sind im Zuge der Neuaufstellung weitere Flächen hinzugekommen, welche für die Si-
cherung zukünftiger Arbeitsplätze in der Region von besonderer Bedeutung sind (siehe Dar-
stellung S. 36).  
 
Neben den mit Zielcharakter dargestellten Vorranggebieten für industrielle Anlagen und Ge-
werbe werden über das Planzeichen des Vorbehaltsgebietes aus regionaler Sicht geeignete 
Flächen gesichert, deren Planungsstand und Bedarfsfestlegung für eine Vorrangfestlegung 
nicht hinreichend konkret ist.  
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In Papenburg ist analog zu den Vorbehaltsgebieten für industrielle Anlagen und Gewerbe ein 
Vorbehaltsgebiet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen räumlich näher festgelegt.   
 
 

2.2 Entwicklung der Zentralen Orte 

 

 
Ziffer 01  LROP 1.1  02 
 
Die Zentralörtliche Gliederung beschreibt die „raumplanerisch, in Landes- und Regionalplä-
nen festgelegte zentralörtliche Siedlungsstruktur eines Landes auf der Grundlage einer Ka-
tegorisierung von zentralen Orten, die bestimmte Funktionen bei der Versorgung mit Gütern 
und Dienstleitungen ausüben oder erlangen sollen (Ober-, Mittel- und Grundzentren)“.  
In den Zentralen Orten soll die Sicherung und Entwicklung von Einrichtungen aus den Berei-
chen Einzelhandel, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Gesundheitswesen, Verwaltung sowie Sozia-
les erfolgen, so dass für die dort ansässige Bevölkerung je nach Stufe des Zentralen Ortes 
den periodischen Grundbedarf (in den Grundzentren), den episodischen mittleren Bedarf (in 
den Mittelzentren) oder den episodischen gehobenen Bedarf (in den Oberzentren) befriedi-
gen kann. Die Ober- und Mittelzentren eines Raumes werden durch das Landes-
Raumordnungsprogramm festgelegt, ebenso Mittelzentren mit oberzentralen Teilfunktionen. 
Grundzentren werden jeweils in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festgelegt, e-
benso wie Grundzentren mit mittelzentralen Teilfunktionen. Mit dieser Festsetzung wird der 
Bundes- wie Landesrechtlichen Verpflichtung (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG; § 2 Nr. 6 NROG) nach-
gegangen, die Siedlungsstruktur auf ein System leistungsfähiger Zentraler Orte auszurich-
ten.  
 
Der Begriff der zentralen Siedlungsgebiete ist in § 2 Grundsatz Nr. 6 des Niedersächsischen 
Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung (NROG) verankert und besagt, dass die 
Entwicklung, Sicherung und Verbesserung der Grundstrukturen der Arbeitsplatz-, Bildungs-, 
und Versorgungsangebote in der Regel auf die zentralen Siedlungsgebiete der Gemeinden 
ausgerichtet sein sollen. Hierdurch sollen leistungsfähige Zentrale Orte gesichert und entwi-
ckelt und die Voraussetzungen für ein ausgeglichenes, abgestuftes und tragfähiges Netz der 
städtischen und gemeindlichen Grundstrukturen geschaffen werden.  
Zum zentralen Siedlungsgebiet gehören die mit dem jeweiligen zentralörtlichen Standort zu-
sammenhängenden Siedlungsflächen auf der Grundlage des nachrichtlich dargestellten vor-
handenen oder bauleitplanerisch gesicherten Siedlungsbereichs. 
Die räumlich-konkrete Abgrenzung des Versorgungskerns im baulichen Zusammenhang 
bleibt Aufgabe der Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung. 
 
 
Ziffer 02  LROP 2.2  04 
 
Der Landkreis Emsland selbst verfügt über kein Oberzentrum. Oberzentren in räumlicher 
Nähe sind die Städte Osnabrück und Oldenburg sowie in Nordrhein-Westfalen die Stadt 
Münster. Nach dem Landes-Raumordnungsprogramm 2008 ist jedoch die Stadt Lingen 
(Ems) Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen. Die Stadt Lingen (Ems) besitzt als 
Arbeitsort für ihren Verflechtungsraum oberzentrale Teilfunktion, gleiches gilt für die Versor-
gungsfunktion im Einzelhandel. Da Lingen (Ems) u. a. auch ein Teilstandort der Fachhoch-
schule Osnabrück ist, besitzt sie auch eine wichtige oberzentrale Teilfunktion im Bereich 
Bildung. Die Ausweisung als Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen kann jedoch nur 
ein Zwischenschritt sein. 
 
Die Stadt Lingen (Ems) hat in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung vollzogen 
und übernimmt bereits heute oberzentrale Versorgungsfunktionen für das Umland. 
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Bereits im Raumordnungsbericht des Landes Niedersachsen aus dem Jahr 1978 wurde Lin-
gen (Ems) als zusätzlicher Standort für oberzentrale Einrichtungen vorgeschlagen. Sie hat in 
der Folgezeit konsequent die oberzentralen Einrichtungen ausgebaut. Dies hatte auch zur 
Folge, dass die Bevölkerungszahl der Stadt Lingen (Ems) in ganz erheblichem Umfang ge-
stiegen ist. Während die Einwohnerzahl 1989 noch bei ca. 50.000 lag, ist sie über ca. 55.000 
im Jahr 1995 und ca. 55.800 im Jahr 2000 bis zum 1. Dezember 2006 auf 56.697 (jeweils 
einschl. 2. Wohnsitz) angestiegen. Hiervon hatten 52.281 Einwohner ihren 1. Wohnsitz in 
Lingen. Bei der Mantelbevölkerung im Verflechtungsbereich werden die für die Tragfähigkeit 
eines Oberzentrums definierten Zahlen nicht erreicht. Auf Grund ihrer Bedeutung als Ein-
kaufs- und Versorgungsstandort in der Region können jedoch knapp 110.000 Einwohner aus 
dem Ferneinzugsgebiet zusätzlich zu den ca. 100.000 Einwohnern aus dem Kerneinzugs- 
und näheren Einzugsgebiet gerechnet werden. Gerade in den letzten Jahren sind zahlreiche 
Einrichtungen geschaffen worden, die die Ausweisung als Standort für oberzentrale Einrich-
tungen rechtfertigen. 
 
In der Entschließung der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 16. Juni 1983 wurden die 
Bedeutung und die Ziele der Entwicklung von Oberzentren aufgezeigt. Unter anderem wurde 
formuliert, dass Oberzentren wichtige Aufgaben für die Verwirklichung gleichwertiger Le-
bens- und Arbeitsbedingungen sowohl im Ordnungsraum als auch im ländlichen Raum erfül-
len. Sie sollten eine möglichst vielfältige Ausstattung mit hochwertigen Einrichtungen zur 
Deckung des spezialisierten Bedarfs insbesondere in folgenden Bereichen bereitstellen (Bil-
dungs- und Erziehungswesen, Gesundheitseinrichtungen, Kultur, Handel- und Kreditwesen, 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit, Verkehrswesen, Arbeitsmarkt, Energieversorgung, Sportli-
che Einrichtungen). Dies ist in Lingen bereits heute der Fall. 
 
Die vorhandenen sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und administrativen Einrichtungen 
befriedigen bereits heute die Nachfrage der Bevölkerung auch aus der Region in hohem 
Maße. Die überdurchschnittliche Wirtschaftskraft, die positive Entwicklung der vorhandenen 
Einrichtungen lassen erhebliche Entwicklungspotenziale erkennen im Hinblick auf wachsen-
de Dienstleistungen und Einzelhandelsangebote sowie zusätzliche neue hochwertige Ar-
beitsplätze.  
 
 
 
Ziffer 03  LROP 2.2  05 
 
Mittelzentren sind die Städte Lingen (Ems), Meppen sowie Papenburg. Mittelzentren haben 
die Versorgung der Bevölkerung im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich zu si-
chern. Darüber hinaus sind Mittelzentren verkehrlich ausreichend an die nächstgelegenen 
Oberzentren anzubinden.  
 
 
Ziffer 04  LROP 2.2  01 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm 2008 eröffnet die Möglichkeit, Grundzentren mit mit-
telzentralen Teilfunktionen festzulegen: 
Grundzentren, die bereits jetzt in einzelnen Teilbereichen neben ihrer grundzentralen Ver-
sorgungsfunktion mittelzentrale Aufgaben wahrnehmen oder diesbezüglich eine besondere 
Spezialisierung aufweisen, sollen in Einzelfällen durch Stärkung dieser Funktionen einen 
besonderen Beitrag zur Regionalentwicklung leisten (LROP 2008, Abschnitt 2.2, Ziff. 01 Sät-
ze 5 und 6).  
Von dieser Möglichkeit wird im Landkreis Emsland nach sorgfältiger Überlegung und Abwä-
gung raumordnerischer Gesichtspunkte bei vier Städten und Gemeinden für den Bereich 
Logistik/Hafen Gebrauch gemacht. 
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Hierbei führt die Kombination verschiedener Festlegungen und nicht etwa nur eine herausra-
gende Besonderheit (Reederei, GVZ, Hafen oder Interkommunale Kooperation) zu der Fest-
legung einer mittelzentralen Teilfunktion. Mit der mittelzentralen Teilfunktion wird die heraus-
ragende Bedeutung des jeweiligen Standortes nochmals übergreifend betont. 
 
 
Haren (Ems)      
Mittelzentrale Teilfunktion im Bereich:  Logistik/Hafen 
 
Die Stadt Haren (Ems) erhält die mittelzentrale Teilfunktion im Bereich Logistik/Hafen. Mit 
22.996 Einwohnern (Stand: 31.12.2009) ist Haren (Ems) nach den Mittelzentren Lingen 
(Ems), Meppen, Papenburg die einwohnerstärkste Stadt im Emsland. Haren ist mit inzwi-
schen 23 Reedereien und über 300 Schiffen drittgrößter Reedereistandort in Deutschland 
nach Hamburg und Leer. Zum anderen stützt das Landes-Raumordnungsprogramm die Be-
deutung des Standortes mit der Ausweisung des Eurohafen Emsland (Haren/Meppen) als 
„Vorranggebiet Binnenhafen“.  
Das Landes-Raumordnungsprogramm legt fest, dass die Zuweisung mittelzentraler Teilfunk-
tion und somit die Höherstufung eines Zentralen Ortes nicht zu Lasten der bestehenden 
Zentralen Orte erfolgen darf. Im Falle der Zuweisung für die Stadt Haren (Ems) wäre in ers-
ter Linie das Mittelzentrum Meppen betroffen. Diesbezüglich sind jedoch keine negativen 
Auswirkungen zu erwarten, da der Eurohafen Emsland die Binnenhafenstandorte Haren 
(Ems) und Meppen (Mittelzentrum) ersetzt hat und nun an einem Standort vereint. Beide 
Hafenstandorte hatten auf Grund mangelnder Flächenverfügbarkeit und veralteter Hafeninf-
rastrukturen ihre Umschlagaktivitäten eingestellt und arbeiten seitdem in neuer Form des 
Eurohafen Emsland zusammen.  
 
 
Gemeinde Dörpen (SG Dörpen)    
Mittelzentrale Teilfunktion im Bereich:  Logistik/Hafen 
            
Die Gemeinde Dörpen hat 4.891 Einwohner (Stand: 31.12.2009), die Samtgemeinde insge-
samt 15.672 Einwohner (Stand: 31.12.2009). Die mittelzentrale Teilfunktion für den Bereich 
Logistik/Hafen erhält die Gemeinde zum einen aufgrund des vorhandenen Güterverkehrs-
zentrums (GVZ Emsland), einer von insgesamt sechs im Land Niedersachsen vorhandenen 
GVZ-Standorten. Darüber hinaus ist für Dörpen im Landes-Raumordnungsprogramm 2008 
ein „Vorranggebiet Binnenhafen“ festgelegt. 
Auswirkungen auf umliegende Zentrale Orte sind durch die Zuteilung der mittelzentralen Teil-
funktion nicht zu erwarten. Dies liegt vor allem an der Spezialisierung im Bereich Logis-
tik/Hafen. Die umliegenden Grundzentren haben keine vergleichbare Spezialisierung für die-
sen Bereich, so dass die Höherstufung keine Belastung für die umliegenden Zentralen Orte 
darstellt. Auch im benachbarten Mittelzentrum Papenburg ist keine vergleichbare Spezialisie-
rung vorhanden, so dass auch hier wesentliche negative Auswirkungen nicht zu erwarten 
sind.  
 
 
 
Gemeinden Spelle (SG Spelle) und Salzbergen  
Gemeinsame mittelzentrale Teilfunktion im Bereich: Logistik/Hafen 
 
Die Gemeinden Spelle und Salzbergen haben zusammen 16.037 Einwohner, unter Berück-
sichtigung der Samtgemeinde Spelle insgesamt 20.401 (Stand 31.12.2009).  
Der Hafen Spelle Venhaus ist im Landes-Raumordnungsprogramm 2008 als „Vorranggebiet 
Binnenhafen“ aufgeführt und gehört somit zu den landesbedeutsamen Binnenhäfen. Sowohl 
die Festlegung im Landes-Raumordnungsprogramm als auch die bauleitplanerische Siche-
rung des Gebietes sowie die geplante Kooperation zwischen Spelle und Salzbergen (Ent-
wicklungsgesellschaft Interkommunaler Hafen Spelle-Salzbergen) bei der Weiterentwicklung 
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des Hafens unterstreichen die positiven Voraussetzungen für eine zukünftige Entwicklung 
des Hafen- und Logistikstandortes.  
Spelle und Salzbergen wirken aufgrund ihrer besonderen Wirtschaftstruktur in Verbindung 
mit ihren logistischen Qualitäten sowie ihrer sehr guten Verkehrsanbindung (Schiene, Stra-
ße, Wasserstraße) über ihr jeweiliges Gemeindegebiet hinaus. Darüber hinaus zeichnet sich 
Salzbergen landkreisweit durch ein überdurchschnittliches und deutlich positives Pendlersal-
do aus.  
Mit der gemeinsamen Darstellung einer mittelzentralen Teilfunktion „Logistik/Hafen“ sollen 
bereits vorhandene Qualitäten, die sich aus der räumlichen Lage und Nähe zueinander so-
wie ihrer überaus positiven Beschäftigungsentwicklung ergeben, weiterentwickelt und gesi-
chert werden.  
Von der Höherstufung der Grundzentren Spelle und Salzbergen im Teilbereich Logis-
tik/Hafen sind aufgrund ihrer besonderen Spezialisierung keine negativen Auswirkungen auf 
die umliegenden Zentralen Orte zu erwarten. Die benachbarte Stadt Lingen (Ems), im Lan-
des-Raumordnungsprogramm 2008 ebenfalls als „Vorranggebiet Binnenhafen“ festlegt, weist 
eine andere Spezialisierung (Raffinerie) auf, so dass auch hier keine negativen Auswirkun-
gen zu erwarten sind. Vielmehr sind regional eher gewünschte Synergieeffekte anzunehmen.  
 
 
Ziffer 05  LROP 2.2  01 
 
Nach sorgfältiger Überlegung und Abwägung raumordnerischer Gesichtspunkte soll das 
Grundzentrum Werlte die mittelzentrale Teilfunktion „Klimaschutz- und Energieberatung“ 
wahrnehmen.  
 
 
Gemeinde Werlte (SG Werlte) 
Mittelzentrale Teilfunktion im Bereich: Klimaschutz- und Energieberatung 
 
Die Gemeinde Werlte hat 9.397 Einwohner, die Samtgemeinde insgesamt 16.003 (Stand 
31.12.2009).  
Die Gemeinde Werlte ist seit April 2008 Sitz des Klima Centers Werlte, das sich als regionale 
Schnittstelle für Unternehmen, Handwerk, Forschung und Privatleute versteht. Das Klima-
center will Verbraucher neutral informieren, bietet regionalen Firmen eine außerbetriebliche 
Ausstellungsfläche und will den erheblichen Forschungs- und Informationsbedarf der Hoch-
schulen zu diesem Thema decken.  
Im Klimacenter wird anschaulich dargestellt, welche Möglichkeiten es in jedem Haushalt zur 
effizienten Energieeinsparung, Senkung der Energiekosten und damit zur CO2-Reduzierung 
gibt. 
Das Gebäude selbst ist Anschauungsobjekt vom Keller bis zum Dach. Jeder Interessent 
kann sich ein eigenes Bild davon machen, was sich an Energieeinsparungen erzielen lässt 
und sich eingehend beraten lassen. Mit dem Klima Center wurde eine regional herausragen-
de Anlaufstelle geschaffen, die in Energiefragen (Energieeffizienz, Bau- und Dämmstoffe) 
und zum Thema Klimaschutz wichtige Entscheidungshilfen für Privatpersonen liefert und 
Handwerkern gleichzeitig als Forum dient.   
Eingebunden in das landesweit bedeutsame 3N-Kompetenzentrum strahlt die vorhandene 
Beratungskompetenz weit über die Gemeindegrenzen hinaus, die es im Interesse der ems-
ländischen Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln gilt. Aus Sicht des Landkreises Ems-
land existiert eine tragfähige Struktur, um auch über ihre Verwaltungsgrenzen hinweg eine 
wichtige Versorgungsfunktion für das gesamte Emsland zu übernehmen.  
Die Ausweisung der mittelzentralen Teilfunktion für den Bereich „Klimaschutz- und Energie-
beratung“ soll somit einerseits die bisherigen Entwicklungen beim Klimaschutz würdigen, 
andererseits aber auch als Auftrag dienen, die Beratungskompetenz weiter auszubauen.  
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Ziffer 06  LROP 2.2  01 
 
Die Festlegung der Grundzentren obliegt, ebenso wie die Zuteilung mittelzentraler Teilfunkti-
onen, den Landkreisen. Für das vorliegende Regionale Raumordnungsprogramm wurde 
dabei die gleiche Zuteilung vorgenommen wie schon für das Regionale Raumordnungspro-
gramm 2000. In den Grundzentren des Landkreises Emsland sind Einrichtungen der Versor-
gungs- und Dienstleitungseinrichtungen konzentriert. Des Weiteren beherbergen sie die Sit-
ze der Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeindeverwaltungen.  
 
 
 
Ziffer 07  LROP 2.2  03 
 
Die Möglichkeit, auch außerhalb der Zentralen Orte eine auf Eigenentwicklung ausgerichtete 
ortsspezifische Siedlungsentwicklung in den übrigen Ortsteilen zu betreiben, wird nicht be-
rührt. D. h., dass auch bei Nutzung der in den Zentralen Orten gebotenen Vorteile die Bereit-
stellung weiteren Wohnraums, von Gewerbeflächen sowie einer wohnortbezogenen Nahver-
sorgung in allen Gemeinden und Gemeindeteilen ohne zentralörtliche Bedeutung möglich ist, 
wobei aber in besonderer Weise den Auswirkungen des Demografischen Wandels durch 
Bevölkerungsrückgang und Alterung Rechnung zu tragen ist. 

 

 

 

 

2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 

 
 
Ziffer 01  LROP 2.3  02 

 
Das Raumordnungsgesetz des Bundes (§§ 1 (1); 2 (2) Nr. 2 Sätze 1 und  5, Nr. 4 Satz 3 
ROG) legt fest, dass innerhalb der Regionalen Raumordnungsprogramme Festsetzungen 
vorgenommen werden müssen, welche die Daseins- und Versorgungsfunktionen in allen 
Teilen des Landkreises für alle Bevölkerungsgruppen dauerhaft sowie in ausreichendem 
Umfang und in ausreichender Qualität sichert. Das Ordnungsprinzip der Zentralen Orte mit 
der Festlegung von Grund- und Mittelzentren, trägt zur Erfüllung dieses Auftrags bei.  
 
Der zu erwartende Bevölkerungsrückgang wird auch im Emsland zu beachtlichen neuen 
Herausforderungen bei der Sicherstellung einer angemessenen Daseinsvorsorge führen.  

Bei der leitungsgebundenen Infrastruktur (Wasser, Abwasser und Energie) sind die Kosten 
der Versorgung von der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer abhängig. Reduziert sich zu-
künftig die Zahl der Nutzer, müssen im Verhältnis dazu hohe Fixkosten auf eine kleinere An-
zahl von Nutzern kostentreibend umgelegt werden. Bei der Ausweisung neuer Wohngebiete 
im ländlichen Raum ist auf kompakte Siedlungsstrukturen zu achten, um Neuinvestitionen in 
die technische Infrastruktur so gering wie möglich zu halten. 

Beim Dienstleistungsangebot können wegen der nach wie vor geringen Besiedlungsdichte in 
den Dörfern des Landkreises und der überdurchschnittlichen Alterung der Bevölkerung 
schnell Tragfähigkeitsgrenzen erreicht werden. Um eine Grundausstattung an Angeboten der 
Daseinsvorsorge (Post, Sparkasse, Banken, Einzelhandel usw.) langfristig aufrecht zu erhal-
ten, kann es ein Weg sein, dafür Servicezentren einzurichten, in denen die Nachfrage für die 
verschiedene Bedarfe gebündelt bedient wird. 

Gemeinschaftsleben, Pflege der Nachbarschaft sowie Interaktion zwischen den Generatio-
nen sind wichtige Bestandteile des sozialen Zusammenlebens, in gewisser Weise sind sie 
sogar Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Dörfer. Daher muss der Weg, in der Ge-
sellschaft das Bewusstsein für Kinder, Familien und Ältere zu stärken, auch im Emsland 
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konsequent beschritten und fortgesetzt werden. Konkret hat dafür die im November 2005 
geschlossene „Große Koalition für Kinder“ einen Werte- und Bewusstseinswandel zugunsten 
von Familien angeregt und postuliert, die Kinderbetreuung bedarfsgerecht auszubauen und 
damit die Grundlage dafür zu schaffen, dass Familie und Beruf besser vereinbar sind. Au-
ßerdem sollen über Familienservicezentren Netzwerke für Familien entwickelt werden.  

Die Bevölkerungsgruppe der jungen Menschen wird auch im Emsland aufgrund der erkenn-
baren demografischen Veränderungen mittel- langfristig weiter schrumpfen. Einrichtungen 
und Angebote für Kinder und Jugendliche müssen sich den sich verändernden Nachfrage-
strukturen anpassen, dennoch müssen wohnortnah attraktive Lebensbedingungen erhalten 
bleiben. 

Die Arbeit des beim Landkreis Emsland eingerichteten Seniorenservicebüros sowie der Se-
niorenbüros/Freiwilligen-Agenturen in Papenburg, Sögel, Lathen, Haren (Ems), Lingen, 
Emsbüren und Salzbergen sind zu stärken. 
Ansätze wie diese können jedoch nur gelingen, wenn freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit 
an gesellschaftlichen Aufgaben wieder eine größere Wertschätzung erfahren. Hier gilt es, 
eine Freiwilligenoffensive zu starten, die ganz gezielt auch jüngere Seniorinnen und Senio-
ren anspricht und für eine freiwillige bzw. ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen sucht. In ei-
nem Modellprojekt zur Stärkung des Ehrenamtes sollen daher Seniorinnen und Senioren 
eigens dafür qualifiziert, Freiwilligendienste aufgebaut und Projekte zur Verbesserung der 
Lebensqualität entwickelt und vernetzt werden.  

Es ist anzustreben, die kulturelle Infrastruktur im Landkreis Emsland zu stärken und zu ent-
wickeln. Im flächenmäßig großen und ländlich geprägten Landkreis ist es von besonderer 
Bedeutung, dass eine dezentrale Anordnung der Einrichtungen sowie eine Vernetzung zwi-
schen den einzelnen Einrichtungen erreicht wird. Beispielhaft kann hier der KULTOURsom-
mer genannt werden, der bereits eine Zusammenarbeit der Kulturträger bewirkt und sowohl 
für die einheimische Bevölkerung als auch Besucher des Emslandes eine hohe Bedeutung 
hat. 
 
Die insgesamt 19 Museen im Landkreis Emsland sind in einem dezentralen Museumskon-
zept zusammengefasst. Dabei decken die Emslandmuseen in Groß Hesepe, Lingen (Ems), 
Meppen und Sögel die wesentlichen Themen der emsländischen Geschichte ab. Die übrigen 
Standorte wirken ergänzend indem sie wichtige Erkenntnisse der lokalen Geschichte thema-
tisieren.  
 
Die Musikschule des Emslandes e.V., das international anerkannte Theaterpädagogische 
Zentrum der Emsländischen Landschaft in Lingen, die Jugendkunstschulen (Mal- und Krea-
tivschulen - MUK) sowie die beiden überregional bedeutsamen Freilichtbühnen in Meppen 
und Ahmsen sind zu erhalten und weiter auszubauen.  
  
Die über 60 Heimatvereine im Emsland sorgen durch ihre ehrenamtliche Arbeit auf den Ge-
bieten der regionalspezifischen Sprach- und Brauchtumspflege, historischen Regionalfor-
schung, Natur- und Landschaftspflege sowie Museumsarbeit für die Verankerung und Stär-
kung der regionalen Identität. Sie wirken dabei gleichzeitig als Integrationsfaktor im sozialen 
Bereich, unterstützen die kulturelle Bildung und sichern durch ihre Nachwuchsarbeit eine 
kontinuierliche Wahrung und Weiterentwicklung regionalen Bewusstseins. Durch kulturelle 
Breitenarbeit wird besonders die Kreativität junger Menschen gefördert und durch Weiterbil-
dung in Richtung auf eine stärkere Professionalisierung in ihrer Qualität gesteigert. 
 
Sowohl im bildungs-, als auch im sozialen und kulturellen Bereich gibt es im Landkreis Ems-
land einen hohen Anteil an ehrenamtlichen Helfern, die einen großen Beitrag in den ver-
schiedenen Sektoren leisten. Dieses Engagement ist für das Gemeinwesen ein überaus 
wichtiger Faktor und sollte, wo Unterstützung möglich ist, diese finden.    
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Ziffer 02 LROP 1.1 07 / 2.1 02  
 
Im Gesundheitsbereich ist eine ausreichende ambulante und stationäre Versorgung der Be-
völkerung zu sichern. Diese Zielsetzung konnte in den letzten zwei Jahrzehnten durch eine 
zunehmende Verdichtung des ambulanten haus- und fachärztlichen Ärztenetzes sowie durch 
eine stetige Modernisierung des stationären Versorgungsangebotes erreicht werden. 
Daneben gab es eine Zunahme von Praxen im Bereich der Heilhilfsberufe (u.a. Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker) zu verzeichnen. Auch die Erreichbarkeit der nächst-
gelegenen Apotheke hat sich durch zahlreiche Neueröffnungen insbesondere in stark ländli-
chen Gemeinden verbessert. Der gegenwärtig gute Versorgungsstandard in der gesundheit-
lichen Daseinsvorsorge könnte zukunftsgerichtet durch den sich abzeichnenden Ärzteman-
gel bei einer gleichzeitig zunehmend alternden Bevölkerung gefährdet werden. Daher gilt es 
in diesem Bereich rechtzeitig gegenzusteuern und intelligente Lösungen für neue Vernet-
zungsstrukturen unter den niedergelassenen Ärzten mit Beteiligung der Krankenhäuser zu 
finden. Dabei wird dem Landkreis eine koordinierende Rolle beizumessen sein (s. auch Ab-
bildungen S. 37-39).  
 
 
 
Ziffer 03 LROP 1.1 07 / 2.1 02  
 

In der Nachindustriegesellschaft hat sich Bildung und Wissen neben Arbeit, Kapital und Bo-
den als Produktionsfaktor etabliert und für zunehmenden Wohlstand und stabile Beschäfti-
gung zentrale Bedeutung gewonnen (Kommission für Zukunftsfragen, 1997). Diskutiert und 
von Zukunftsforschern voraussagt, wird nach der Agrar-, der Industrie- und der Dienstleis-
tungsgesellschaft nun zum Eingang und mit Perspektive für das 21. Jahrhundert die Wissen-
gesellschaft. Zum einen spielt dabei die ungeheure Vermehrung des Wissens (Verdoppelung 
des weltweit verfügbaren Wissens, etwa alle 5 Jahre) eine Rolle, zum anderen ist es die 
neue Qualität der Informationstechnologie, die die Verbreitung von Informationen in bisher 
nicht gekannter Geschwindigkeit, Menge und Reichweite leisten kann.  

Wer über den Zugang zu dem wachsenden Wissen verfügt, wer die Methoden zu seiner Be- 
und Verarbeitung beherrscht, der wird selbst am ehesten einen Beitrag zur Weiterentwick-
lung dieses Wissens (und dessen Nutzung) leisten können; er wird zumindest seine Position 
im Wettbewerb mit anderen (Staaten, Standorten, Individuen) sichern. Damit wird der 
Mensch mit seinen Potentialen zur Erzeugung, zur Weitergabe und zur Nutzung von Wissen 
der dominierende Faktor gegenüber Natur, Rohstoffen und anderen Sachwerten. Diesem 
Humanpotential kommt insofern auch ein Höchstmaß an Verantwortung zu).  

 
Bildungsregion: 

• Die bisherige Arbeit in der Bildungsregion hat bereits gezeigt, dass die initiierten 
Maßnahmen zu einer Verbesserung der Schulqualität geführt haben. Die an ver-
schiedenen Schulen bereits durchgeführten Projekte zur horizontalen und vertikalen 
Vernetzung müssen weiterhin eine Begleitung und letztlich eine Verbreitung über alle 
Schulen finden. In den Übergängen im Bildungssystem - Kindertagesstätte/Grund-
schule, Grundschule/Sekundarstufe, Schule / Berufsausbildung - müssen Brüche 
vermieden werden. Insoweit muss die Bildungsbiographie eines jeden Kindes noch 
stärker in den Mittelpunkt rücken. 

 
Frühkindliche Bildung: 

• Kinder im Vorschulalter verfügen bereits über erhebliche Bildungspotenziale, die 
stärker genutzt werden sollten. Hierbei muss es weniger darum gehen, bereits Unter-
richt für diese Kinder einzurichten. Vielmehr gilt es, die kindliche Neugier vermehrt in 
den Kindertagesstätten zu nutzen und zu fördern. Dies geschieht gegenwärtig bereits 
durch das in 92 Kindertagesstätten im Emsland etablierte „Haus der kleinen For-
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scher“. Darüber hinaus soll der Übergang zwischen Kindertagesstätte und Grund-
schule keinen Bruch in der Bildungsbiographie der Kinder darstellen, sondern durch 
die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschule ein systemati-
scher Bildungsweg für alle Kinder eröffnet werden. 

• In dieser Altersstufe kommt es weiterhin darauf an, sprachliche Defizite durch geziel-
te Förderung aufzufangen. Sprache ist der Schlüssel für weitere Teilhabe am Bil-
dungsprozess. 

 
Wohnortnahe Schulangebote: 

• Zur Aufrechterhaltung eines wohnortnahen Bildungsangebotes sind Schließungen 
von Schulen zu vermeiden. Dies gilt nicht nur für den Primarbereich. 

• Zur Aufrechterhaltung einer Erreichbarkeit unter zumutbaren Bedingungen sind auch 
für den Sekundarbereich I alle vorhandenen Schulangebote zu erhalten. Um in jedem 
Grundzentrum mindestens ein vollständiges Angebot im Sekundarbereich zu erhal-
ten, sind die Schulen und Schulträger gefordert, alle Möglichkeiten der Kooperation 
der Schulformen zu nutzen. 

 
Ganztagsschulen: 

• Ganztagsschulen sind Einrichtungen für Betreuung und Bildung. Insofern haben 
Ganztagsschulen eine große Bedeutung für ein immer stärker wahrzunehmendes 
Bedürfnis bezüglich einer Vereinbarkeit von Schule und Beruf erlangt. Andererseits 
haben sie jedoch auch einen nach dem Schulgesetz definierten Bildungsauftrag. Die-
ser Auftrag soll letztlich allen Schülerinnen und Schülern, obwohl die Ganztagsschule 
ein freiwilliges Angebot ist, zugute kommen. Eine Chance liegt jedoch in den Ganz-
tagsschulen für die Kinder mit Bildungsdefiziten. Neben einer Hausaufgabenhilfe wer-
den weitere konkrete Bildungsangebote je nach dem Konzept der jeweiligen Schule 
vorgehalten. 

 

Berufsbildendes Schulangebot: 

• Im Interesse der regionalen Wirtschaft liegt es, möglichst standortnah die schulischen 
Angebote, insbesondere im berufsbildenden Bereich vorzufinden, die nach den Be-
triebssparten benötigt werden. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, trotzt der zu-
künftig auch in diesem Bereich zu spürenden demographischen Entwicklung, mög-
lichst alle benötigten vollzeit- und teilzeitschulischen Angebote aufrecht zu erhalten. 
Insbesondere wird hierdurch die Bereitschaft zur dualen Ausbildung der Betriebe ge-
fördert. 

• Die Entwicklung zeigt, dass in der regionalen Wirtschaft immer höhere Bildungsab-
schlüsse gefordert werden. Diesem Bedarf wird durch die Einrichtung von Fachgym-
nasien und Fachoberschulen nachgekommen. Es wird zukünftig darauf ankommen, 
diese Schulangebote in ihren Ausrichtungen ständig anzupassen. 

 
 
Tertiärer Bildungsbereich: 

• Die Studienangebote an der Berufsakademie und der Fachhochschule in Lingen sind 
bereits etabliert. Die derzeit laufenden baulichen Maßnahmen im ehemaligen Eisen-
bahnausbesserungswerk werden zu einer Verstetigung und Aufwertung des Studien-
angebotes vor Ort führen. Ein Schritt in eine weitere Qualitätsentwicklung ist in der 
bevorstehenden Kooperation beider tertiärer Einrichtungen zu sehen. 

• Beide Studienangebote sind für emsländische studierwillige Jugendliche ein wohn-
ortnaher Studienort zur Erreichung ihrer beruflichen Qualifikationen. Gleichzeitig tra-
gen die Angebote dazu bei, die Absolventen mit den Arbeitsmöglichkeiten im Ems-
land in Kontakt zu bringen. Vertiefend wird es weiterhin Aufgabe sein, die Absolven-
ten konkret für eine Beschäftigung in der regionalen Wirtschaft zu gewinnen. 
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I+K Technik: 

Die Wissensgesellschaft kann nur der meistern, der über eine angemessene techni-
sche Ausstattung und eine vernetzte Infrastruktur verfügt und die modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken beherrscht. Der Einsatz neuer Medientechnolo-
gie hat für den Landkreis Emsland bereits seit Jahren einen herausragenden Stellen-
wert. So gibt es bereits über 2.000 EDV-gestützte Arbeitsplätze in den kreiseigenen 
Schulen.  
Inzwischen verfügen in den Kreisschulen alle Fachräume und allgemeine Unterrichts-
räume über Internetzugänge, die über festinstallierte bzw. mobile Rechner genutzt 
werden können. Neben einem weitergehenden Ausbau mit stationären Beamern 
werden zurzeit u.a. mit Hilfe des Konjunkturprogramms II in vielen allgemein bilden-
den Schulen zur Optimierung der unterrichtlichen Möglichkeiten interaktive Tafeln in-
stalliert. Für die Zukunft wird es ständige Aufgabe bleiben, den erreichten Standard 
zu erhalten und an die weitere Entwicklung anzupassen. 

 
(s. hierzu auch Abbildungen S. 40-42). 
 
 
 
Ziffer 04  LROP 2.3  03 
 

Das Kongruenzgebot besagt, dass die Verkaufsfläche sowie das Warensortiment von Ein-
zelhandelsgroßprojekten im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO der zentralörtlichen Versor-
gungsfunktion eines Grund-, Mittel- oder Oberzentrums und dem Verflechtungsbereich des 
jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen müssen. Das bedeutet, dass die Ausweisung, Errich-
tung und Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten grundsätzlich nur in den Zentralen 
Orten zulässig ist. Eine Verletzung dieses Gebotes ist gegeben, wenn der betriebswirtschaft-
lich angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich 
der Standortgemeinde wesentlich überschreitet.  
 

Ein Verstoß gegen das Kongruenzgebot liegt vor, wenn der Einzugsbereich des Einzelhan-
delsgroßprojektes den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Ansiedlungsgemeinde we-
sentlich überschreitet. Von einer wesentlichen Überschreitung ist in jedem Fall auszugehen, 
wenn zu erwarten ist, dass mehr als 30% des Umsatzes aus Räumen außerhalb des jeweili-
gen zentralörtlichen Verflechtungsbereichs erzielt wird.  
 
 
 
Ziffer 05  LROP 2.3  03 
 
Das Konzentrationsgebot bestimmt, dass neue Einzelhandelsgroßprojekte nur innerhalb des 
Zentralen Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig sind. Diese Festlegung 
verfolgt das Ziel, dass neue Einzelhandelsgroßprojekte im Planungsraum den Grund- und 
Mittelzentren zuzuordnen sind und somit die Aufrechterhaltung und Erreichbarkeit einer leis-
tungsfähigen Versorgungsinfrastruktur in den Zentralen Orten sichergestellt bleibt.  
 

 
 
Ziffer 06 LROP 2.3  03 
 

Das Integrationsgebot sagt aus, dass neue Einzelhandelgroßprojekte mit innenstadtrelevan-
ten Kernsortimenten nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig sind. Diese 
Flächen müssen in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein. Neue 
Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten Kernsortimenten (z. B. Möbelmärk-
te, Bau- und Heimwerkermärkte, Gartencenter, Automärkte) sind auch außerhalb der städte-
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baulich integrierten Lagen an verkehrlich gut erreichbaren Standorten innerhalb des zentra-
len Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig. Dabei sind nicht mehr als 
10% und höchstens 800 m2 der Gesamtverkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsorti-
mente zulässig, um eine Konkurrenz zum Einzelhandel innerhalb der städtebaulich integrier-
ten Lagen auf ein hinnehmbares Maß zu begrenzen.  
In der Regel gelten folgende Sortimente als innenstadtrelevant: 
 

• Genuss- und Lebensmittel, Getränke, 
• Drogerieartikel, Kosmetika und Haushaltswaren, 
• Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Büroorganisation, 
• Kunst, Antiquitäten, 
• Baby- und Kinderartikel, Spielwaren, 
• Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Sportartikel, 
• Unterhaltungselektronik, Elektrohaushaltswaren, Foto/Film, Optik, 
• Uhren, Schmuck, Musikinstrumente, 
• Einrichtungszubehör, Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe, 
• Teppiche (ohne Teppichböden), 
• Blumen, 
• Campingartikel, Fahrräder und Fahrradzubehör, 
• Tiernahrung und Zoobedarf, 
• Lampen / Leuchten. 

 

 
 
Ziffer 07  LROP 2.3  03 
 

Die Ausweisung neuer Flächen für großflächigen Einzelhandel erfordert im Sinne der Siche-
rung und Entwicklung regional- und stadtverträglicher Versorgungsstrukturen Abstimmung im 
regionalen Rahmen. Aufgabe der Regionalplanung ist es, solche Flächenausweisungen hin-
sichtlich Umfang und räumlicher Lage auf ihre Auswirkungen zu überprüfen und auf eine 
raum- und strukturverträgliche Standort- und Flächenplanung sowie eine ausreichende inter-
kommunale Abstimmung hinzuwirken.  
Aufgrund bisheriger positiver Erfahrungen wird den Städten und Gemeinden empfohlen, zur 
Verbesserung der Grundlagen für regionalbedeutsame Standortentscheidungen, zur Verfah-
rensbeschleunigung und bei der raumordnerischen Überprüfung von Einzelhandelsprojekten 
örtliche Einzelhandelskonzepte zu erstellen. Zum Schutz der Funktionsfähigkeit Zentraler 
Orte und integrierter Versorgungsbereiche wird im Rahmen der Konzepterstellung auch 
empfohlen, die Innenstädte und Ortsmitten auf der Grundlage der örtlichen Einzelhandels-
konzepte als zentrale Versorgungsbereiche abzugrenzen.  
 
 
 
 
 
Ziffer 08  LROP 2.3  03 
 
Das Beeinträchtigungsverbot soll bewirken, dass durch neue Einzelhandelsgroßprojekte 
ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähigkeit der 
Zentralen Orte und integrierten Versorgungsstandorte sowie die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung nicht wesentlich beeinträchtigt werden dürfen.  
 

Grundsätzlich (Ziffer 04-08): Ausgenommen von den standörtlichen Beschränkungen sind im 
Allgemeinen Einrichtungen unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit (800 qm) gem. § 11 
Abs. 3 BauNVO. Diese Ausnahme gilt nicht für Agglomerationen von Einzelhandelsgeschäf-
ten, deren Auswirkungen insgesamt denen eines Einkaufszentrums im Sinne des § 11 Abs. 
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3 Nr. 1 BauNVO oder denen eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes gemäß § 11 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO entsprechen. Die raumordnerischen Anforderungen gelten sowohl für neue 
Vorhaben als auch für die Erweiterung bestehender Einzelhandelsprojekte. Darüber hinaus 
stellen Hersteller-Direktverkaufszentren Einzelhandelsgroßprojekte dar, die raumordnerisch 
gleich zu beurteilen sind.  
 

 

 

 



Begründung 
 

35

Anhang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Kapitel: 
 
2.0 Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur 
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Ziffer 01  LROP 3.1.1  01/02 
 

Aufgrund des Ländlichen Charakters des Landkreises Emsland ist die naturraumbezogene 
Freiraumentwicklung von besonderer Bedeutung. Das Emsland hat Anteil an zwei natur-
räumlichen Regionen Niedersachsens, welche sich wiederum in acht Landschaftseinheiten 
aufteilen lassen (s. Abbildung S. 7 Umweltbericht). Diese bilden aufgrund ihres hohen natür-
lichen und kulturellen Potenzials die Grundlage zum Erhalt und Ausbau des regionalen Frei-
raumverbundes. 
Der nördliche Planungsraum gehört zu weiten Teilen dem Naturraum „Ostfriesisch-
Oldenburgische Geest“ an und ist in folgende Landschaftseinheiten zu untergliedern: 
 

• Emsländische Küstenkanalmoore 
• Nördliches Emstal 
• Bourtanger Moor 

 
Der weitaus größte Anteil des Planungsraumes gehört dem Planungsraum „Ems-Hunte 
Geest und Dümmer-Geestniederung“ an, welche sich wie folgt in die verschiedenen Land-
schaftseinheiten unterteilen lässt: 
 

• Plantlünner Sandebene und östliches Bentheimer Sandgebiet 
• Lingener Land 
• Hasetal  
• Südliches Emstal 
• Hümmling 

 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung der oben genannten naturräumlichen Einheiten 
und den ihnen enthaltenen Landschaftseinheiten ergeben sich unterschiedliche Schutz- und 
Vorsorgeanforderungen sowie Entwicklungsmöglichkeiten. Sie sollen mit charakteristischen, 
naturbetonten Ökosystemen ausgestattet sein, so dass eine stabile Vernetzung der entspre-
chenden Pflanzen- und Tiergesellschaften sowie die naturraumtypische Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit erhalten und ggf. wiederhergestellt wird. Um langfristig eine Sicherung des regio-
nalen Freiraumverbundes garantieren zu können, sind die jeweils spezifischen Anforderun-
gen bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.  
 

 

 

 

3.1 Bodenschutz 

 
 
Ziffer 01  LROP 3.1.1  04 
 
Da der Schutz des Bodens Belang jeder raumwirksamen Planungs- und Zulassungsent-
scheidung ist, ist der vorsorgende Bodenschutz in verschiedenen Gesetzen verankert (u. a. 
BBodSchG, NROG, BauGB, NAGBNatSchG).  

 
3.0 Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen, Frei-

raumnutzungen und zum Klimaschutz 
 

Allgemein 
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Nach dem Bundesbodenschutzgesetz erfüllt der Boden drei Funktionen. Die natürlichen 
Funktionen des Bodens beziehen sich im Wesentlichen auf den Boden als Lebensgrundlage 
und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen, Bodenorganismen, den Boden als Bestand-
teil des Naturhaushalts, insbes. mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen und dem Boden 
als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 
Puffer- und Stoffumwandlungen (insb. auch zum Schutz des Grundwassers).  
Darüber hinaus hat der Boden verschiedene Nutzfunktionen, etwa als Rohstofflagerstätte, 
Fläche für Siedlung und Erholung, als Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
sowie als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und 
Entsorgung. 
Die dritte Funktion ist die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.  
 
Nach § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederher-
zustellen. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachtei-
lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.  
 

Beim Auf- oder Einbringen von Materialien auf bzw. in den Boden muss gewährleistet sein, 
dass schädliche Bodenveränderungen ausgeschlossen und zumindest eine der nach § 2 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vorgegebenen Funktionen – in diesem Zusam-
menhang eine natürliche Bodenfunktion oder eine Flächennutzung für Siedlung, Erholung 
Land- und Forstwirtschaft – nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt wird. Die hinsichtlich 
des Auf- und Einbringens von Materialien zu berücksichtigenden Anforderungen und Vorga-
ben können dem § 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ent-
nommen werden. Die Bodenschutzbehörden sind in jedem Falle als Fachbehörde bzw. als 
Träger öffentlicher Belange an bodenschutzrelevanten Verfahren zu beteiligen. 

Die Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes gelten auch unterhalb der durchwur-
zelbaren Bodenschicht. Nähere Einzelheiten zur Verwertung von Bodenaushub im Unterbo-
denbereich können den Technischen Regeln (TR) Boden (LAGA M 20, Stand: 05.11.2004) 
entnommen werden. 
Bei verfahrensfreien Vorhaben, auch solchen, die z. B. infolge von Ausnahme- bzw. Baga-
tellklauseln nicht genehmigungsbedürftig sind, hat der Pflichtige die Vorsorgeanforderungen 
des Bodenschutzes eigenverantwortlich zu beachten. 
 

Über die Festlegungen in diesem Kapitel hinaus dienen auch die Festlegungen in der Be-
schreibenden und Zeichnerischen Darstellung mit  „Vorranggebieten für Natur und Land-
schaft“, „Vorranggebieten für ruhige Erholung in Natur und Landschaft“, „Vorbehaltsgebieten 
für die Landwirtschaft“, „Wald“ sowie „Gebieten zur Vergrößerung des Waldanteils“ dem 
Schutz des Bodens.  
 

 

 
Ziffer 02   
 
Der fortschreitende Individualverkehr und somit eine zunehmende Verkehrsdichte führt e-
benso wie die erhebliche Zunahme des Güterverkehrs auf der Straße zu ständig steigenden 
Lufteinträgen, die zusammen mit Stickstoffverbindungen durch Niederschläge in den Boden 
gelangen. Um diese teilweise zu kompensieren, hat der Landkreis Emsland zwischen 1985 
und 2002 in vielen Bereichen Waldkalkungsmaßnahmen durchgeführt, um den auftretenden 
Beeinträchtigungen entgegenzuwirken (s. dazu Kapitel „Forstwirtschaft“).  
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Ziffer 03  LROP 3.1.1  04 
 
Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Mit der fortschreitenden Entwicklung von Wirtschafts- und Sieldungsstruktur wird der 
Boden verstärkt in Anspruch genommen. Der Grad der Bodenversiegelung im Landkreis 
Emsland ist im Gegensatz zu anderen Gebieten mit einem Wert (zwischen 5 % und 10 %) 
als recht gering einzustufen. Durch eine bedarfsgerechte Ausweisung von Siedlungsgebieten 
soll auch zukünftig dafür gesorgt werden, dass die Versiegelung gering bleibt. Aus diesem 
Grunde ist es trotz der geringeren Verdichtung im ländlichen Raum gegenüber den Bal-
lungszentren sinnvoll, neben unvermeidlichen Ausweisungen für die Wohnbebauung in die 
freie Feldflur, vorrangig Baulücken im Innenbereich zu schließen und solche Flächen prioritär 
zu nutzen, die zwischen bebauten Straßen liegen. Vor allem wegen des Demografischen 
Wandels mit einer mittel- bis langfristig anzunehmenden Abnahme der Bevölkerung ist auf 
eine bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohngebiete zu achten. Um den Bürgern des Ems-
landes ausreichende Arbeitsmöglichkeiten zu bieten, ist an den jeweils erforderlichen Stand-
orten die Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbestandorte unumgänglich.  
 
 

Ziffer 04   
 
Weite Gebiete im Planungsraum sind gegenüber Winderosionen hoch empfindlich. Diese 
Windempfindlichkeit kann bei Ackerflächen zu erheblichen Verlusten an nährstoffreichen 
Oberboden führen. Aus diesem Grunde ist die konsequente Anlage von Heckenpflanzungen 
und Feldgehölzen förderlich für die Landwirtschaft, aber auch ebenso aus ökologischer Sicht 
für die Tierwelt. Besondere Bedeutung erlangen diese Windschutzpflanzungen in denjenigen 
Gebietsteilen des Landkreises, die durch frühe Flurbereinigungen in den 60iger und 70iger 
Jahren einen Nachholbedarf aufweisen (westliches Kreisgebiet). Darüber hinaus besitzen 
Ackerflächen im Bereich von Überschwemmungsgebieten eine erhöhte Anfälligkeit für Was-
sererosion. In Zeiten ohne Vegetationsdecke ist der Abtrag des Bodens durch auftretende 
Hochwasser besonders hoch. Daher ist darauf hinzuwirken, die Grünlandnutzung (u. a. Ma-
gerwiesen- und weiden, Feuchtwiesen, Trocken- und Halbtrockenrasen u. ä.) in diesen Be-
reichen zu erhalten und wenn möglich zu vermehren.  

 

 

Ziffer 05   
 

Frühere Meliorationsmaßnahmen (beispielsweise Entwässerung sowie Kultivierung von 
Moorflächen) haben dazu geführt, dass durch die Änderung des Wasserhaushalts ehemalige 
Feuchtgebiete verloren gingen. Der Verlust dieser Flächen führte zum Verlust ansässiger 
Tier- und Pflanzenarten. Durch verschiedenartige Rückbaumaßnahmen wird versucht, einen 
naturnäheren Bodenwasserhaushalt wiederherzustellen.  
 
Beispielhaft für solch eine Rückbaumaßnahme ist die Renaturierung der Haseaue. Verschie-
dene, anthropogen beeinflusste Maßnahmen führten zu einer Entkoppelung von Fluss und 
Aue. Gleichzeitig führte eine bis in Ufernähe ausgeweitete, landwirtschaftliche Nutzung zu 
verstärktem Nährstoffeintrag sowie zu einem Rückgang der Auenstrukturen. Ziel des von 
1995 bis 2001 durchgeführten Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens (E + E) „Hasetal“ 
war es, den Haseauen langfristig ihr gutes ökologisches Potenzial zurückzugeben. Hierfür 
war die Anlage extensiver Grünlandflächen und Feuchtbiotope von besonderer Bedeutung. 
Auch nach Ablauf des E+E Vorhabens führt der u. a. vom Landkreis Emsland getragene 
„Verein zur Revitalisierung der Haseauen“ weitere Projekte durch.  
 
Ähnliche Vorhaben sind weiter zu fördern. Hierbei ist, wie an der Hase vorbildlich gesche-
hen, eine gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren, je nach Projekt bei-
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spielsweise aus der Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Kommunen, Verbänden und anderen 
erforderlich.  
Für große Flächen der noch in Resten vorhandenen Moorböden wurde nach Abbau der obe-
ren Torfschichten die Folgenutzung „Landwirtschaft“ durch die Folgenutzung „Naturschutz-
Wiedervernässung“ ersetzt. Jahr für Jahr werden Flächen aus dem Abbau verabschiedet, 
sodass sukzessive bis zum Jahr 2030 ca. 11.000 ha einer Hochmoorregenration überlassen 
werden. Die unterschiedlichen Stadien der Entwicklung sind besonders deutlich im Naturpark 
Moor erlebbar.      
Bei grundwasserbeeinflussten Böden der Moorniederungen und der Auen der Fließgewässer 
können Rückbaumaßnahmen erfolgen. Bei möglichen Umsetzungsprojekten sind die betrof-
fenen Grundstückseigentümer frühzeitig einzubinden. 
 
 

Ziffer 06  
 
Die Landschaft des Landkreises Emsland ist bodenkundlich-geologisch gesehen, vorwie-
gend durch eiszeitliche Formationen und holozäne Ablagerungen geprägt.  Die vorwiegen-
den Bodentypen sind Regosol, Braunerde, Podsol, Plaggenesch, Auenböden, Pseudogley, 
Nieder- und Hochmoore.  
 
Kulturgeschichtlich bedeutsame Böden sind durch ackerbauliche Maßnahmen entstanden, 
die heute oftmals nicht mehr gebräuchlich sind (wie etwa die Düngung mit Plaggen). Auf-
grund des anthropogenen Einflusses, der jedoch beendet ist, sind sie aus bodenkundlicher 
Sicht bedeutsam. Zu den kulturgeschichtlich bedeutsamen Böden zählen auch die das 
Landkreisgebiet prägenden Plaggenesche. Im nördlichen Emsland finden sich überwiegend 
grau-schwarze, im südlichen Emsland vorwiegend braune Plaggenesche. Die Plaggenwirt-
schaft hat typische Flur- und Siedlungsformen hervorgerufen, wie etwa entlang der Ems 
(z. B. Bernte, Elbergen, Wachendorf, Rühle, Borken, Emen, Lathen, Fresenburg), auf dem 
Hümmling (z. B. Esterwegen, Lorup, Spahn-Harrenstätte) und im südlichen Kreisgebiet (Thu-
ine, Lengerich, Freren, Dohren, Sommeringen, Brümsel). Darüber hinaus ist die Bildung 
ausgedehnter Flugsan- und Dünenfelder, aufgrund der wiederholten Entnahme von Plaggen, 
typisch für die Plaggenwirtschaft. Solche Gebiete finden sich zwischen Meppen und Lingen 
(zusätzlich: nördlich von Meppen und östlich von Lingen) sowie auf dem Hümmling.  
 
Zu den Schutzwürdigen Böden im Landkreis Emsland zählen vor allem die Hoch- und Nie-
dermoore sowie alte Waldstandorte. Regosol Gley werden nach Einschätzung von Experten 
als „seltene Böden“ eingestuft und sind somit ebenfalls zu schützen.  
 

 

 

 

3.2 Gewässerschutz 

 
 
Ziffer 01   
 
Gewässerschutzrechtliche Regelungen sind im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und im 
Niedersächsischen Wassergesetz umfassend enthalten. Die Gewässerreinhaltung ist als 
eines der Kernprobleme im Umweltschutz in den vergangenen Jahren erkannt worden. Der 
Verbesserung des Gewässerzustandes wird deshalb auch zukünftig eine wesentliche Be-
deutung zukommen. 
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Ziffer 02  
 
Besonders im 20. Jahrhundert hat die Bewirtschaftung von Gewässern durch den Menschen, 
beispielsweise in Form von Verrohrung, Kanalisierung und Begradigung oder auch durch die 
Einleitung schädlicher Stoffe, dazu geführt, dass sich der Zustand der Gewässer verschlech-
tert hat.  
Um insgesamt wieder einen guten Wasserzustand zu erreichen, hat die EU im Jahr 2000 die 
EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL 2000/60/EG) erlassen, die für alle Gewässertypen 
gilt (Grundwasser, Flüsse, Seen, Übergangsgewässer und Küstengewässer). Diese legt fest, 
dass die stark veränderten Gewässer im Landkreis Emsland bis zum Jahr 2015 ein gutes 
ökologisches Potenzial erreichen müssen. Zur Zielerreichung gemäß WRRL sind Maßnah-
menprogramme und Bewirtschaftungspläne für die Flusseinzugsgebiete und auf kleinerer 
Ebene für die sogenannten Bearbeitungsgebiete aufzustellen. Hierbei wurden als wichtige 
Wasserbewirtschaftungsfragen die Summe diffuser und punktueller stofflicher Einträge in die 
Oberflächengewässer und ins Grundwasser, hydromorphologische Defizite und die man-
gelnde Durchgängigkeit ermittelt 
Gewässerschutzrechtliche Regelungen sind ausgehend von der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
mittlerweile in nationales Recht, d. h. in das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und ins 
Niedersächsische Wassergesetz, umgesetzt worden. Die im Landkreis Emsland nahezu aus-
schließlich vertretenen „erheblich veränderten“ oder „künstlichen“ Gewässer müssen ein 
gutes ökologisches Potenzial erreichen. Das Ziel für das Grundwasser ist ebenfalls der gute 
mengenmäßige und chemische Zustand. Das Ergebnis der Bestandsaufnahme im Bearbei-
tungsgebiet Ems/Nordradde zeigt, dass ein Erreichen der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
in fast allen Gewässern unwahrscheinlich ist. Begründung für dieses Ergebnis ist der im 
Rahmen der Emslanderschließung durchgeführte Gewässerausbau zum Zwecke der Ent-
wässerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Der hierdurch erreichte Zustand der Kultur-
landnutzung kann und soll nicht durch eine Rückführung in einen ehemaligen Naturzustand 
zunichte gemacht werden. In einem Pilotprojekt wurden dennoch Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand unter Beibehaltung 
der Nutzungen definiert und erreicht werden können. Die als natürlich eingestuften Gewäs-
ser – im Emsland nur noch der Elsbach – müssen den guten Zustand erreichen. 
Die flächendeckende Zielerreichung wäre nur bei Einsatz erheblicher finanzieller Mittel um-
setzbar. Daher hängt der Grad der Zielerreichung vor allem vom Umfang der finanziellen 
Förderung seitens EU, Bund und Land ab. 
 
Nach den Erfahrungen der Unterhaltungsverbände können jedoch auch kleinere Maßnah-
men, wie z.B. die Umgestaltung eines Sohlabsturzes in eine Sohlgleite, sinnvolle Schritte zur 
Erreichung der Ziele der WRRL sein.  
 
Im Rahmen dieser Zielerreichung muss der Speller Aa besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Seit 1981 wurde in der Speller Aa eine sehr starke Zunahme der Chloridbe-
lastung festgestellt. Dies ist auf die Einleitung sehr stark chloridhaltiger Grubenabwässer aus 
dem Steinkohlenbergbau bei Ibbenbüren in die Ibbenbürener Aa zurückzuführen. Diese ge-
langen über der Dreierwalder Aa, Speller Aa, und Große Aa in die Ems. Die Speller Aa als 
der am stärksten belastete Gewässerabschnitt auf niedersächsischem Gebiet ist auf der 
Grundlage der 2006 gemessenen Werte immer noch als sehr stark versalzen (Belastungs-
stufe III bis IV) einzustufen. Dabei werden in den Sommermonaten Chloridkonzentrationen 
deutlich über 5.000 mg/l Cl gemessen. Somit wäre das Wasser z. B. für eine Beregnung  
landwirtschaftlicher Kulturen ungeeignet. Die tägliche Chloridfracht liegt nach wie vor zwi-
schen 500 und 800 t Cl. Umgerechnet in Natriumchlorid ergeben sich täglich rund 1.000 t 
oder einen Güterzug mit 50 Waggons, der pro Tag von Ibbenbüren zur Nordsee fahren 
müsste, um die Speller Aa von der Salzbelastung zu befreien. Eine Lösung für dieses Prob-
lem ist derzeit nicht in Sicht. 
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Ziffer 03  LROP 3.2.4  11 
 
Die oberirdischen Gewässer in Deutschland befinden sich in der Regel nicht in ihrem natürli-
chen Zustand, sondern wurden baulich gestaltet, um Sicherheits- und Nutzinteressen zu 
verwirklichen. Hierbei sind oftmals die Gewässerstruktur, das Gewässerbett sowie die Auen 
verändert worden, die jedoch in ihrer natürlichen Funktion ein wichtiger Faktor für die Quali-
tät und Funktionsfähigkeit des oberirdischen Gewässers darstellen. In den letzten Jahrzehn-
ten hat ein Umdenken dahingehend stattgefunden, die veränderte Struktur des Gewässers 
zu renaturieren, also in seinen einstigen Zustand zurückzuführen, wobei die vorhandenen 
Funktionen der Gewässer, wie die Entwässerung landswirtschaftlicher Nutzflächen sowie 
von Siedlungs- und Industriegebieten, zu berücksichtigen sind. Eine hydraulische Mehrbelas-
tung der Gewässer kann dabei nicht immer ausgeschlossen werden, und seitens der Unter-
haltungsverbände ist ein erhöhter Aufwand zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Was-
serabflusses zu leisten. 
 
Diesbezüglich wurde im Zeitraum von 2004 bis 2008 unter anderem das Life-Natur-Projekt 
Naturnahe Flussdynamik an der niedersächsischen Ems durchgeführt. Das Projektgebiet 
befindet sich im südlichen Teil des Landkreises, in den Gemeinden Emsbüren und Salzber-
gen. Durch Entwaldung der Emsaue seit dem Mittelalter zum Zwecke der Anlage von Wie-
sen und Weiden sowie in jüngerer Zeit für den Ackerbau, hat sich aus der ehemaligen Natur-
landschaft eine moderne Kulturlandschaft entwickelt, die Restbestände wertvoller Natur be-
sitzt. Im Projektgebiet befinden sich beispielsweise 58 besonders geschützte Einzelbiotope 
(gemäß § 30 BNatSchG). Das Programm versucht, dem Flusstal ein Stück seiner natürlichen 
Form zurückzugeben und die noch erhaltenen Bereiche nachhaltig zu schützen.  

 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Arbeit des Vereins zur 
Revitalisierung der Haseauen e.V.. Die Hase ist mit einer Länge von 171 km der größte 
Nebenfluss der Ems. Sie erreicht von Osten kommend in Herzlake das Kreisgebiet und 
mündet in Meppen in die als Dortmund-Ems-Kanal ausgebaute Ems. Der „Verein zur Revita-
lisierung der Haseauen“ ist ein Zusammenschluss von vier Landkreisen und der Stadt Osna-
brück, aller Kommunen von Melle im Landkreis Osnabrück bis Meppen im Landkreis Ems-
land, der Unterhaltungsträger  Fischereivereine, Naturschutzverbände, Jägerschaften und 
Einzelpersonen, die sich ausnahmslos zum Ziel gesetzt haben, die ökologischen Zustände 
des Flusses und seiner Aue zu verbessern. Von der Quelle bis zur Mündung sind wie Perlen 
an einer Kette Einzelprojekte von der Umweltbildung bis zu Gewässergestaltungen und 
Rückverlegung von Deichen in gesellschaftlichem Konsens mit den unterschiedlichsten Inte-
ressengruppen aus Landwirtschaft und Naturschutz, Tourismus und Kommunen, Wasser-
wirtschaft und Fischerei realisiert worden. Die Umsetzung regionaler Maßnahmen hatte stets 
Priorität vor der Erstellung großmaßstäblicher Planungen, das Erreichen tragfähiger Kom-
promisse vor der Durchsetzung von Einzelinteressen. Der Erfolg gibt dieser Vorgehensweise 
recht. Seit Inkrafttreten des neuen Bundesnaturschutzgesetzes am 01.03.2010 ist der Grün-
landumbruch aus Gründen des Gewässer- und Naturschutzes in gesetzlichen Über-
schwemmungsgebieten grundsätzlich verboten (§ 5 Abs. 2 Nr.5 BNatSchG). 

 
 
Unabhängig von den oben genannten Beispielen legen das Wasserhaushaltsgesetz und das 
Niedersächsische Wassergesetz im Außenbereich Gewässerrandstreifen in einer Breite von 
5m bei Gewässern erster und zweiter Ordnung fest. In diesem darf Grünland nicht in Acker 
umgebrochen werden und bauliche Anlagen nur errichten werden, wenn sie standortbezo-
gen sind und Bäume und Sträucher außerhalb von Wald dürfen nur beseitigt werden, wenn 
dies für den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewässer, den Hochwasserschutz, die Ver-
jüngung des Bestandes oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.    
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Ziffer 04   
 

In der Hunte-Geest sowie der Dümmer-Geestniederung, einer der beiden naturräumlichen 
Einheiten des Emslandes, sind Schlatts anzutreffen. Im Emsland sind diese durch Überwei-
dung von Heideflächen mit Schafen entstanden. Durch die Beweidung wurden weite Heide-
flächen von Vegetation befreit, so dass der Wind den Boden austiefen konnte. Als Schlatts 
werden jedoch auch vermoorte und vermoorende Geländemulden bezeichnet, auch wenn 
diese durch andere Ursachen entstanden sind. Die im Emsland vorhandenen Schlatts sind 
zu schützen und zu erhalten. 

 
 
Ziffer 05   
 

Aufgrund umfangreicher Entwässerungsmaßnahmen in den stattgefundenen Flurbereini-
gungsgebieten ist es bei den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen in den Trocken-
zeiten des Sommers oft erforderlich, Beregnungsmaßnahmen auf den Ackerstandorten 
durchzuführen. Leistungsstarke Pumpen und Geräte können dabei zu erheblichen Eingriffen 
in den Grundwasserhaushalt führen. In den Genehmigungsverfahren für die Beregnung ist 
deshalb darauf zu achten, dass die Grundwasserentnahme geringer ist als die jeweilige 
Grundwasserneubildungsrate.  

 
 
Ziffer 06   
 

Auch bei der sonstigen landwirtschaftlichen Nutzung und der Düngung mit Wirtschaftsdün-
ger, Klärschlamm und Bioabfällen sind neuere wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden, 
ausschließlich pflanzenbedarfsgerechte Mengen aufzubringen und umweltfreundliche Aus-
bringungsmethoden (z.B. Schlitzverfahren) zu bevorzugen.  

 

 

 

 

3.3 Natur und Landschaft 

 
Ziffer 01  LROP 3.1.2  01 
 
Die Notwendigkeit, die Funktionen von Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln ergibt sich aus dem Bundesraumordnungsgesetzes (§ 2 (2) Nr. 6 ROG) in Ver-
bindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (§1 (1) BNatSchG ).  
Für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wertvolle Gebiete wurden und werden im 
Landkreis Emsland überwiegend durch Verordnungen und Satzungen zu Naturschutzge-
bieten, Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbe-
standteilen erklärt. Damit ist für diese Gebiete eine naturschutzfachlich orientierte Behand-
lung (Bewirtschaftung und Pflege) sichergestellt. Gesetzlich geschützte Biotope sind durch 
die §§ 30 BNatSchG und 24 NAGBNatSchG vor Zerstörungen und erheblichen Beeinträchti-
gungen gesichert. 
 
 
Ziffer 02  LROP 3.1.2  02 
 
Die Festlegung geschützter Gebiete ist nicht ausreichend für den Erhalt vitaler Populationen 
der heimischen Tier- und Pflanzenarten. Eine nachhaltige Sicherung der heimischen Tier- 
und Pflanzenarten ist erst dann gegeben, wenn auch der genetische Austausch zwischen 
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den Populationen der heimischen Pflanzen- und Tierarten stattfinden kann. Um den Aus-
tausch zwischen den Populationen zu gewährleisten, ist ein Verbundsystem zu entwickeln 
und zu erhalten. Dabei sind die Ansprüche der verschiedenen Arten an ein Verbundsystem 
sehr differenziert. 
Der Landkreis Emsland weist bereits ein Grundgerüst für ein Biotopverbundsystem (s. Abbil-
dung S. 87) in Form von Fließgewässern, Fließgewässerufer und -randstreifen, Ackerrainen, 
Straßen- und Wegrändern, unbefestigten Wegen und linearen Gehölzstrukturen auf. Diese 
Linearstrukturen sind als Verbreitungskorridore für heimische Tier- und Pflanzenarten zu 
entwickeln und zu sichern. 
Darüber hinaus ist für Arten, die sich nicht an linearen Strukturen orientieren ein Verbund 
aus sogenannten „Trittsteinen“ zu etablieren und zu sichern. 
 
 
Ziffer 03  LROP 3.1.1  02 

 
Großflächige unzerschnittene Räume sind im Emsland nur noch wenige vorhanden. Zu nen-
nen sind die Tinner-/Staverner Dose, mit angrenzenden Gebieten ca. 3.600 ha groß, deren 
Erschließung auf Grund der militärischen Nutzung nicht erfolgte, die Esterweger Dose, mit 
ca. 5.500 ha (kreisübergreifend) größtes Torabbaugebiet Deutschlands, in Ansätzen begon-
nen und später für eine vollständige Wiedervernässung vorgesehen, das Dalum-
Wietmarscher Moor mit ca. 1.500 ha (kreisübergreifend) sowie einige Gebiete im Internatio-
nalen Naturpark Moor sowie im Aschendorfer Moor mit jeweils wenigen hundert ha. Diese 
Gebiete sind oder werden alle als Naturschutzgebiete gesichert, so dass eine Zerschneidung 
kaum zu befürchten ist. Zu nennen sind auch einige Wälder, die zwar erschlossen, jedoch 
nicht oder sehr wenig durch Hauptverkehrsstraßen zerschnitten sind. Dazu gehören der El-
berger Wald in Emsbüren, das Waldgebiet zwischen Geeste und Meppen und Aren-
berg´sche Wald nordöstlich von Werlte mit dem Qeckenberg, dem Eleonorenwald und dem 
Herzogsbusch. Das übrige Emsland ist mit Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen 
dicht durchzogen. Die notwendige Erschließung von Siedlungssplittern und Einzelhöfen tut 
ihr Übriges. Der Rückbau von Straßen als Kompensation für weitere Zerschneidungen ist in 
der Regel nicht möglich, so dass der Erhalt unzerschnittener Räume vorrangig zu beachten 
ist. Dies gilt auch für Bereiche, die nicht genannt wurden, jedoch bei lokaler Betrachtungs-
weise noch als unzerschnitten einzustufen und sowohl für die Erholung des Menschen als 
auch für die heimische Tierwelt als Rückzugsgebiet von hohem Wert sind. 
 
 
Ziffer 04  LROP 3.1.2  03 
 
Die Intensivierung der Landwirtschaft bis hin zur Industrialisierung macht unter den vorgege-
benen ökonomischen Rahmenbedingungen auch vor dem Emsland nicht halt. Weniger er-
tragreiche Grünlandwirtschaft weicht dem Ackerbau, der zunehmend der Produktion von 
Energiepflanzen dient. Die Landwirtschaft folgt dabei den Gegebenheiten des Marktes eben-
so wie nationalen und europäischen politischen Vorgaben. Umso wichtiger ist es, Flächen, 
die sich in öffentlicher Hand befinden, als Refugialräume für die heimische Tier- und Pflan-
zenwelt zu erhalten bzw. wieder zu gewinnen. Hierzu gehören z. B. unbefestigte Gemeinde-
wege in ihrer gesamten Breite von oftmals mehr als 10 m, Wegerandstreifen an Wirtschafts-
wegen und Gemeindestraßen, Gewässerrandstreifen im Eigentum von Unterhaltungs- und 
Landschaftspflegeverbänden, Wasser- und Bodenverbänden, Teilnehmergemeinschaften 
der Flurneuordnungsverfahren, Flächen von Markengemeinden, usw.. Oftmals sind diese 
Strukturen in der freien Landschaft nicht oder kaum mehr auffindbar,  sondern bewusst oder 
unbewusst in angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen integriert worden. Nachweislich 
könnten bei genauer Einhaltung von Eigentumsgrenzen auch in kleinen Gemeinden mehrere 
Hektar Fläche als landschaftsbildgestaltende Elemente und Lebensräume für die heimische 
Tier- und Pflanzenwelt zurück gewonnen werden, ohne dass es zu  landwirtschaftlichen Inte-
ressenkollisionen kommt. In Überschwemmungsgebieten steht die Umwandlung von Grün-
land in Ackerland bereits seit 1998 unter dem Erlaubnisvorbehalt der Wasserbehörden. Im 
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Landkreis Emsland wird bereits seit Jahren genau geprüft, ob Nutzungsänderungen mit den 
Vorgaben des Gewässer- und Naturschutzes vereinbar sind. Seit Oktober 2009 ist der Grün-
landumbruch auch außerhalb von Überschwemmungsgebieten nur zulässig, wenn eine min-
destens gleichgroße Ersatzfläche wieder als Dauergrünland eingesät wird, derartige Ersatz-
flächen sollten vornehmlich in Überschwemmungsgebiet gelenkt werden. 
 

 
Ziffer 05  LROP 3.1.2  04 
 
Die Sicherung kleinräumiger extensiv oder nicht genutzter Strukturen innerhalb landwirt-
schaftlich genutzter Flächen wird von der Landwirtschaftsverwaltung maßgeblich unterstützt. 
Landschaftselemente wie Hecken, Baumreihen, Feldgehölze, Einzelbäume und kleine 
Feuchtgebiete, denen eine hohe Bedeutung für die Vernetzung von Lebensräumen zu-
kommt, sind durch die Verknüpfung der Direktzahlungen an die Landwirtschaft mit der Ein-
haltung von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit 
sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross Compliance) vor Zerstörungen weitgehend ge-
schützt. 
 
 
Ziffer 06  LROP 3.1.2  05 
 
Von der Fachbehörde für Naturschutz werden Gebiete benannt und räumlich dargestellt, die 
aus naturschutzfachlicher Sicht landesweit schutzwürdig sind. Diese Gebiete erfüllen regel-
mäßig die Voraussetzungen für ein Naturschutzgebiet oder ein Naturdenkmal. Bei der Ab-
wägung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen sind die von der Fachbehörde für 
Naturschutz als für den Naturschutz und die Landespflege wertvoll benannten Gebiete mit 
landesweiter Bedeutung zu berücksichtigen. 
Im Landkreis Emsland gibt es darüber hinaus avifaunistisch wertvolle Bereiche von regiona-
ler bis zu internationaler Bedeutung für Brut- und Rastvögel außerhalb ausgewiesener Vo-
gelschutzgebiete. Sie befinden sich großflächig im nördlichen Emstal, nordöstlich von Ren-
kenberge und im Bereich des Bourtanger Moores, kleinflächiger auch über das Kreisgebiet 
verstreut. Bei allen Planungen innerhalb dieser Gebiete, insbesondere bei der Errichtung von 
Gebäuden jedweder Art, ist zu prüfen, ob damit eine Entwertung des betreffenden Gebietes 
als Lebensraum für Brut- oder Rastvögel erfolgt. Detailliertes Karten- und Datenmaterial liegt 
der Naturschutzbehörde vor. Die Gebiete wurden nicht in der Hauptkarte als Vorbehaltsge-
biete für Natur und Landschaft dargestellt. Dies liegt darin begründet, dass diese Gebiete nur 
temporär (z.B. jeweils zur Kartoffelernte) von den Brut- und Gastvögeln aufgesucht werden. 
Würde zu diesem Zeitpunkt eine Kartierung stattfinden, wäre der Status sehr hoch anzuset-
zen. Zu anderen Zeiten, wenn die Flächen weniger attraktiv sind, würde eine Kartierung zu 
einem anderen Ergebnis kommen. Die temporäre Nutzung dieser Bereiche führt dazu, dass 
diese Flächen weder als Vorbehalts- noch als Vorranggebiet in die Zeichnerische Darstel-
lung mit aufgenommen werden. Da sie jedoch von besonderer avifaunistischer Bedeutung 
sind, werden sie in der Karte (S. 85) zeichnerisch dargestellt. Die permanent heimgesuchten 
Bereiche sind hingegen bereits als Vorranggebiete Natur und Landschaft oder Natura 2000-
Gebiete in die Zecihnerische Darstellung mit aufgenommen worden.  
Das EG-Recht verpflichtet dazu, Lebensräume bestimmter Arten auch außerhalb von Natura 
2000-Gebieten zu schützen. Dies gilt für alle Vogelarten im Anhang 1 sowie die Zugvögel 
gem. Art.4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie sowie für Tier- und Pflanzenarten der Anhänge 2 
und 4 der FFH-Richtlinie. Bei der Abwägung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
sind die Lebensraumansprüche der genannten Arten zu berücksichtigen. 
Das Niedersächsische Moorschutzprogramm (Teil I, II und Ergänzung 1994) verpflichtet zum 
Schutz der für den Naturschutz wertvollen Hochmoorflächen, Kleinsthochmooren und Rest-
flächen sowie den Schutz wertvollen Hochmoorgrünlandes. Industriell abgetorfte Hochmoore 
sind nach dem Ende des Abbaues zu renaturieren. 
Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem ist die Grundlage für die Schaffung eines 
ökologisch funktionsfähigen landesweiten Fließgewässernetzes. Dazu sind die genannten 
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Bäche und Flüsse einschließlich ihrer Auen aus Sicht des Naturschutzes in einen naturna-
hen Zustand zu bringen. 
 
Durch die grundlegende Neustrukturierung des Landes-Raumordnungsprogramms werden 
keine „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ auf Landesebene mehr festgelegt. Im 
Rahmen dieser Neuaufstellung werden für den Landkreis Emsland folgende „Vorranggebiete 
für Natur und Landschaft“ im RROP festgelegt: 
 
 

I. Naturschutzgebiete gem. § 23 BNatSchG (Stand 2009) 
Dem gleichen vorrangigen Schutz unterliegen auch die im Planungsraum vorkommen-
den Wallhecken, welche nicht in der Zeichnerischen Darstellung dargestellt sind.  
 

 
II. Landesweit festgelegte Biotope sind in der Zeichnerischen Darstellung größtenteils 

nicht übernommen worden. Dies gilt auch für die nach §§ 30 BNatSchG und 24 
NAGBNatSchG festgestellten Biotope durch die beiden Unteren Naturschutzbehörden 
im Planungsraum. Dies sind etwa 500-600, zumeist kleinteilige Gebiete, die aufgrund 
ihrer geringen Größe nicht in die Zeichnerische Darstellung aufgenommen werden 
konnten. Diese unterliegen ebenfalls dem vorrangigen Schutz. Für die Gebiete gilt der 
jeweilige Stand des Katasters. 

 
 
III. Naturnahe und regenerierbare Hochmoore 

Dies sind im Wesentlichen Flächen in den Gemeinden Geeste, Twist, Haren (Ems), 
Heede, Dörpen, Papenburg, Nordhümmling sowie Herzlake-Dohren. 

 
IV. Hauptgewässer (einschließlich ihrer Auen) und Nebengewässer (einschließlich ihrer 

Auen) des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems 
Hierbei handelt es sich beim Fließgewässerschutzsystem Hauptgewässer und Auen 
um die Nordradde, Südradde, Lotter Beeke (nur im Gewässerverlauf), Große Aa, ein 
Teilbereich des Eggermühlenbach-Hahnenmoorkanal. Bezogen auf das Fließgewäs-
serschutzsystem Verbindungsgewässer Ems und Hase.  

 
V. Teilgebiete im Bereich der Mittel- und Südradde sowie Marka 

 
VI. Leher Wiesen südlich und nördlich der B 401 

 
VII. Dersumer und Walchumer Wiesen westlich der Ems 

 
VIII. Brualer Wiesen in der Gemeinde Rhede 
 
IX. Schutzwürdige Gebiete aufgrund internationalen Rechts 

Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete; EU-Vogelschutzgebiete; s. auch Kapitel 3.4) sowie 
alle Gebiete, die dem Schutz prioritärer Arten und prioritärer Lebensräume (einige 
Moorwälder) im Planungsraum dienen.  

 
X. Bereits abgeschlossene Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben für den Naturschutz 

(E+E-Vorhaben). 
 
XI. Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz laut naturschutzfachlicher Be-

wertung der Hochmoore einschließlich weiterer Moorgebiete, soweit in Landeseigen-
tum. 
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XII. Gebiete mit sehr hoher Bedeutung für Arten und Biotope, Landschaftsbild, Bo-
den/Wasser, Klima/Luft; Gebiete, die die Voraussetzung zur Unterschutzstellung nach 
§§ 23 und 28 BNatSchG erfüllen.  

 
XIII. Flächen, die nach dem Abbau verbindlich als Folgenutzung dem Naturschutz zufallen. 
 
XIV. Darüber hinaus wurden Kompensationsflächen, unter anderem Ausgleichs- und Ersatz-

flächen für das Prüfgelände der Daimler-Chrysler AG im Raum Papenburg sowie für 
die A 31 im westlichen Kreisgebiet als „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ aus-
gewiesen. Kleinflächige Kompensationsflächen ab einer Größe von 4 ha (nach dem 
Kompensationsflächenkataster der Unteren Naturschutzbehörde mit Stand von 2008) 
wurden ebenfalls als „Vorranggebiete Natur und Landschaft“ dargestellt. Kleinflächige 
Kompensationsflächen < 4 ha wurden als „Vorranggebiete Natur und Landschaft“ dar-
gestellt, wenn sie an ein bestehendes „Vorranggebiet Natur und Landschaft“ bzw. ein 
„Natura 2000“-Gebiet angrenzen. Darüber hinaus werden Flächen aus dem Kompensa-
tionsflächenkataster, für die im Rahmen der Kompensation eine Aufforstung stattge-
funden hat, als „Vorranggebiete Natur und Landschaft“ und „Vorbehaltsgebiet Wald“ 
dargestellt.     

 
  
Neben den „Vorranggebieten für Natur und Landschaft“ sind in der Zeichnerischen Darstel-
lung  „Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft“ festgelegt: 
 
• Die Flächen des Landschaftsschutzgebietes Emstal aufgrund der Verordnung vom 

16.04.1981 
• Teilbereiche des Haseraumes zwischen Meppen und der östlichen Kreisgrenze 
• Weitere avifaunistisch wertvolle Bereiche (s. auch Abbildung S. 87) 
• Weite Teile des bewaldeten Lingener Höhenrückens südlich der B 214 
• Größere Flächen im Bereich Salzbergen/Steide 
• Fläche des Eleonorenwaldes in der Gemeinde Vrees 
• Bereiche bedeutender Naturgewässer  
• Flächen ab einer Größe von 4 ha, die in den Flächennutzungsplänen der emsländischen 

Städte und Gemeinden als Kompensationsflächen ausgewiesen wurden.  
 
 
Ziffer 07 LROP 3.1.2  05 
 
Als „Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung“ sind in der 
Zeichnerischen Darstellung folgende Gebiete festgelegt: 
 
XV. Teilgebiete im Bereich der Mittel- und Südradde 

 
XVI. Kompensationsflächen ab einer Größe von 4 ha (nach dem Kompensationsflächenka-

taster der Unteren Naturschutzbehörde mit Stand von 2008). Kleinflächige Kompensa-
tionsflächen < 4 ha, wenn sie an ein bestehendes „Vorranggebiet Grünlandbewirtschaf-
tung-, pflege und –entwicklung“ oder ein „Natura 2000-Gebiet“ angrenzen.  

 
 
 
Als „Vorbehaltsgebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung“ sind in der 
Zeichnerischen Darstellung folgende Gebiete festgelegt: 
 
• Teilbereiche der Ohe 
• Teilbereiche der Twister Aa 
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3.4 Natura 2000 

 
Ziffer 01  LROP 3.1.3  01 
 
Die 1992 beschlossene FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat) dient dem Aufbau eines Netzes 
von natürlichen sowie naturnahen Lebensräumen in Europa, um gefährdete Tier- und Pflan-
zenarten als europäisches Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren. Zusammen 
mit der 1979 erlassenen EU – Vogelschutzrichtlinie  stellen sie die rechtliche Grundlage für 
den Aufbau des europaweiten Schutzgebietsverbundsystems Natura 2000 dar. Sowohl die 
FFH- als auch die Vogelschutzrichtlinie sind verbindlich umzusetzendes EU-Recht.  
 
Von der EU zu Vogelschutzgebieten erklärte Bereiche und von der Europäischen Kommissi-
on in die „Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ aufgenommene Gebiete 
(FFH-Gebiete) sind innerhalb von 6 Jahren nach der Aufnahme durch Verordnungen ent-
sprechend dem jeweiligen Erhaltungsziel zu sichern. 
 
 
Ziffer 02  LROP 3.1.3  02/05 
 
Die Natura 2000-Gebiete werden im neuen LROP 2008 entsprechend der vorgegebenen 
Ziele als „Vorranggebiete Natura 2000“ festgelegt. Nach § 34 b BNatSchG sind Vorhaben, 
Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen können, ver-
boten. In diesen Vorranggebieten sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die 
Auswirkungen auf Erhaltungsziele haben können, nur unter den Voraussetzungen des § 34 
Absätze 3-7 BNatSchG zulässig. 
 
Im Landkreis befinden sich folgende vom Land Niedersachsen erklärte Europäische Vogel-
schutzgebiete (angegeben mit Niedersächsischer Nummer) sowie FFH-Gebiete (ebenfalls 
angegeben mit Niedersächsischer Nummer).  
 
 
Natura 2000-Gebiete im Landkreis Emsland (mit Stadt Lingen) 
 
Nummer 
NI 
 

Gebietsname Größe in ha 

V 13 Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor (kreisübergrei-
fend) 

2687 

V 14 Esterweger Dose (kreisübergreifend) 6441 
V 15 Tinner Dose 3955 
V 16 Emstal von Lathen bis Papenburg 4574 
V 57 Engdener Wüste (kreisübergreifend)                                                         1006 
V 66 Mittelradde- Marka und Südradde (kreisübergreifend)                                4377 
011 Krummes Meer – Aschendorfer Obermoor                                                       784 
013 Ems 8217 
044 Tinner Dose-Sprakeler Heide                                                                           3955 
045 Untere Haseniederung                                                                                       2119 
046 Markatal mit Bockholter Dose (kreisübergreifend) 268 
052 Hahnenmoor-Hahlener Moor-Suddenmoor (kreisübergreifend) 1205 
057 Heseper Moor-Engdener Wüste (kreisübergreifend) 795 
061 Berger Keienvenn 5 
062 Ahlder Pool 37 
064 Gutswald Stovern   114 
155 Stadtveen-Kesselmoor- Süd-Tannenmoor 30 
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158 Esterweger Dose 1236 
159 Leegmoor 449 
265 Stillgewässer bei Kluse 52 
266 Ohe 23 
267 Windelberg 15 
268 Langelt 50 
293 Esterfelder Moor bei Meppen 1 
305 Moorschlatts bei Wachendorf 110 
306 Lingener Mühlenbach und Nebenbach   19 
307 Pottebruch und Umgebung (kreisübergreifend) 159 

Hinweis: Die Größen können nicht addiert werden, da sich EU-Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete vielfach 
überschneiden. Bei den kreisübergreifenden Gebieten ist die Größe des Gesamtgebietes angeben, nicht nur die 
des jeweils emsländischen Teils. 
 
Legende: 
 

EU-Vogelschutzgebiet 
 
Flora-Fauna-Habitat.Gebiete (FFH-Gebiete) 
 

Die allgemeinen und speziellen Erhaltungsziele für die in den EU-Vogelschutzgebieten wert-
bestimmenden Vogelarten sowie für die in den FFH-Gebieten vorhandenen Lebensraumty-
pen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind bei der unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Emsland sowie dem Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) abrufbar.             
 
Alle Natura 2000-Gebiete werden als „Vorranggebiet Natura 2000“ festgelegt. In diesen 
müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbe-
stimmung vereinbar sein.  
 
Vorranggebiete Natura 2000 sind die Gebiete, die durch: 
1. Beschluss der Kommission vom 22. Dezember 2009 zur Verabschiedung einer drit-

ten aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der at-
lantischen biogeografischen Region gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
(FFH-Richtlinie) vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 61), 
zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates (ABl EG Nr. L 363 S. 368) 
festgelegt wurden. Amtsblatt der EU vom 02.02.2010. 

2. Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete nach der Richtlinie 
79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung 
der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1 zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2009/147/EG der Kommission vom 30 November 2009, ABl.EU L 20, S.7, 
gem. § 7 Abs. 1, Nr. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl S. 
2542) durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit bekannt gegeben wurden. 

3. Erklärung von Gebieten zu Europäischen Vogelschutzgebieten, Bek. d. MU v. 
28.07.2009, durch Beschlüsse der Landesregierung zu solchen erklärt wurden. 

 
 
  
Ziffer 03  LROP 3.1.3  02 
 
„Vorranggebiete Natura 2000“ werden zusätzlich als „Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft“ festgelegt.  
 

 V 14 

 011 
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In den „Vorranggebieten für Natur und Landschaft“ müssen alle raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein.  
In den „Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft“ sollen alle raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und be-
sonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.  
 
Die „Vorranggebiete Natura 2000“ können durch weitere Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 
überlagert werden, sofern diese Festlegungen nicht mit der Vorrangnutzung „Natura 2000“ 
im Widerspruch stehen.  
 
 
 
 

3.5 Großschutzgebiete-Naturpark 

 
 
Ziffer 01 LROP 3.1.4  03 
 

Nach §§ 27 BNatSchG i.V. mit § 20 NAGBNatSchG sind Naturparke einheitlich zu entwi-
ckelnde und zu pflegende Gebiete, die  
 
1. großräumig sind 
2. großenteils aus Landschaftsschutzgebieten oder Naturschutzgebieten bestehen 
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eig-

nen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird 
4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung vorgesehen sind, 
5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung 

geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu die-
sem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird, 

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern und 
7. einen Träger haben, der sie zweckentsprechend entwickelt und pflegt.  
 
Der Internationale Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen ist als Naturpark ausgewiesen 
und soll aufgrund seiner besonderen Bedeutung für Natur und Landschaft sowie für die Nah-
erholung und den Tourismus geschützt, gepflegt und entwickelt werden. Der Naturpark be-
deckt eine Fläche von rund 14.000 Hektar und erstreckt sich auf deutscher Seite über Teile 
des Landkreises Emsland (Haren (Ems), Meppen, Twist, Geeste) sowie die Grafschaft Bent-
heim (Gemeinde Wietmarschen). Auf niederländischer Seite erstreckt er sich über Teile der 
Provinz Drenthe/Region Südostdrenthe (Gemeente Emmen) (s. auch Abbildung S. 89). 
Durch Kolonisation, Torfabbau und die anschließende landwirtschaftliche Nutzung prägt die 
Region heute ein Mosaik verschiedener Flächen. Das Spektrum reicht von ursprünglichen 
und renaturierten Hochmoorgebieten mit ihrer schützenswerten Flora und Fauna bis hin zu 
wertvollen, stark von den Menschen beeinflussten Kulturlandschaften. 

Der Verein „Internationaler Naturpark Bourtanger Moor“ wurde im Jahr 2006 gegründet:  

Auszug aus der Vereinssatzung,  
beschlossen auf der Gründungsversammlung am 1. Juni 2006 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Der Verein hat den Zweck, das aus der anliegenden Karte ersichtliche Areal als Natur-

park mit dem Ziel zu fördern, in diesem Raum die Natur und Landschaft und ihre typi-
schen Merkmale zu erhalten und zu pflegen. Dabei sind die wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Belange zu berücksichtigen. 
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(2) Der Verein hat im Rahmen der ihm zuerkannten Befugnisse und im Rahmen des jeweili-
gen nationalen Rechts die Aufgabe, die deutsch-niederländische Zusammenarbeit der 
Vereinsmitglieder, bezogen auf deren gesamtes Gemeindegebiet, zu unterstützen, zu 
fördern und zu koordinieren.  
Dies gilt insbesondere für folgende Bereiche: 

  1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft 
2. Nutzung und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten 
3. Bildung und Öffentlichkeitsarbeit für die Themenbereiche Natur, Landschaft und 
Kulturgeschichte. 

 
(3) Das Ziel der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit richtet sich auf die Entwicklung 

und Durchführung geeigneter Maßnahmen, um eine naturnahe umweltverträgliche Erho-
lung zu ermöglichen. Der Erfüllung dieser Aufgabe dient insbesondere die Koordination 
und Entwicklung des Tourismus. In diesem Rahmen werden vom Verein Projekte ausge-
führt. 

 
 
Die Eignung der Landschaft für ruhige, naturnahe Erholung wurde gutachterlich nachgewie-
sen. Dazu trägt besonders die weite, unverbaute Landschaft mit ihren ländlichen Strukturen 
bei. Naturerlebnisangebote erhalten ihren Reiz durch den besonderen Charakter der ehema-
ligen Hochmoorlandschaft. Geschützte oder regenerierte Moorflächen einerseits sowie die 
markanten Siedlungsstrukturen und Kanäle aus der Zeit der Moorkultivierung andererseits 
sind besonders prägende Elemente auf beiden Seiten der Grenze. Im Naturpark findet schon 
jetzt grenzüberschreitend ein kontinuierlicher Ausbau naturnaher und nachhaltiger Touris-
mus- und Freizeitangebote statt. Eine gute Basis für Radwanderwege oder Routen für Inline-
Skater bieten die zahlreichen gut ausgebauten Wirtschaftswege. Naturbelassene Wegstre-
cken eignen sich für den Ausbau von Reit-, Wander- und Nordic Walking-Angeboten. Bereits 
etabliert sind die ausgeschilderten Pionier-Autorouten, die das Gebiet großräumig erschlie-
ßen. Ein einheitlich ausgeschildertes, grenzüberschreitendes Radwegenetz stellt die so ge-
nannte „United Countries Tour“ dar.  
Eine Kooperation zwischen den Museen, beispielweise zwischen dem Emsland Moormuse-
um und dem Schmalspurmuseum in Erica (NL) existiert bereits. Weitere Kooperationen soll-
ten unterstützt sowie die bestehenden auszubauen. 
Über die Themen Moorkultivierung/Technik sowie Landwirtschaft als langjährige Form der 
Nachnutzung und Erzeuger regionaler Produkte, lassen sich die Kulturgeschichte der Region 
kommunizieren. In Folge einer Naturparkerklärung sollen verstärkt Umweltbildungsangebote 
(Beobachtungsstationen, Lehrpfade, Informationspunkte) und kleinteilige Besucherlenkungs-
konzepte entwickelt werden, um den Besuchern die Besonderheiten der Moore zu vermitteln 
und dessen Schutzwürdigkeit zu betonen. In einem Gutachten wurden bereits wichtige The-
men für die Schwerpunkte der zukünftigen Naturparkarbeit ermittelt. Unter dem Oberbegriff 
„Natur“ werden die Entwicklung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie deren 
sanfte touristische Erschließung und die Umweltbildung gefasst; über das Thema „Pioniere“ 
die Kulturhistorie des Gebietes herausgestellt. Auch das Thema „Energie“ ist prägend für die 
Region. Torf als Brennstoff oder Substrat für den Gartenbau, Erdöl- und Erdgasgewinnung 
sowie die Themen Landwirtschaft, regenerative Energiequellen und Gesundheit lassen sich 
hier aufbereiten und in das Gesamtkonzept integrieren. Selbstverständlich hat auch die 
Grenze zu den Niederlanden eine wichtige Bedeutung. Obwohl es sich um einen zusam-
menhängenden Landschaftsraum handelt, lassen sich die kulturellen Unterschiede aufgrei-
fen, die der Region einen zusätzlichen Reiz verleihen. 
Aktuell wird der Torf aus den Abbaugebieten über die Moorbahnen abtransportiert. Die 
Schmalspurbahnen und ihre Gleise sind somit eine wesentliches Charakteristikum der Moor-
landschaft, das es zu erhalten gilt. Ein Rückbau nach Torfabbau soll verhindert und der Er-
halt bestimmter Gleisstrecken über eine touristische Nutzung gesichert werden. 
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Ziffer 02 LROP 3.1.4  03 
 

Der Hümmling stellt eine eigenständige Landschaftseinheit und Kulturlandschaft dar und soll 
aufgrund seiner besonderen Bedeutung für Natur und Landschaft sowie für die Naherholung 
und den Tourismus geschützt, gepflegt und zum Naturpark entwickelt werden.  
 
 
 
 

3.6 Kulturlandschaft / Kulturelle Sachgüter 

 
Ziffer 01 LROP 3.1.1  01 
 
Der Begriff „Kulturlandschaft“ ist vielschichtig, so dass von verschiedenen Akteuren bzw. 
Disziplinen unterschiedliche Zugänge gewählt werden: 
 
Historischer Zugang: 
Sowohl die Denkmalpflege als auch der Naturschutz verweisen mit der Bezeichnung „histori-
sche Kulturlandschaft“ auf die Tatsache, dass die Kulturlandschaft geschichtlich konstituierte 
und überformte Natur ist. Somit wird die gegenwärtige Kulturlandschaft als Spiegel der Ver-
gangenheit betrachtet, in dem sich zahlreiche Spuren und Relikte historischer Landnutzung 
finden. Wesentliche Ziele der Raumentwicklung sind der Schutz, die Erhaltung und gleichzei-
tig die sachgerechte Weiterentwicklung, welche oftmals den aktuellen wirtschaftlichen Be-
dürfnissen entgegenstehen.  
 
Sozialer und kultureller Zugang: 
Kulturlandschaften entstehen einerseits durch die Ausstattung an natürlichen Ressourcen 
sowie andererseits durch die Überformung der natürlichen Landschaft durch menschliche 
Nutzungen und führen im Ergebnis zur Ausprägungen von charakteristischen Regionen. Sie 
sind das Spiegelbild der politischen und sozialen Gegebenheiten einer früheren Gesellschaft 
und repräsentieren dessen Alltagswelt auf anschauliche Weise, was dazu führt, dass die 
regionale Identität der Menschen gestärkt wird. Kulturlandschaften unterliegen fortwährend 
den Veränderungen durch den Menschen was dazu führt, dass zahlreiche Elemente der his-
torischen Kulturlandschaft verloren gehen. Derzeit sind es vor allem Themen wie der Demo-
grafische Wandel und Wanderungsbewegungen sowie die Ausrichtung der Energiepolitik auf 
regenerative Energien, die das Bild der Kulturlandschaft in Zukunft prägen werden.  
 
Der Landkreis Emsland wird erheblich durch kulturhistorische Landschaftsformen bestimmt. 
Im Wesentlichen sind dies: 

• Die Flusstäler an der Ems und an der Hase; seit dem Mittelalter als Handelswege, 
Siedlungs- und Ackerbaustandorte genutzt,  

• Die Höhenzüge Hümmling und Lingener Höhen u.a. als vorgeschichtliche Sied-
lungsgebiete auf Trockenstandorten 

• Und die Hochmoorflächen mit ihrer Nutzung seit der frühen Neuzeit (u. a. das Bour-
tanger Moor). 

Darüber hinaus gibt es noch weitere landschaftsbestimmende, durch den Menschen gepräg-
te, Landschaftsformen im Planungsraum. Zum einen sind dies die Fehnkolonien (wie Papen-
burg), die durch ihre planmäßige Erschließung und Bebauung anschaulich das Zeichen einer 
durch den Menschen geplanten Besiedlung tragen. Gleiches gilt für die Geestlandschaften 
des südlichen und mittleren Emslandes, die in Form von Heiden, Dünenflächen sowie Plag-
geneschen (mit den typischen Eschsiedlungen) durch den Menschen geprägt wurde.     
   
Vor allem durch die Erschließung des Emslandes seit Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhun-
derts haben sich erhebliche Überformungen früherer Siedlungsstrukturen ergeben, die in 
Zukunft geschützt werden sollen (z. B. die für die Kulturlandschaft charakteristischen Fehn- 
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und Eschsiedlungen). Bei Planungen ist die gewachsene Struktur dieser Siedlungsformen zu 
erhalten.  
 
Das Raumordnungsgesetz des Bundes regelt in § 2 (2) Nr. 5, dass Kulturlandschaften zu 
erhalten und zu entwickeln sind. Hierbei sind historisch geprägte und gewachsene Kultur-
landschaften in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu 
erhalten.   
 
Im Planungsraum ist eine Vielzahl an Natur-, Boden-, Bau-, und Kulturdenkmalen vorzufin-
den. Hierzu zählen unter anderem: 
 
 

1) Großsteingräber, Grabhügel und sonstige archäologische Denkmale 
2) Kirchen und Sonstige sakrale (Bau-) Kunst 
3) Schlösser und Herrensitze (z. B. Schloß Clemenswerth, Landegge, Dankern, Herz-

ford, Altenkamp. 
4) Städtische Architektur (z. B. Rathäuser in Meppen, Lingen, Papenburg) 
5) Bäuerliche Architektur 
6) Technische Denkmale (wie Wind- und Wassermühlen, Schleusen) 

 
 
Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von Kleindenkmalen im Landkreis Emsland, deren 
Erhaltung und Pflege weiterhin zu unterstützten ist.  
 
Die erhaltenen Bau- und Bodendenkmale einer Region sind Ausdruck und Charakteristikum 
seiner Kulturellen Identität und Entwicklung. Sie sind daher zu schützen und in ihrem Be-
stand möglichst vollständig zu erhalten. Ein wichtiges Instrumentarium dazu stellt das Nie-
dersächsische Denkmalgesetz dar.  
 
Als Untere Denkmalschutzbehörden sind der Landkreis Emsland und die Städte Lingen, 
Meppen und Papenburg für die Erhaltung der gesetzlichen Vorgaben verantwortlich und ent-
sprechend zu beteiligen.  
 
In der beiliegenden Karte (s. Seiten 90-93) sowie der Liste (s. Seiten 94-96) sind die bedeu-
tenden archäologischen kulturellen Sachgüter im Landkreis Emsland verzeichnet.  
 
Eine schutzlose Preisgabe des kulturellen Erbes Bodendenkmal würde den besonderen ver-
fassungsgemäßen Schutz der Denkmäler missachten. Die Zerstörung von Bodendenkmalen 
ohne vorherige fachkundige Grabung ist im Ergebnis ausnahmslos unzulässig. Wenn je-
mand in Kenntnis des Vorhandenseins von Bodendenkmälern die Planung für eine Fläche, in 
der Bodendenkmale vermutet werden, betreibt, ist dieser als Veranlasser der im Grunde nur 
von ihm gewollten, zumeist entgegen der denkmalfachlichen Erwägungen stehenden Gra-
bungen anzusehen. Daher hat der Vorhabensplanende als Veranlasser diese fachkundigen 
(Rettungs-) Grabungen sowie die erforderlichen wissenschaftlichen Begleit- und Nacharbei-
ten entsprechend dem (verbindlichen Bundes-) Gesetz zu dem Europäischen Übereinkom-
men vom 16. Januar 1992 zum Schutz des archäologischen Erbes (sog. „Charta von la Va-
letta, BGBl 2002 II, S. 2709 ff.) durchführen zu lassen und die dafür notwendigen jeweiligen 
Kosten zu tragen.  
 
Ist eine Beeinträchtigung, Veränderung respektive Zerstörung von Bau- und Bodendenkma-
len im Einzel- und Ausnahmefall nicht zu verhindern, steht eine mögliche Erlaubnis von 
vornherein unter dem Vorbehalt vorheriger Sicherung / Dokumentierung der Denkmalsub-
stanz. 
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Ziffer 02 LROP 3.2.3  02 
 
Durch eine umfangreiche Informationspolitik, beispielsweise durch Exkursionen, Führungen, 
Schautafeln, Faltblätter oder Ausstellungen zu den historisch bedeutsamen Orten ergeben 
sich viele positive Effekte für den Planungsraum. Die einheimische Bevölkerung fühlt sich 
stärker an die eigene Region gebunden und die Besucher haben das Gefühl, eine lebendige 
Kulturlandschaft erleben zu können, was die Attraktivität der Region steigert. Somit ist es 
wichtig, einen immerwährenden Zugang zu Informationen über die kulturhistorisch bedeut-
samen Elemente sowie die geomorphologischen Besonderheiten zu schaffen.   
 
 
Ziffer 03  
 
Im Rahmen der Umsetzung des Emslandplans sind nach dem 2. Weltkrieg heute wertvoll 
erscheinende Landschaftselemente zu großen Teilen überformt worden. Sowohl hinsichtlich 
städtischer als auch ländlicher Siedlungsformen ist heute zu beobachten, dass oftmals die 
historische Bausubstanz  verschwunden und durch neue ersetzt wurde. Daher sollte bei bau-
lichen Maßnahmen (unter anderem im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden, bei Dor-
ferneuerungs- und Verschönerungsmaßnahmen) darauf geachtet werden, dass vor allem die 
noch vorhandene, regionstypische Bausubstanz erhalten und gepflegt wird.  Darüber hinaus 
sollte auch die Wiederherstellung historisch prägender Strukturen Beachtung finden, wie dies 
unter anderem in der Stadt Papenburg gelungen ist (Wiederherstellung der Fehnstruktur).  
 
 
Ziffer 04  
 
Lt. § 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grund-
lage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze so zu schützen, dass 
 
� die biologische Vielfalt,  
� die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenera-

tionsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  
� die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  
 
auf Dauer gesichert sind. 
 
Die Qualität der Kulturlandschaften im Emsland wird maßgeblich durch landwirtschaftliche 
Nutzungen beeinflusst. Der Anteil des Maisanbaus an der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist 
von 28% in 2001 auf 42% in 2010 gestiegen. Neben dem Anstieg des Futtermittelanbaus für 
die Veredelung ist diese Steigerung sicherlich auch mit der Erhöhung der Anzahl der Bio-
masseanlagen von einer Anlage im Jahr 2001 auf 92 Anlagen im Jahr 2010 zu begründen. 
Mit einem auch weiterhin starken Anstieg ist aufgrund der aktuellen Förderpolitik zu rechnen. 
Dieser enorme Anstieg in so kurzer Zeit hat zur Folge, dass die Kulturlandschaften in ihrer 
Erlebbarkeit sowohl für Einheimische als auch für Touristen stark eingeschränkt sind und 
somit die Raumverträglichkeit zunehmend in Frage gestellt wird.  
Sollte der beschriebene Trend dennoch keine spürbare Änderungen erfahren, sondern sich 
im Gegenteil fortsetzen oder weiter verstärken, ist der gesamte Landkreis gutachterlich mit 
dem Ziel zu überprüfen, Umfang und Lage zukünftiger Vorhaben, die unmittelbar die Land-
nutzung beeinflussen und sich negativ auf die Qualität (d.h. Vielfalt, Eigenart und Schönheit) 
der Kulturlandschaften auswirken, festzulegen. Hierzu sind alle verfügbaren bauleitplaneri-
schen und raumordnerischen Instrumente zu nutzen.  
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3.7 Landwirtschaft , Fischerei und Jagd 

 
 
Ziffer 01 LROP 3.2.1  01 

 
Nach dem Willen der Europäischen Union muss die europäische Landwirtschaft multifunktio-
nal, nachhaltig, wettbewerbsfähig und flächendeckend sein. Sie muss in der Lage sein, die 
Landschaft zu pflegen, die Naturräume zu erhalten und einen wesentlichen Beitrag zur Wirt-
schaftskraft des ländlichen Raumes zu leisten. So ist die multifunktionale Landwirtschaft seit 
1997 erklärtes Leitbild der europäischen Agrarpolitik. Die Europäische Union will das europä-
ische Landwirtschaftsmodell in seiner multifunktionellen Ausprägung weiterentwickeln und 
absichern. 
 
Eine multifunktionale Landwirtschaft hat über ihre originäre Produktionsaufgabe hinaus auch 
einen gesellschaftlichen bzw. gemeinwirtschaftlichen Leistungs- und Pflegeauftrag zu erfül-
len. Insgesamt lassen sich für die Landwirtschaft folgende Funktionen identifizieren, die auch 
im Landkreis Emsland weiter zu entwickeln sind: 
 

• Produktion von Nahrungsmitteln und Gewährleistung der Ernährungssicher-
heit in qualitativer und quantitativer Hinsicht 

• Produktion von nachwachsenden Rohstoffen 

• Erhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Kulturlandschaft 

• Schutz, Pflege und Entwicklung vielfältiger natürlicher Lebensräume 

• Erhaltung der biologischen Artenvielfalt 

• Boden- und Grundwasserschutz 

• Schutz vor Naturkatastrophen (Hochwasser, Lawinen, Muren) 

• Verbesserung der CO2-Bilanz 

• Schaffung von Voraussetzungen für Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 

• Bewahrung und Pflege bäuerlicher Werte, Lebensformen und Kulturgüter und 
der damit verbundenen sozialen Leistungen für die Gesellschaft 

• Sicherung von Arbeitsplätzen in vor- und nachgelagerten Wirtschaftsberei-
chen 

 
Die Landwirtschaft ist seit je her ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor im Landkreis Emsland. 
Die große Bedeutung der Landwirtschaft für den Planungsraum lässt sich zum Einen aus 
dem hohen Anteil der Landwirtschaftsfläche (65,4%) als größtem Flächennutzer im Land-
kreisgebiet ableiten (Abbildung S. 97). Darüber hinaus ist die Zahl der Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft im Landkreis Emsland mit 5,1% höher als der Landes- sowie Bundesdurch-
schnitt (3,2% und 2,1%) (s. Abbildung S. 97).  Dies ist eine Besonderheit, die trotz der weiter 
abnehmenden Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft im Landkreisgebiet Beachtung 
finden muss und zeigt, dass die Landwirtschaft im Planungsraum einen hohen Wert hat. Zur 
Sicherung der landwirtschaftlichen Ressourcen können bei raumbedeutsamen Planungen 
neben raumordnerischen Instrumenten bei Bedarf z.B. auch Betroffenheitsanalysen mittels 
landwirtschaftlichem Fachbeitrag herangezogen werden.  
 
 
Ziffer 02 LROP 3.2.1  01 

 
Bei der Ausweisung der Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft auf Grund hohen Ertrags-
potenzials wurde an den Festsetzungen des Regionalen Raumordnungsprogramms 2000 
festgehalten. Die seinerzeit in Abstimmung mit den Landwirtschaftsämtern, Landvolkverbän-
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den sowie dem Amt für Agrarstruktur getroffenen Flächendarstellungen wurden lediglich in 
ihrem Bestand aktualisiert, das bedeutet, Flächen die zwischenzeitlich aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung herausgefallen sind, z. B. durch Bauleitplanung der Gemeinden, wer-
den nun nicht mehr dargestellt.  
 
 
Ziffer 03 LROP 3.2.1  01 

 
In Teilbereichen des Landkreises Emsland erfüllt die Landwirtschaft besondere Funktionen 
für andere vorrangige Nutzungen. Die Festlegungen der Vorbehaltsgebiete für Landwirt-
schaft auf Grund besonderer Funktionen wurde, wie auch bei den Vorbehaltsgebieten auG-
rund hohen Ertragspotenzials der Landwirtschaft, jedoch aktualisiert, aus dem Regionalen 
Raumordnungsprogramm 2000 übernommen.  Die Festlegung schließt im Wesentlichen Flä-
chen wie Gründlandbereiche in den Flusstälern und Ackerflächen auf Moorstandorten. Auf 
diesen Flächen soll möglichst eine standortgerechte Bodennutzung aufrechterhalten bleiben. 
Die Bereiche sind oftmals überlagert mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Natur und 
Landschaft bzw. Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung. In diesen Bereichen 
sowie in Trinkwasserschutzgebieten übt die Landwirtschaft eine besondere Funktion aus. 
Insbesondere in Naturschutzgebieten für den Wiesenvogelschutz oder in „Vorranggebieten 
für die Trinkwassergewinnung“ ist eine zielorientierte Landbewirtschaftung erforderlich, um 
den angestrebten Schutz für die Tier- und Pflanzenwelt sicherzustellen (beispielsweise 
Melmmoor/Kuhdammoor sowie die Leher Wiesen). Darüber hinaus sind insbesondere Grün-
landbereiche in den Flusstälern und Ackerflächen auf Moorstandorten für die dort ansässi-
gen landwirtschaftlichen Betriebe von besonderer Bedeutung. Auf diesen Flächen soll eine 
standortgerechte Bodennutzung nach Vorgaben der Leitlinien der Landwirtschaftskammer 
aufrechterhalten bleiben.   
 
 
Ziffer 04 LROP 3.2.1  01 

 
Gemeint sind hiermit vor allem Einrichtungen die der Veredelung, Verarbeitung und Direkt-
vermarktung landwirtschaftlicher sowie regional spezifischer Produkte dienen oder auch von 
den Landwirten geschaffene Einrichtungen, die der Erholung und dem Tourismus dienen.  
 
 
Ziffer 05 LROP 3.2.1  01 

 
Die Festlegung soll darauf hinwirken, dass insbesondere in empfindlichen Gebieten (z.B. 
Überschwemmungsgebieten, Moorflächen sowie erosionsgefährdeten Böden) eine intensi-
vierte Landwirtschaft die ökologischen Belange berücksichtigen muss. Um den ökologischen 
Belangen gerecht zu werden, ist der Einsatz chemischer Mittel auf ein vertretbares Maß zu 
begrenzen, darüber hinaus ist die Überdüngung landwirtschaftlicher Flächen zu verhindern. 
Durch Gehölzpflanzungen und Windschutzstreifen sowie Gewässerrandstreifen sollen linea-
re Strukturen zur Biotopvernetzung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen beitragen.  
Die Durchführung von Flurbereinigungsverfahren ist ein wichtiges Instrument zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, der Agrarstruktur, der Infrastruktur sowie des 
Bodenschutzes im ländlichen Raum. Derzeit laufen im Landkreis Emsland verschiedene 
Flurbereinigungsmaßnahmen.  
 
Das Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen ist von besonderer Bedeutung 
für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität im Landkreis Emsland. Verschiede-
ne Dörfer haben bereits am Dorferneuerungsprogramm 2007 teilgenommen, andere sind 
2007 in die Fortschreibung des Dorferneuerungsprogramms neu aufgenommen worden.  
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Ziffer 06 LROP 3.2.1  05 

 
Die Belange der Binnenfischerei werden nur in begrenztem Umfang durch fachgesetzliche 
Normen berücksichtigt. Daher ist eine Festlegung sowohl im LROP 2008 als auch im RROP 
des Landkreises Emsland erforderlich, um die Belange in raumbedeutsame Planungsabwä-
gungen einbringen zu können.  
Die Belange der Fischerei sind nicht nur in den vorhandenen Binnengewässern, sondern 
auch an neu entstehenden Bodenabbaugewässern zu berücksichtigen. Dort ist die Sportfi-
scherei zwar grundsätzlich zulässig, doch können einzelfallbezogen nach Kompensationsziel 
Einschränkungen der fischereilichen Handlungen erforderlich sein. Die Ausübung des Fi-
schereirechts durch den Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten kann nur zum 
Wohle der Allgemeinheit unter strikter Beachtung des Verhältnisgrundsatzes eingeschränkt 
werden.  
  
 
Ziffer 07  

 
Die Belange der Jägerschaft im Hinblick auf den Erhalt der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit 
biologischer Ressourcen sind bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen.  
 
 
 
 

3.8 Forstwirtschaft 

 
 
Ziffer 01 LROP 3.2.1  02 

 
Wälder haben aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen eine erhebliche Bedeutung für den 
Menschen, den Naturhaushalt, die Umwelt und das Klima.  
 
Bei entsprechender Bewirtschaftung stellt der Wald eine nachhaltig zu nutzende Rohstoff-
quelle für die Wirtschaft dar, die als gesicherte Ausgangsbasis für die zukünftige Produktion 
und Entwicklung in der Holzindustrie angesehen werden kann.  
Als Lebensraum für wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen trägt der Wald zu einer 
dauerhaften Sicherung des Naturhaushaltes bei und bildet gleichzeitig die Grundlage für 
Forschung und Lehre. 
 
Die vielfältigen Erscheinungsbilder der Wälder prägen nicht nur das Landschaftsbild. Sie sind 
gleichzeitig wichtige Erholungsgebiete für die Menschen. 
 
Die ausgleichende Wirkung des Waldes auf das Klima und den Wasserhaushalt sowie die 
Fähigkeit, die in der Luft enthaltenen Schadstoffe auszukämmen, machen die komplexen 
Auswirkungen des Waldes auf die Umwelt deutlich. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder sind 
neben den Mooren die wichtigsten CO2-Senken des Emslandes. 
 
Um die im Planungsraum vorhandenen Waldflächen dauerhaft zu schützen, zu pflegen und 
zu entwickeln sowie in Teilbereichen wiederherzustellen, sind in der Zeichnerischen Darstel-
lung Vorbehaltsgebiete für die Forstwirtschaft dargestellt.  
 
Als Vorbehaltsgebiete Wald wurden die im Planungsraum vorhandenen Waldgebiete im Sin-
ne des Landeswaldgesetzes dargestellt. Zur Festlegung der Flächen im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm 2010 wurden die Flächen aus dem Regionalen Raumordnungspro-
gramm 2000 übernommen und lediglich um bereits vorgenommene Änderungen angepasst. 
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Hierbei wurden alle Aufforstungsflächen aus dem Kompensationsflächenkataster (Stand: 
2008) der Unteren Naturschutzbehörde aufgenommen.  
 
Die Vorbehaltsgebiete Wald können überlagert sein mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für 
Natur und Landschaft sowie Vorbehaltsgebieten für Erholung. 
 
Da der Anteil an Waldflächen im Landkreis Emsland stark lückenhaft ist, ist auf eine Neuauf-
forstung verstärkt hinzuwirken und diese, auch unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher 
Flächen, die für die intensive Ackernutzung nicht geeignet sind, zu fördern (s. auch Abbil-
dung S. 98 sowie Tabelle S. 99). 
 
 
Ziffer 02 LROP 3.2.1  02 

 
Es ist erklärtes Ziel des Landkreises Emsland, den Waldanteil zu vergrößern, dies gilt insbe-
sondere in Bereichen, in denen der Waldanteil geringer als 15 % ist. Zur Festlegung der Flä-
chen im Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 wurden die Flächen aus dem Regiona-
len Raumordnungsprogramm 2000 übernommen und um den Flächenpool der Stadt Haren 
(Ems) ergänzt. Neben den in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Flächen gibt es 
weitere Flächen, die sich zur Aufforstung besonders eignen. Dies sind  insbesondere die 
abgetorften, jedoch nicht für die Wiedervernässung oder Moorheideentwicklung vorgesehe-
nen Flächen im Bereich zwischen Dalum, Twist und Fullen, der Bereich des Altharener Moo-
res, des Versener Moores sowie der nordwestliche Teil des Altkreises Aschendorf-
Hümmling.  
Bei der Waldmehrung ist der jeweils landschaftstypische Charakter zu erhalten. Die Belange 
der Land- und Forstwirtschaft sowie des Umwelt- und Naturschutzes sind zu berücksichti-
gen.  
 
 

Ziffer 03 LROP 3.2.1  02 
 

Bei der Auswahl der Flächen zur Vergrößerung des Waldanteils ist zu beachten, dass cha-
rakteristische Landschaftsteile wie zum Beispiel Moor und Heideflächen, Sandmagerrasen, 
Feuchtgrünland und großflächige Lebensräume für Wiesenbrüter von Aufforstungen und 
Bewaldungen freigehalten werden.  
Die innerhalb von Waldflächen vorhandenen Kleinstmoore sowie Heide- und Trockenrasen-
flächen gelten als Bestandteil des Waldes und sind aufgrund des vorhandenen Artenspekt-
rums hochgradig schutzwürdig. Im Zuge der Waldbewirtschaftung dürfen diese Flächen nicht 
mit Gehölzen bestockt werden.  
 
 
Ziffer 04 LROP 3.2.1  03/04 

 
Der Waldrand hat bei entsprechender Ausgestaltung als Übergangszone zwischen der freien 
Landschaft und dem bestandsbildenden Bäumen landschaftsbildprägende Wirkung.  
Der sanfte Übergang von den ebenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen zum Baumbe-
stand wird vom Betrachter als wohltuend empfunden und steigert somit den Erholungswert 
der Landschaft.  
Für wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen stellt dieser Bereich durch Randlinienef-
fekte einen besonderen Lebensraum dar. Dort sind besonders viele Arten anzutreffen.  
Waldränder einschließlich der Übergangszonen sollten deshalb möglichst von störenden 
Nutzungen und Bebauungen freigehalten werden, um die Schutzwirkung des Waldes und 
das Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen, die Forstwirtschaft nicht zu behindern und den 
ökologisch wertvollen Übergangsbereich zwischen Wald- und Freifläche nicht zu belasten.  
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Ziffer 05 LROP 3.2.1  04 

 
Zur Sicherung der Waldbestände mit ihren vielfältigen Funktionen ist bei künftigen Planun-
gen darauf zu achten, dass Zerschneidungen geschlossener Waldkomplexe vermieden wer-
den. Vielerorts haben die großen Kiefernbestände des Emslandes ihre Pionierwaldfunktion 
auf armen Standorten erfüllt und die Böden für andere Baumarten vorbereitet. Um die Multi-
funktionalität der Wälder zu erhöhen sollten verstärkt Vornutzungen der 40-80-jährigen Kie-
fernbestände durchgeführt werden. Unter dem Schirm der verbleibenden Kiefern sollte Un-
terpflanzung mit standortgerechten Baumarten erfolgen. Die Wildbestände müssen auf Po-
pulationsgrößen gehalten oder auf solche gebracht werden, die sowohl Naturverjüngung als 
auch Neuanpflanzungen der Hauptbaumarten ohne Wildschutzzäune ermöglichen. Voraus-
setzung für den Aufbau strukturreicher Mischwälder ist eine ökosystemgerechte Rehwild- 
und Damwildbejagung. Die Jagdausübenden haben dafür Sorge zu tragen, dass diese Scha-
lenwildpopulationen die ökologisch tragbaren Wilddichten nicht überschreiten. Eine unver-
trägliche Ausweitung der Damwildpopulationen ist zu vermeiden.   
Um die Multifunktionalität der Wälder zu erhöhen, sollten die Kiefernbestände durch Beimi-
schung oder Unterpflanzung mit standortgerechten Baumarten in stabile, strukturreiche 
Mischbestände umgebaut werden. 
Der Aus- und Neubau von Verkehrswegen sowie von Leitungen zur Ver- und Entsorgung soll 
aufgrund des damit verbundenen Funktionsverlustes (z.B. durch Beeinträchtigung rationeller 
Bewirtschaftung, der Erholungseignung und von Lebensräumen) möglichst nicht zu Lasten 
des Waldes erfolgen.  
Durch Maßnahmen der Emissionsminderung aus bestehenden und geplanten emissions-
trächtigen Anlagen sollen Emissionen reduziert werden. 
 
 
 
 
 

3.9 Rohstoffgewinnung 

 
 
Ziffer 01  LROP 3.2.2  01 
 
Die Herausforderungen einer nachhaltigen Rohstoffversorgung sind eine internationale, nati-
onale und auch regionale Aufgabe. Im Landkreis Emsland finden sich sowohl oberflächen-
nahe als auch tief liegende Rohstoffvorkommen. Nach dem Landes-
Raumordnungsprogramm 2008 sind diese von besonderer Bedeutung als Produktionsfaktor 
der Wirtschaft sowie als Lebensgrundlage und wirtschaftliche Ressource für nachfolgende 
Generationen und somit besonders zu schützen. Hierbei ist die bedarfsgerechte Erschlie-
ßung und umweltgerechte Nutzung planerisch zu sichern. Da es sich um natürliche Rohstof-
fe handelt, welche nicht erneuerbar und dadurch nur begrenzt verfügbar sind, ist ein scho-
nender Umgang erforderlich. Hierzu zählt, neben dem Schutz vor konkurrierenden Nutzun-
gen, auch die vollkommene Ausbeutung der Lagerstätten, bei denen bereits mit dem Abbau 
begonnen wurde. 
 
 
Ziffer 02  LROP 3.2.2  01/09 
 
Als tiefliegende Rohstoffe kommen im Landkreis Emsland Erdgas, Erdöl sowie Salz vor. Et-
wa 1/3 des in Deutschland geförderten Erdöls und über 90 % des Erdgases stammen derzeit 
aus niedersächsischen Lagerstätten. In den 80er Jahren wurde etwa die Hälfte (47 %) des 
deutschen Erdgases im Emsland gefördert. Auch heute verfügt der Landkreis, im Vergleich 
zum Landes- und Bundesdurchschnitt, über beträchtliche Erdgasreserven (s. Abbildung S. 
100). Ähnlich verhält es sich bei der Erdölförderung. In den 60er Jahren wurde im Emsland 
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mehr als ein Drittel, in den 80er Jahren sogar 44% der bundesdeutschen Gesamtförderung 
gefördert. Auch im Bereich Erdöl sind die Erdölreserven im Landkreisgebiet beträchtlich (s. 
Abbildung S. 100). 
Generell sind Maßnahmen zur Erkundung, Förderung und Aufbereitung der tief liegenden 
Rohstoffe als gesetzliche Aufgabe zu erachten und daher zu unterstützen. Moderne Gewin-
nungsmethoden führen in der Regel dazu, dass der Grund und Boden nur in einem geringen 
Umfang in Anspruch genommen wird. Maßnahmen zur Gewinnung tief liegender Rohstoffe 
sind mit den Belangen der Land- und Forstwirtschaft, der Landespflege, der Erholung, der 
Wasserwirtschaft und des Städtebaus abzustimmen.   
Auf eine Ausweisung tiefliegender Rohstoffvorkommen in der Zeichnerischen Darstellung 
wurde verzichtet, eine Übersichtskarte über die Erdgas- und Erdölvorkommen sowie Salzla-
gerstätten findet sich auf Seite 101. 
 
 
 
Ziffer 03  LROP 3.2.2  02 / 06 
 
Als oberflächennahe Rohstoffe kommen Torf, Sand (inkl. Kiessand) sowie Ton- und Tonstein 
im Landkreis Emsland vor. Die Schutzwürdigkeit dieser oberflächennahen Rohstoffvorkom-
men ergibt sich aus der Rohstoffsicherungskarte Niedersachsen (Maßstab 1:25.000) des 
Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Insgesamt werden drei schutz-
würdige Kategorien unterschieden: 

• Lagerstätten 1. Ordnung mit besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung zur überre-
gionalen und regionalen Versorgung  

• Lagerstätten 2. Ordnung mit volkswirtschaftlicher Bedeutung zur regionalen und loka-
len Versorgung 

• Gebiete mit wertvollen Rohstoffvorkommen ohne Erkundung (Bedarfsdeckung der 
Zukunft). 

 
Für die Ausweisung von „Vorranggebieten für Rohstoffsicherung“ sind überwiegend die Vor-
gaben aus dem Landes-Raumordnungsprogramm 2008 (inklusive der noch im Abstim-
mungsverfahren befindlichen Fortschreibung aus dem Jahr 2009/2010) sowie der Rohstoff-
sicherungskarte des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen 
(LBEG) (Lagerstätten 1. Ordnung) zu beachten. Diese Flächen werden räumlich konkretisiert 
und um weitere bestehende (Übernahme aus dem RROP 2000) regional bedeutsame Ab-
baugebiete, als Vorranggebiete Rohstoffgewinnung festgelegt. Im RROP 2010 für den Land-
kreis Emsland sind dies im Wesentlichen die folgenden Gebiete:  
 

• Torf (Weiß- und Schwarztorf)    
Papenburg, Twist, Meppen 
->  Überwiegend genutzt als Blumenerde und Kultursubstrat 
  

• Sand       
Neubörger 
Renkenberge 
Walchum 
Fresenburg 
Haren (Ems) 
Lingen  
Salzbergen (Kiessand) 
->  Überwiegend genutzt als Bausand zur Deckung des regionalen Bedarfs der 

Bauwirtschaft  
 
Planungen und Maßnahmen in der näheren Umgebung der Vorranggebiete für Rohstoffge-
winnung dürfen diese nicht beeinträchtigen, um die Abbaubarkeit der Rohstoffe in den fest-
gelegten Vorranggebieten Rohstoffgewinnung zu gewährleisten. Beispielhaft kann hier das 
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Unterschreiten erforderlicher Mindestabstände beim heranwachsen von Siedlungsbereichen  
genannt werden. 
 
In bisher weitgehend unkultivierten Moorbereichen kommt ein Torfabbau nicht mehr in Be-
tracht. Genehmigte Abbaustellen sollen möglichst vollständig abgebaut werden.  
 
Die im LROP 2008 (inklusive der noch im Abstimmungsverfahren befindlichen Fortschrei-
bung aus dem Jahr 2009/2010) dargestellten Vorrangflächen wurden zum Teil in abgeänder-
ter Form in das RROP übernommen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Flächen, bei 
denen der Abbau bereits beendet ist bzw. bei denen der Abbau bis Ende 2010 abgeschlos-
sen sein wird. Diese werden nicht mehr als Vorranggebiete bzw. Vorbehaltsgebiete Roh-
stoffgewinnung dargestellt. Hier wurde stattdessen die Nachfolgenutzung, welche mit der 
Abbaugenehmigung festgelegt wurde, in die Zeichnerische Darstellung mit aufgenommen. 
Dies liegt darin begründet, dass alle Abbaugenehmigungen so gestaltet sind, dass der jewei-
lige Rohstoff vollständig unter Berücksichtigung der Folgenutzung abzugraben ist. Beim 
Torfabbau bedeutet dies, dass bei Folgenutzung „Landwirtschaft“ eine Restmoormächtigkeit 
von wenigen Dezimetern verbleibt um Sandmischkulturen herstellen zu können. Bei der Fol-
genutzung „Naturschutz“ verbleibt ebenfalls eine Restmoorauflage, die i.d.R. die Wiederver-
nässung ermöglicht. Bei Sandabbau  verbleiben Deckschichten zum Grundwasserschutz 
oder zur Ermöglichung von Aufforstungen. In allen Fällen stehen die Restmöglichkeiten ei-
nem weiteren Abbau nicht zur Verfügung. 
 
Dies betrifft die folgenden Flächen: 
 
1. Sandabbaustätten 
 
95 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen. 
 

Die Fläche ist im derzeit gültigen RROP 2000 in diesem Zuschnitt bereits 
zeichnerisch dargestellt. Geringe Unterschiede ergeben sich im Zuschnitt der 
Fläche, dies liegt an der auf der Ebene der Regionalplanung vorgenommenen 
räumlichen Konkretisierung. Im Rahmen der Entwurfserarbeitung wurde der 
westliche Teilbereich der Fläche herausgenommen, dieser ist nach erneuter 
Prüfung wieder mit aufgenommen worden.  

 
113 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen. 
 

Die Fläche ist im derzeit gültigen RROP 2000 in einem ähnlichen Zuschnitt 
bereits zeichnerisch dargestellt (der nördliche Teilbereich wurde im Rahmen 
der Entwurfserarbeitung herausgenommen, da hier eine LSG-Verordnung vor-
liegt). Im Rahmen der Entwurfeserarbeitung wurde eine Anpassung nach der 
111. FNP-Änderung der Stadt Haren (Ems) vorgenommen. Somit wurde die 
Fläche auf Ebene der Regionalplanung räumlich konkretisiert.  
 
 

2. Torfabbaustätten 
 
 
112.2 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen 
 

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sind die Abtorfungs-
genehmigungen für den zurückgenommenen Bereich bereits abgelaufen bzw. 
in einem Fall läuft die Genehmigung Ende 2010 aus. Da der Abbau hier been-
det ist bzw. noch in diesem Jahr beendet sein wird, werden die Flächen im 
RROP nicht mehr dargestellt, sondern mit der Folgenutzung versehen.   
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112.7 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen 
Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist der westliche Teil-
bereich bereits abschließend abgebaut. Daher wurde auf eine erneute Aus-
weisung als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung verzichtet. Stattdessen wurde 
die Folgenutzung dargestellt. 

 
 
 
112.9 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen 
 

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist ein Teilbereich be-
reits abschließend abgebaut. Dieser Bereich wurde daher mit der Folgenut-
zung Landwirtschaft versehen 

 
 
 
112.11 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen 

 
Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist der  Abbau im 
nördlichen Teilbereich des Vorranggebietes bereits beendet und wurde somit 
mit der Folgenutzung belegt.  

 
 
 
112.12 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen 
 

Der Großteil der Fläche bleibt als Vorranggebiet erhalten. Für den westlichen 
sowie südlichen Teil des Abbaugebiets wird nach Beendigung des Abbaus 
 keine Vorranggebietsausweisung mehr dargestellt. 
 

 
124.2 = Diese Fläche wurde nicht aus dem LROP übernommen 

 
Diese Fläche ist komplett abgetorft und rekultiviert. Eine Abnahme wurde am  
13.12.2004 durchgeführt. 

 
 
 
 
124.6 = Diese Fläche wurde nicht aus dem LROP übernommen 
   

1991 wurde eine Torfabbaugenehmigung für diese Fläche erteilt. Die Geneh-
migung ist bis zum 30.04.2011 befristet. Eine Verlängerung ist nicht geplant. 
Erforderlich sind noch Restrekultivierungsarbeiten und Anpflanzungen, diese 
sollen bis Ende 2011 abgeschlossen werden. 
.  
 

 
 
124.7 = Diese Fläche wurde verändert aus dem LROP übernommen 
   
  In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist ein großer Teilbereich  

der Fläche 124.7 bereits abgebaut. Es wurde räumliche Konkretisierung mit 
Hilfe der Unteren Naturschutzbehörde vorgenommen und nur noch die Flä-
chen dargestellt, die sich noch über 2010 hinaus im Abbau befinden werden. 
Diese Flächen werden als Vorranggebiete Rohstoffgewinnung dargestellt.   
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Ziffer 04  LROP 3.2.2  06 
 
Die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffgewinnung dient der Sicherung des 
längerfristigen Abbaus der oberflächennahen Rohstoffvorkommen. Als Vorbehaltsgebiete für 
Rohstoffsicherung sind nach Vorgabe der Rohstoffsicherungskarte des LBEG im Wesentli-
chen die Lagerstätten zweiter Ordnung von volkswirtschaftlicher Bedeutung ausgewiesen 
worden. Der Abbau in diesen Bereichen ist mit den Belangen des Natur-, Boden- und Was-
serschutzes abzustimmen (Folgenutzung in forstwirtschaftlicher und landespflegerischer 
Hinsicht). 
 
Darüber hinaus wurden bereits genehmigte, großflächige Abbaugebiete bei der Ausweisung 
der „Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung“ berücksichtigt und in die Zeichnerische Dar-
stellung mit aufgenommen.  
 
 
Ziffer 05   

 
Im Bereich des Moorschutzgebietssystems zwischen Oldenburg und Papenburg (Esterweger 
Dose) wird auf den landeseigenen Flächen der Vorrang für Natur und Landschaft nach dem 
Abbau festgelegt. Künftige Torfabbaugenehmigungen sollten diesem Vorrang nicht zuwider-
laufen. Gleiches gilt für die landeseigenen Abbaustätten im südlichen Bourtanger Moor und 
in den Gemeinden Twist und Geeste. 
 
Im „Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung“ im Ortsteil Steide der Gemeinde Salzbergen hat 
der Bodenabbau im Jahr 2004 begonnen. Durch rechtzeitige Abstimmung und eine gemein-
same Beweissicherung kann die Trinkwassergewinnung der Wasserwerke im angrenzenden 
Nordrhein-Westfalen auch weiterhin sichergestellt werden.  Belange der Forstwirtschaft, des 
Naturschutzes sowie der Landespflege haben Vorrang vor anderen Folgenutzungen. Damit 
soll einer Gefährdung des Trinkwasservorkommens auf nordrhein-westfälischem Gebiet ent-
gegengewirkt werden.  
 
Die kleinflächigen Lagerstätten für den Sandabbau sind von besonderer Bedeutung für die 
emsländische Bauindustrie. Die Abbaustellen sind innerhalb der in der Genehmigung festge-
legten Frist wieder zu renaturieren. Die ggf. entstehenden Wasserflächen sind nach landes-
pflegerischen Gesichtspunkten der natürlichen Sukzession zu überlassen. In Gemeinden mit 
der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung oder Ferienerholung sind sie, sofern dies mit 
der Bauleitplanung vereinbar scheint, der Freizeit-, Erholungs- und Sportnutzung sowie der 
Fischerei zugänglich zu machen.  
 
 
 

 

3.10 Erholung und Tourismus 

 
 
Ziffer 01  LROP 3.2.3  01 

 
Um den Grundsatz der Sicherung von geeigneten Standorten für Erholung in Natur und 
Landschaft sowie für Freizeit und Sport (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG) gerecht werden zu kön-
nen, sind im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für verschieden Erholungsnutzungen festgelegt. Diese Festsetzungen 
sollen darauf hinwirken, dass geeignete Standorte für die Erholung sowohl für die einheimi-
sche Bevölkerung wie auch für Gäste des Landkreises vorhanden sind.  
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Die Entwicklung der Beherbergungszahlen zeigt, dass das Emsland eine beliebte Urlaubsre-
gion nicht nur für die einheimische Bevölkerung sondern auch für Touristen ist. Sowohl die 
Zahl der Gästeankünfte als auch der Gästeübernachtungen zeigt über den Zeitraum von 
1994 bis 2007 einen positiven Verlauf mit kurzen Intervallen des Rückgangs. Seit dem Jahr 
2005 verzeichnen sowohl die Gästeankunfts- als auch die Gästeübernachtungszahlen einen 
positiven Anstieg (s. Abbildungen S. 102 - 103 sowie  Tabellen S. 104 - 106). 
 
Die Stadt Haren (Ems) verzeichnet hierbei mit insgesamt 158.334 Ankünften und 767.605 
Übernachtungen die höchsten Werte. Auch die Aufenthaltsdauer betreffend erreicht Haren 
(Ems) mit 4,8 Tagen den höchsten Wert unter den emsländischen Städten und Gemeinden. 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Besucher liegt zwischen 3,3 und 3,5 Tagen und 
zeigt somit den hohen Anteil an Kurz- bzw. Wochenendurlaubern in die Region (s. auch Ta-
belle S. 107). 
 
Die im Jahr 2007/2008 durchgeführte Gästebefragung zeichnet ein Bild vom Tourismus im 
Landkreis Emsland: 
 

• Hohe Erstbesucherrate (47 %) 
• Gästeherkunft: 50 % aus NRW, 20 % aus Nds., 8 % aus dem Ausland (v. a. NL) 
• Anreiseverkehrsmittel: 78 % PKW, 7 % Reisemobil, Wohnwagen (hoch), 5 % Bahn 

(niedrig) 
• Überdurchschnittlich viele Familien, Aktiv- und Radwanderurlauber 
• Hauptaktivitäten sind Gastronomiebesuche, Spazieren gehen und Radfahren 
• Geschäfts- und Rundreisen weisen die höchsten Tagesausgaben auf, sind jedoch als 

Gästegruppe noch unterrepräsentiert 
• Hohe Rückkehrbereitschaft – fast 75 % der Gäste möchte wiederkommen. 

 
Der zunehmend härter werdende Wettbewerb stellt steigende Anforderungen an die Siche-
rung des Wachstums. Daher müssen sich Infrastrukturentwicklung und Marketing auf dieje-
nigen Themen fokussieren, die für das Emsland im Wettbewerb mit anderen Regionen die 
größten Potenziale aufweisen und über die konkret definierte Zielgruppen angesprochen 
werden können. Dieses haben die touristischen Akteure bereits frühzeitig erkannt und mit 
dem „Tourismusleitbild Emsland“ im Jahr 1999 wichtige Weichenstellungen vorgenommen. 
Mit dem Dachmarken- und Organisationskonzept“ in 2008 wurde das Leitbild aktualisiert und 
verbindliche Regelungen für die Zusammenarbeit auf gemeindlicher Ebene vereinbart. Die 
zukünftigen Entwicklungs- und Handlungsfelder sollen an den drei Kerngeschäften „Radfah-
ren“, „Familien“ sowie Technik und Innovation“ ausgerichtet werden.  
Der Tourismus im Landkreis Emsland hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen 
Wirtschaftsfaktor entwickelt. Im Jahr 2007 betrugen die Umsätze aus dem Tourismus  insge-
samt 250,36 Mio. Euro, den größeren Anteil hieran haben die Tagesreisen mit insgesamt 
132, 24 Mio. Euro, gefolgt von den Übernachtungen (Gewerblich, Privatvermieter, Camping 
(Touristik- und Dauercamper)) (s. auch Abbildung S. 106). Den höchsten Anteil an diesen 
Umsätzen hat das Gastgewerbe (Beherbergung und Gastronomie) mit 51,5 %, das ent-
spricht 128,86 Mio. Euro. Gefolgt vom Einzelhandel mit 35% (entspricht 87,76 Mio. Euro) 
sowie der Dienstleistungsbranche mit 13,5 % (entspricht 33,74 Mio. Euro) (s. auch Abbildung 
S. 107).  
 
Neben den positiven Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft ergeben sich auch positive 
Beschäftigungseffekte. Die mit der Projektbearbeitung für den „Masterplan Tourismus Ems-
land 2015“ beauftragte dwif-Consulting GmbH kommt zu dem Schluss, dass der errechnete 
touristische Einkommensbeitrag einem Äquivalent von rund 7.160 Personen (inkl. Nicht-
Erwerbstätiger, aber mit zu versorgender Haushaltsmitglieder) entspricht, die durch den Tou-
rismus ihren Lebensunterhalt mit einem durchschnittlichen Primäreinkommen bestreiten 
können.  
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Darüber hinaus spielt der Tourismus auch als Quelle für Steuereinnahmen eine wichtige Rol-
le und bewirkte im Jahr 2007 Steuerzuflüsse an die emsländischen Kommunen in einer Grö-
ßenordnung von 5,5 Mio. Euro.   
 
Ein Ausbau des Tourismus ist nur mit Neuinvestitionen erreichbar, da bestehende öffentliche 
und private Angebote an die heutigen Markterfordernisse angepasst werden müssen. Aus 
diesem Grund wurden im Rahmen des in 2009 fertig gestellten „Masterplan Tourismus Ems-
land 2015“ der Qualitätsstand der touristischen Infra- und Suprastruktur analysiert, etwaige 
Angebotslücken evaluiert sowie darauf aufbauend geeignete Handlungsempfehlungen für 
eine zielgerichtete Angebotsentwicklung formuliert.  
 
 
Ziffer 02   

 
Insbesondere angrenzend an die Siedlungsschwerpunkte zentraler Orte haben Naherho-
lungseinrichtungen besondere Bedeutung. Der Erhalt und die Weiterentwicklung sollen die 
hohe Wohn- und Lebensqualität im Planungsraum sichern. Die siedlungsbezogenen Erho-
lungsflächen sind nach Möglichkeit mit überörtlichen Erholungsgebieten zu vernetzen und an 
den ÖPNV  anzubinden.  
Neben der noch weiträumigen freien Landschaft des Emslandes aber auch im innerstädti-
schen und innerörtlichen Bereich soll auf die Erhaltung und Entwicklung von Grünflächensys-
temen sowie ihren Bezügen zur freien Landschaft hingewirkt werden. Erhalt und Weiterent-
wicklung eines Grün- und Freiflächensystems mit Bezug zur freien Landschaft soll in der 
gemeindlichen Bauleitplanung besondere Bedeutung beigemessen werden.  
Im Zuge von städtebaulichen Sanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen sind diesbezüg-
lich in den letzten Jahren verschiedene Projekte verwirklicht worden.  
 
 
Ziffer 03  LROP 3.2.3  01 

 
Als „Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ sind Gebiete festgelegt, 
die aufgrund ihrer landschaftlichen Attraktivität für die ungestörte Erholung in der Natur ge-
eignet sind. Diese Form der Erholung kann auch in gesetzlich festgesetzten Schutzgebieten 
mittels gezielter Besucherlenkung erfolgen, sofern der Schutzzweck erfüllt bleibt. Von einer 
naturverträglichen Nutzung der Landschaft zum Zwecke der Erholung kann zum Beispiel 
beim Wandern, Spazierengehen oder Radfahren ausgegangen werden. Da die ausgewiese-
nen Gebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft sehr gut zum Zwecke der Umwelt-
bildung geeignet sind, soll verstärkt auf eine infrastrukturelle Ausstattung mit Informationsta-
feln sowie Beobachtungsplätzen für die Naturbeobachtung hingewirkt werden, zumindest in 
den Gebieten, in denen diese Ausstattung noch nicht ausreichend vorhanden ist.        
 
„Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ sind: 
 
Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Land-
schaft 
 
 
 

Lage im Planungsraum 

Esterweger Busch SG Nordhümmling 
Eleonorenwald Nördlich der Gemeinde 

Vrees (SG Werlte) 
Altenlingen / Wachendorf Lingen (Ems) 
Schepsdorf Lingen (Ems) 
Lingener Wald; Lingener Höhe Lingen (Ems) 
Stoverner Wald; Wald Steide Salzbergen 
Bereich Esterweger Dose  Esterwegen 
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Renaturierte Flächen an der Hase zwischen Haselünne und 
Meppen 

Haselünne 

Renaturierte Flächen zwischen Salzbergen und Emsbüren Emsbüren 
Bereich Hahnemoor Herzlake 
Berecih Dalum-Wietmarscher Moor Geeste 
Speller Dose Spelle 
Emsauen bei Rhede (Ems) Rhede (Ems) 

 
 
Ziffer 04  LROP 3.2.3  01 
 
Als „Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung“ sind 
Gebiete festgelegt, die aufgrund eines hohen Angebotes an Freizeiteinrichtungen stark durch 
einheimische wie touristische Bevölkerungsteile in Anspruch genommen werden sowie Ge-
biete, die für eine starke Inanspruchnahme durch die Bevölkerung geeignet sind.  Diese 
Form der Festlegung zeichnet sich vorwiegend dadurch aus, dass vor allem eine infrastruk-
turbezogene Erholungsnutzung vorliegt (im Gegensatz etwa zur Festlegung von „Vorrangge-
bieten für ruhigen Erholung in Natur und Landschaft“). Es ist darauf hinzuwirken, dass diese 
Gebiete durch das Angebot des ÖPNV gut erreichbar sind.      
„Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung“ sind: 
 
 
Vorranggebiet für Erholung mit starker Inanspruchnahme 
durch die Bevölkerung 
 

Lage im Planungsraum 

Tunxdorfer Berge Papenburg 
Geplantes Freizeitzentrum Rhede am Spieksee Rhede (Ems) 
Ponyhof Hilter/Beel SG Lathen 
Freizeit- und Erholungsgebiet im Umfeld von „Schloß Dan-
kern“ 

Haren (Ems) 

Erholungsgebiet Haselünner See Haselünne 
Speicherbecken Geeste Geeste 
Hanekenfähr Lingen (Ems) 
FunPark Meppen Meppen 
Sport- und Freizeitanlage Helscherfähr Emsbüren 
Erholungsbereich Saller See Freren 
Holstener See (Hengemühlensee) Salzbergen 
Parkanlage Clemenswerth Sögel 
Ferienhausgebiet „An der Ems“  
inkl. Feriengebiet Schleuse Gleesen  

Emsbüren 

Nordöstlicher Bereich von Esterwegen /  
Erholungsgebiet am Erikasee in der SG Nordhümmling  

Nordhümmling 

Surwolds Wald Nordhümmling 
Heeder See Heede (SG Dörpen) 
Seepark Eiken  Walchum (SG Dörpen) 
Erholungsgebiet Wintermannshof  SG Spelle 

 
 
Ziffer 05  LROP 3.2.3  01 
 
Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorbehaltsgebiete für Erholung sind auf 
Grund ihrer natürlichen Eignung und ihres landschaftlichen Wertes für verschiedene Erho-
lungsaktivitäten der Naherholung und des Fremdenverkehrs von Bedeutung und sollen als 
solche gesichert und weiterentwickelt werden. Grundlage für die Ausweisung der Vorbe-
haltsgebiete für Erholung waren unter anderem die im Rahmen des von der Universität 
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Vechta im Jahr 2000 erstellten Fachgutachtens „Erholung und Fremdenverkehr im Landkreis 
Emsland“ herausgefilterten Flächen mit besonderen Bedeutung. Bei den in der Zeichneri-
schen Darstellung festgelegten Flächen handelt es sich im Wesentlichen um Waldflächen 
sowie um die Flußauen von Ems und Hase.  
 
In den Vorbehaltsgebieten für Erholung hat sich die landschaftsgebundene Infrastruktur nach 
Art, Erscheinungsbild, Umfang und Nutzungsintensität den landschaftlichen Gegebenheiten 
anzupassen. 
 
Der Standort des ehemaligen Lagers Lahn soll einer touristischen Nutzung zugeführt wer-
den. Der Bereich ist in der Zeichnerischen Darstellung als Vorbehaltsgebiet für Erholung 
dargestellt. Die Verträglichkeit der zukünftigen Nutzung ist ggf. im Rahmen eines Raumord-
nungsverfahrens auf seine Raum- und Umweltverträglichkeit zu überprüfen.  
 
Der Bereich um den Beestermöller See (Möllenkampsee) wurde neu in den Regionalplan 
aufgenommen. Die Fläche befindet sich im Bereich einer Sandabbaustätte, für welche die 
Folgenutzung Naturschutz festgelegt war. Für die Aufnahme der Fläche als Vorbehaltsgebiet 
Erholung wurde die Folgenutzung „Naturschutz“ zurückgenommen. Hierfür ist im Rahmen 
der durchzuführenden Bauleitplanung eine Bilanzierung durchzuführen, die den angestreb-
ten „Sollzustand“, nicht den „Istzustand“, der Fläche zur Grundlage hat. Für diesen Sollzu-
stand sind innerhalb der Gemeinde Beesten Kompensationsmaßnahmen durchzuführen. 
Dazu bietet sich die Renaturierung der Giegeler-Aa (Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft) 
oder der Großen Aa (Vorranggebiet Natur und Landschaft) jeweils in Teilabschnitten an.     
 
In Twist/Neuringe wurde im Rahmen der Neuaufstellung das bereits bestehende Vorbehalts-
gebiet Erholung um einen westlichen Teilbereich erweitert. Hierbei wurde ein Abstand von 
300m vom Naturschutzgebiet „Neuringer Wiesen“ eingehalten. Durch das Naturschutzgebiet 
ergibt sich die Auflage, dass eine direkte Zuwegung vom Ferienzentrum zum NSG zu ver-
meiden ist. Das NSG Neuringer Wiesen ist Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes V 13 
„Dalum-WietmarscherMoor/Georgsdorfer Moor“. U.a. sind Großer Brachvogel, Kiebitz, Rot-
schenkel und Goldregenpfeifer (nur als Nahrungsgast) wertgebende Arten. Beim NSG „Neu-
ringer Wiesen“ handelt es sich um ein speziell für den Wiesenvogelschutz ausgewiesenes 
Gebiet. Diese Vögel meiden die Umgebung von Gebäuden, je nach Vogelart mit unter-
schiedlichen Abständen (Kiebitz ca. 250m, Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel 
ca. 300m, Goldregenpfeifer noch weiter). Die Vögel besetzen ihre Reviere etwa in der Zeit 
zwischen dem 01.03 und 15.04. Danach schließt sich nach einer ca. 6tägigen Legephase je 
nach Art  eine ca. 22 – 28 Tage andauernde Brutphase und ca. 30 Tage Jungenführung an. 
In dieser Zeit, die bis zum ca. 15.06., bei Nachgelegen deutlich darüber hinaus reicht, reagie-
ren die Vögel äußerst sensibel auf Störungen. Oftmals ist dabei nicht einmal die direkte Stö-
rung für einen eventuellen Misserfolg des Brutgeschäftes ausschlaggebend, sonder sekun-
där das Verraten des Neststandortes an Beutgreifer, z. B. Rabenkrähen, durch übereiltes 
und erzwungenermaßen unvorsichtiges Auffliegen. 
 
 
Ziffer 06  LROP 3.2.3  01 
 
Als regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte sind Naherholungsschwerpunkte festge-
legt, die über die Versorgung der ansässigen Bevölkerung auch einen erheblichen touristi-
schen Wert besitzen. Die Standorte sind geeignet, ein gebündeltes und vielfältiges Angebot 
an Nah- und Kurzzeiterholungseinrichtungen für die Allgemeinheit aufzunehmen, zu sichern 
und zu entwickeln. Für den Planungsraum sind dies die folgenden Gebiete: 
 
Regional bedeutsamer  
Erholungsschwerpunkt 
 

Lage im Planungsraum 

Speicherbecken Geeste Geeste 
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Erholungsgebiet Haselünner See Haselünne 
Hanekenfähr Lingen (Ems) 
Ponyhof Beel / Ort Hilter Lathen 
Erikasee Esterwegen (SG Nordhümmling) 
Saller See Freren / Lengerich 
Schleuse Gleesen Emsbüren 
Freizeitzentrum Spieksee Rhede (Ems) 
Heeder See Heede (SG Dörpen) 
Blauer See Lünne 
Aselage Herzlake 
Sport- und Freizeitschwerpunkt Dörpen-West SG Dörpen 
Hüvener Mühle  Hüven (SG Sögel) 
Neuringe  
(Bündelung des Reiterhof Niers (inkl. Ferienpark 
mit Grundstücken für 5-Sterne Ferienhäuser und 
Kinderspielparadies BALLORIG) mit dem an-
grenzenden Campingplatz „Blaue Lagune“) 

Twist (Neuringe) 

Schloss Clemenswerth  Sögel (SG Sögel) 
Gut Landegge  Haren (Ems) 

 
 
Ziffer 07  LROP 3.2.3  01 
 
Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Standorte der regional bedeutsamen 
Sportanlagen sind aufgrund ihrer Raumbeanspruchung, ihrer Auswirkung auf die Umwelt, 
ihrer touristischen Nutzung und damit verbundenen verkehrlichen Erschließungsmaßnahmen 
von überörtlicher Bedeutung. Alle Planungen und Maßnahmen der Erholungs- und Sportnut-
zung sind nach Art, Umfang und Kombination von Erholungs- und Sportnutzung untereinan-
der und mit den übrigen Belangen der Raumnutzung so abzustimmen, dass die von der 
Erholungs- und Sportnutzung ausgehenden Belastungen im Sinne der Umwelt- und Sozial-
verträglichkeit vermindert oder vermieden werden können. Anlagen und Einrichtungen für 
Sport- und kulturelle Freizeitveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung 
sind möglichst vielseitig nutzbar zu machen und standörtlich so zu lokalisieren, zu gestalten 
und verkehrlich zu erschließen, dass Umweltbelastungen, insbesondere Lärmbelastungen, 
minimiert werden.   
 
Als regional bedeutsame Sportanlagen sind festgelegt: 
 
Wassersportanlagen: 

• In der zeichnerischen Darstellung: Gewässer; Sportboothäfen 
 
Flugsport: 

• Haren-Dankern 
• Herbrum (Papenburg) 
• Surwold 

 
Golfsport: 

• Golfpark Dünenburg GmbH & Co. KG Haren (Ems) 
• Golfclub Emstal e.V.    Lingen 
• Golfclub „Gutshof“ e.V.   Papenburg 

 
Fußball: 

• Emslandstadion Meppen 
 
Reitsport: 



Begründung 
 

75

• Aschendorf 
 
 
Ziffer 08  LROP 3.2.3  01 
 
Regional bedeutsame Wanderwege werden unterschieden nach Wanderwegen und Rad-
wanderwegen. Die Festlegung in der Zeichnerischen Darstellung soll zur Sicherung vorhan-
dener Wege beitragen sowie die Vernetzung und Erreichbarkeit der verschiedenen Gebiete 
sichern. Teile der Wanderwege führen durch das Sperrgebiet der WTD 91. Hier sind auf-
grund von zeitweisen Geländesperrungen Nutzungseinschränkungen möglich. Hierauf ist in 
den touristischen Printmedien (auch digital) hinzuweisen. 
 
 
Ziffer 09   

 
Für die Errichtung von Feriendörfern, Hotelkomplexen und sonstigen großen Einrichtungen 
für die Ferien- und Fremdenbeherbergung sowie von großen Freizeitanlagen (auch Golfplät-
zen) sind gem. § 1 Nr. 15 der Raumordnungsverordnung (RoV) Raumordnungsverfahren 
durchzuführen, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam und von überörtlicher Bedeutung sind. 
In dem Verfahren geht es darum, wie sich geplante Vorhaben auf die für die Raumordnung 
wichtigen Aspekte, wie z. B. Natur und Landschaft, Land- und Forstwirtschaft, Verkehrs- und 
Siedlungswesen, kulturelle Infrastruktur sowie Gewerbliche Wirtschaft auswirken. Der Land-
kreis Emsland als Untere Landesplanungsbehörde wägt die einzelnen  Belange gegenein-
ander ab und schließt die Raumordnungsverfahren mit einer „Landesplanerischen Feststel-
lung“ ab. 
 
 
 
 

3.11 Wasserwirtschaft, Wasserversorgung, Hochwasserschutz 

 
 
1. Wasserwirtschaft 
 
 
Ziffer 01 LROP 3.2.4  02 
 

Unter Wasserwirtschaft wird die zielbewusste Ordnung aller menschlichen Einwirkungen auf 
das ober- und unterirdische Wasser verstanden. Die Nutzungsansprüche sind vielfältig. Als 
wichtigste sind zu bezeichnen: 

• Die Gewinnung von Trinkwasser als unersetzliches Lebensmittel für die Bevölkerung, 
• die Gewinnung von Betriebswasser als Grundstoff und Produktionsmittel für Gewerbe 

und Industrie,  
• die Nutzung von Gewässern als Vorfluter für land- und forstwirtschaftliche Gebiete und 

für Oberflächenwasser aus Siedlungsgebieten, 
• die Bereithaltung von Kühlwasser, z. B. für die Großkraftwerke, 
• die Nutzung für Freizeit und Erholung und 
• als Transportmittel, z. B. in Flüssen und Kanälen. 
Die zahlreichen Nutzungsansprüche an das Wasser können einerseits untereinander zu 
Zielkonflikten führen, andererseits in Konkurrenz zu anderen Raumnutzungsansprüchen tre-
ten. Belange der Landwirtschaft und des Natur- und Landschaftsschutzes bewegen sich 
wasserwirtschaftlich häufig in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite sind es die Erfor-
dernisse eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses mit Gewässerausbau und Räumungsar-
beiten bzw. die intensive landwirtschaftliche Nutzung, auf der anderen Seite die möglichst 
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naturnahe Entwicklung der Fließgewässer bzw. die auch in den Wassergesetzen veranker-
ten Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie die angestrebte Wiedervernässung auf ehe-
maligen Torfabbauflächen, die zu Zielkonflikten führen können. Sehr positive Beispiele inter-
disziplinärer Zusammenarbeit diverser Fachplanungen mit Win-Win-Strategien sind das E+E-
Vorhaben Hasetal, das E+E-Vorhaben im Naturraum Schillingmanngraben / Brögberner Tei-
che, das Life-Natur-Projekt an der Ems sowie diverse kleine Renaturierungsmaßnahmen.  

 
 
Ziffer 02  

 

Die Festlegung unter 3.11 02 soll dazu dienen, die Umsetzung der Ziele dieses Programms 
vor Ort in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren zu bewerkstelligen. Die gesetz-
lich formulierte Aufgabenerfüllung der Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbände sowie 
der Wasser- und Bodenverbände muss unter Berücksichtigung der Vorgaben der Wasser-
rahmenrichtlinie sichergestellt bleiben und darf durch raumordnerische Ziele nicht einge-
schränkt werden. 

 

Ziffer 03  

 

Die dynamische bauliche Entwicklung im Landkreis Emsland – aufgrund der jahrzehntelan-
gen erheblichen Zunahme der Bevölkerung – hat auch zu umfangreichen Flächenversiege-
lungen geführt. Dies hat auch Einfluss auf die Grundwasserneubildung und den Abfluss in 
Oberflächengewässer gehabt. Es ist deshalb darauf hinzuwirken, dass in den Baugebieten 
die Oberflächenwasserversickerung ermöglicht und gefördert wird. Dies ist auch ein wichti-
ges Ziel der Agenda 21, der sich der Landkreises Emsland verpflichtet fühlt. 

Die durchgeführten landwirtschaftlichen Entwässerungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
Intensivlandwirtschaft und den standörtlichen Gegebenheiten haben vielfach zu beträchtli-
chen Nitratbelastungen des oberflächennahen Grundwassers geführt. Die Einhaltung der 
sog. „guten fachlichen Praxis“ der Düngeverordnung ist deshalb für den flächendeckenden 
Grundwasserschutz auch ein Anliegen der Agenda 21. 

In den letzten 20 Jahren wurden von den Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbänden 
sowie den Wasser- und Bodenverbänden, den Städten und Gemeinden sowie dem Land-
kreis Emsland eine Vielzahl von Maßnahmen der naturnahen Gewässergestaltung umge-
setzt. Hierbei wurden – unterstützt von Landesprogrammen - Sohlabstürze umgestaltet, Ge-
wässerrandstreifen ausgewiesen, Böschungen umgestaltet und ähnliches mehr. Mit Inkraft-
treten der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 wurde als Ziel für die als „erheblich verän-
dert“ und „künstlich“ eingestuften Gewässer des Emslandes das „gute ökologische Potenzial 
und der gute chemische Zustand“ vorgegeben (siehe auch Kapitel Gewässerschutz). Die als 
natürlich eingestuften Gewässer – im Emsland nur noch der Elsbach – müssen den guten 
Zustand erreichen. Die o.g. Maßnahmen unterstützen diese Ziele. Dennoch sind zur flä-
chendeckenden Zielerreichung noch erhebliche Anstrengungen, vor allem in finanzieller Hin-
sicht, erforderlich. Die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen kann nur durch Förder-
mittel von EU, Bund oder Land bzw. durch die Allgemeinheit erfolgen. 

 
 
2. Wasserversorgung 
 
 
Ziffer 01  LROP  3.2.4 03/05 
 
Als Teil des Wasserkreislaufs ist Grundwasser ein wesentliches Element des Naturhaushal-
tes und erfüllt eine wichtige ökologische Funktion. So trägt es unter anderem zur Erhaltung 
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von Feuchtgebieten und Flussläufen bei. Mehr als 70% des Trinkwassers stammt aus 
Grundwasser, so dass das Grundwasser die wichtigste Trinkwasserressource Deutschlands 
ist. Vielerorts ist Grundwasser in erheblichem Maße belastet, so dass eine Vielzahl von Ge-
fährdungen besteht. Lokal begrenzte Belastungen treten zum Beispiel auf durch industrielle 
Altlasten, Altablagerungen, Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen oder undichte Abwas-
serkanäle. Darüber hinaus sind es vor allem Belastungen aus Industrie, Landwirtschaft und 
Verkehr in Form von Nitraten, Phosphaten und Pflanzenschutzmitteln.   
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie sieht wichtige Festsetzungen für den Umgang mit 
dem Grundwasser vor. Die im Bewirtschaftungsplan für ein Einzugsgebiet vorgesehenen 
Maßnahmen zielen darauf ab, die Grundwasserkörper zu schützen, zu verbessern und zu 
sanieren, ihre Verschmutzung und Verschlechterung zu verhindern sowie ein Gleichgewicht 
zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung zu gewährleisten. Artikel 4 der WRRL 
besagt ein: 

- Verbot der Zustandsverschlechterung, das 
- Erreichen des guten mengenmäßigen und des guten chemischen Zustandes (2 Klas-

sen) bis 2015, die 
- Einleitung einer Trendumkehr bei signifikanten und anhaltenden Trends zusätzlicher 

Schadstoffbelastungen und die 
- Verhinderung bzw. Begrenzung von Schadstoffeinleitung 

 
Besondere Anstrengungen werden zur Erhaltung der Grundwasserqualität seitens des Lan-
des Niedersachsen unternommen. Es erfolgt eine besonders auf den Grundwasserschutz 
ausgerichtete vom Land Niedersachsen finanzierte Betriebsberatung der landwirtschaftlichen 
Betriebe und finanzielle Entschädigungen für besonders grundwasserschonende Flächen-
bewirtschaftung auf freiwilliger Basis. Die Maßnahmen werden von Kooperationen, in denen 
die Beteiligten (Wasserversorger und Landwirte) zusammengeschlossen sind, fachlich be-
gleitet. 
 
 
Ziffer 02  LROP  3.2.4  04 
 
Der größte Teil des jährlich in Deutschland gewonnenen Grundwassers entfällt auf Grund- 
und Quellwasser, gefolgt von Oberflächenwasser und Uferfiltrat. Da Grundwasser ein Stoff 
ist, der sich in begrenztem Maße regenerieren und erneuern kann, kommt der Grundwasser-
neubildung eine besondere Funktion zu. Hauptlieferant für die Grundwasserneubildung ist 
versickerndes Niederschlagswasser. Abhängig ist das Maß der Versickerung von der Nie-
derschlagsmenge und -verteilung, der Durchlässigkeit der Böden, dem Bewuchs und dem 
Relief der Bodenoberfläche sowie dem Grundwasserflurabstand. Hohe Neubildungsraten 
finden sich in den Geestflächen des Norddeutschen Tieflands. 
 
 
Ziffer 03  LROP  3.2.4  09 
 
Die Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trink- und Brauchwasser in 
ausreichender Menge und die Versorgung der Industrie, des Gewerbes und der Landwirt-
schaft mit dem erforderlichen Betriebswasser sind von hoher Bedeutung. 

 
Die Aufgaben der öffentlichen Wasserversorgung werden flächendeckend im Kreisgebiet von 
mehreren Wasserversorgungsunternehmen wahrgenommen. In den Versorgungsgebieten 
sind dies (s. auch Abbildung S. 108): 

 
1. Trink- und Abwasserverband „Bourtanger Moor“ in Meppen, 
2. Wasserverband Hümmling in Werlte, 
3. Wasserverband Lingener Land in Lingen (Ems), 
4. Stadtwerke Meppen in Meppen, 
5. Stadtwerke Lingen in Lingen, 
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6. Trink- und Abwasserverband Bad Bentheim, Schüttorf, Salzbergen und Emsbüren 
in Schüttorf (durch diesen Verband werden im Landkreis Emsland die Gemeinde 
Salzbergen und der Ortsteil Ahlde der Gemeinde Emsbüren versorgt). 
 

Hinweis: Die bestehenden Versorgungsgebietsgrenzen zwischen den Wasserversorgungsunternehmen TAV 
„Bourtanger Moor“ und den Stadtwerken Meppen, sind in der Vergangenheit von den Versorgungsunternehmen 
wiederholt diskutiert worden. Schlussendlich konnte keine Einigung über eine abschließende Versorgungsge-
bietsabgrenzung zwischen den beiden Wasserversorgern erzielt werden. Weitere Entscheidungen zur genauen 
Abgrenzung werden bei entsprechendem Handlungsbedarf getroffen. 

Die genannten Wasserversorgungsunternehmen unterhalten 11 Wasserwerke mit 70 Brun-
nen zur Grundwasserentnahme mit einer Fördermenge von rd. 28 Mio. m3 im Jahr 2008.  

 
Die jährlich erforderlichen Wassermengen werden aus fünf festgesetzten Wasser-
schutzgebieten (Surwold, Meppen, Lingen-Stroot, Grumsmühlen, Mundersum) und sechs 
Wassergewinnungsgebieten (Werlte, Haren-Düne, Haselünne-Stadtwald, Geeste-Varloh, 
Darme und Ahlde) im Landkreis Emsland entnommen.  

 
Die festgesetzten Wasserschutzgebiete haben eine Größe zwischen 575 und 3.290 ha, zu-
sammen rd. 88 km2. Bei der Größe des Landkreises von 2.880 km2 sind das etwa 3 % der 
Kreisfläche.  
Neben den Wasserschutzgebieten und Wassergewinnungsgebieten (Vorranggebiete) stehen 
für die Grundwassergewinnung geeignete Vorbehaltsgebiete in einer Größe von rd. 506,5 
km2 zur Verfügung.  
Die in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesenen Vorbehalts- und Vorranggebiete für 
die Trinkwassergewinnung umfassen rd. ¼ des gesamten Landkreises (s. auch Abbildung S. 
106). In diesen Gebieten sind alle raumbedeutsamen Maßnahmen und Planungen so abzu-
stimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung nicht beeinträch-
tigt werden. Dies bedeutet, dass die derzeitige Nutzung ohne Einschränkung weiterbetrieben 
werden kann. Bei der Ausweisung eines „Vorranggebietes für Trinkwassergewinnung“ (Aus-
weisung als Wasserschutzgebiet durch Verordnung) werden Nutzungsbeschränkungen aus-
gesprochen. Für den Bereich der landwirtschaftlichen Flächennutzung sind hierfür spezielle 
Entschädigungsregelungen im Niedersächsischen Wassergesetz geschaffen worden. 

 
Die für die Grundwassergewinnung vorgesehenen Gebiete wurden in Zusammenarbeit mit 
dem Niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie aufgrund durchge-
führter Aufschlussbohrungen ermittelt und stellen zugleich auch von der Wasserqualität her 
gesehen die im Landkreis geeigneten Gebiete dar. 

 
Außerhalb der öffentlichen Wasserversorgung besteht ein erheblicher industrieller Kühl- und 
Brauchwasserbedarf (Grund- u. Oberflächenwasser) von rd. 50 Mio. m3 pro Jahr. 

 
In der Bundesrepublik Deutschland wird die öffentliche Trinkwasserversorgung zu 65 % aus 
dem Grundwasser, zu 26 % aus den Oberflächengewässern und zu 9 % aus Quellen ge-
wonnen. Im Landkreis Emsland erfolgt die Trink- und Brauchwassergewinnung für die Bevöl-
kerung ausschließlich aus dem Grundwasser. 

 
Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt für den hiesigen Raum im langjährigen Mittel rd. 
750 mm. Hiervon gelangen jährlich durchschnittlich etwa 200 mm ins Grundwasser. Daraus 
ergibt sich bei 2.000 km2 Fläche für die Grundwasserneubildung im Landkreis Emsland jähr-
lich eine Grundwasserneubildung von 400 Mio. m3. Aus den Wasserschutzgebieten, Was-
sergewinnungsgebieten und den Wasservorbehaltsgebieten sind bei einer jährlichen Versi-
ckerungsrate von rd. 200 mm überschlägich rd. 140 Mio. m3 pro Jahr mit größeren Fas-
sungsanlagen gewinnbar. 
Der Bedarf an Trink- und Brauchwasser der öffentlichen Wasserversorgung (einschließlich 
Gewerbebetriebe ohne eigene Wasserversorgung) beträgt zur Zeit rd. 28 Mio. m3 pro Jahr. 
Bezogen auf das durch öffentliche Wasserversorgungsunternehmen in den ausgewiesenen 
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Schutz- und Vorbehaltsgebieten gewinnbare Grundwasser in Höhe von rd. 140 Mio. m3 pro 
Jahr sind das 20 %. 

 
Im Hinblick auf die künftige Trinkwasserversorgung werden keine wesentlichen Steigerungen 
der Grundwasserentnahmemengen für den häuslichen Gebrauch erwartet. 

 
Der Wasserbedarf des Gewerbes und der Industrie lässt sich nur sehr schwierig prognosti-
zieren. Der Wasserbedarf wird im Zuge von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Bewilligungs-
verfahren auf der Grundlage des Runderlasses des Nds. Umweltministeriums vom 
25.06.2007 ermittelt. 

 
Um beim Ausfall eines Wasserwerkes eine kontinuierliche Wasserversorgung zu gewährleis-
ten, wurde zwischen den einzelnen Wasserversorgungsunternehmen ein Verbundsystem 
eingerichtet. 
Die bakteriologischen und die chemischen Untersuchungen nach den Vorschriften der 
Trinkwasserversorgung zeigen bei den öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen im 
Landkreis Emsland keine Grenzwertüberschreitungen; sie werden grundsätzlich weit unter-
schritten. Die Qualität des abgegebenen Trinkwassers ist im Landkreis Emsland als gut bis 
sehr gut zu bezeichnen. 
 
Das nördlich von Vrees festgesetzte Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung wurde verän-
dert aus dem LROP übernommen. Die Abgrenzung des Gebietes erfolgte auf der Grundlage 
Planung mit Stand vom 11. Dezember 2009. Der Wasserverband Hümmling verweist auf das 
Geohydrologische Gutachten zur kumulativen Wirkung der beantragten Wasserentnahmen, 
das den festgesetzten Bereich umfasst. Auf dieser Grundlage wurde der Flächenzuschnitt 
vorgenommen.  
 
 
Ziffer 04  LROP 3.2.4  09 
 
Zur langfristigen Sicherung großräumiger Wasservorkommen sind im Planungsraum zwei 
großteilige Gebiete von besonderer Bedeutung: 
 
Hümmling: Untergebiet Eleonorenwald, Sögel, Apeldorn, Lähden 
 
Große Aa: Untergebiet Große Aa, Freren, Bramsche 
 
Diese Gebiete sind von Industrie- und Gewerbeansiedlungen sowie von großflächigem Bo-
denabbau insofern freizuhalten, dass dadurch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung 
nicht beeinträchtigt wird.  
 
 
3. Hochwasserschutz 
 
 
Ziffer 01 LROP 3.2.4  12 

Im Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) ist in § 2 (2) Nr. 6 ROG festgelegt, dass für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz an der Küste sowie im Binnenland zu sorgen ist, vornehm-
lich durch Sicherung und Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwem-
mungsgefährdeten Bereichen. Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen hinsichtlich der 
Freiräume zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes treffen (§ 7 Absatz 2 
Nr. d). Nach § 6 (1) Nr. 6 sind die Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit 
dem Ziel, an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Ab-
flussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der 
Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen. Nach diesem Ge-
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setz sind Flächen, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen sowie für die 
Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden, als Überschwemmungsge-
biete definiert. Gemäß § 115 Nds. Wassergesetz (NWG) setzen die Wasserbehörden an 
Gewässern, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstanden oder 
zu erwarten sind, die Gebiete als Überschwemmungsgebiete fest, in denen ein Hochwasser-
ereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist.  

Das Landes-Raumordnungsprogramm 2008 sieht Planungen und Maßnahmen des Hoch-
wasserschutzes namentlich vordringlich im Emsland und hier speziell an den Strömen Ems 
und Hase vor. An Ems, Hase und ihren Nebenflüssen hat es in den vergangenen Jahren 
immer wieder Hochwasserereignisse gegeben, die mit Ausnahme des Hasehochwassers 
vom Oktober/November 1998 keine größeren Schäden angerichtet haben. Allerdings hat es 
sich dabei nicht um Extremhochwässer gehandelt. Auch in Folge der Klimaveränderungen 
muss in der Zukunft mit größeren Hochwasserereignissen gerechnet werden. Die Auswei-
sung von Überschwemmungsgebieten, einhergehend mit einer Darstellung der bei einem 
hundertjährlichen Hochwasser überfluteten Fläche, kann in diesem Zusammenhang zu ei-
nem verstärkten Gefahrenbewusstsein in den betroffenen Gebieten führen. 

Bei den Gewässern, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstan-
den oder zu erwarten sind, sind bis Dezember 2013 Überschwemmungsgebiete durch den 
Landkreis Emsland festzusetzen. Mittlerweile sind auch einige rund 100 Jahre alte Über-
schwemmungsgebiete aufgehoben worden, da kein Schadenspotenzial mehr zu erwarten ist. 

In der Zeichnerischen Darstellung sind die festgesetzten Überschwemmungsgebiete Ems, 
Hase, Twister Aa, Große Aa, Mersbach, Nordradde. Lathener und Melstruper Beeke, Ester-
weger Beeke sowie Speller Aa als „Vorranggebiete Hochwasserschutz“ festgelegt (s. S. 
109). In diesen förmlich festgelegten Überschwemmungsgebieten gelten besondere Rege-
lungen, die vornehmlich die Bauleitplanung betreffen (§ 78 WHG).  Somit sind die Bereiche 
der Überschwemmungsgebiete von Hochwasserabfluss hemmenden Nutzungen sowie von 
Bebauung freizuhalten.   

Abweichend von dieser Systematik ist das tidebeeinflusste Gebiet unterhalb der Schleuse 
Herbrum, welches nach § 76 Wasserhaushaltsgesetz kein Überschwemmungsgebiet ist, 
nach eingehender, fachlicher Prüfung in die Zeichnerische Darstellung mit aufgenommen 
worden. Die Pflicht zur Erhaltung des Deichvorlandes als Deichschutz ist im Nds. Deichge-
setz verankert.     

Die Stadt Lingen (Ems) als Untere Wasserbehörde hat auf ihrem Gebiet die Untersuchung 
des Lingener Mühlenbaches und des Bramscher Mühlenbaches veranlasst und im Ergebnis 
festgestellt, dass an diesen Gewässern keine Ausweisung von Überschwemmungsgebieten 
erforderlich ist. 

Nicht in die Zeichnerische Darstellung aufgenommen wurden Gewässer, bei denen die Be-
rechnung des Überschwemmungsgebietes noch nicht abgeschlossen bzw. das Anhörungs-
verfahren noch nicht eingeleitet worden ist. Hierbei handelt es sich um folgende Gewässer: 
Große Hase/Hahnenmoorkanal, Fürstenauer Mühlenbach, Hopstener Aa, Dreierwalder Aa, 
Flötte sowie Altenrheiner Bruchgraben. Ebenfalls nicht in die Zeichnerische Darstellung mit 
aufgenommen wurden ermittelte Überschwemmungsgebiete ohne erhebliches Gefahrenpo-
tential. Hier ist eine Festsetzung durch Verordnung nicht erforderlich. Hierzu zählen: Ohe, 
Bruchwasser, Loruper Beeke, Rittveengraben, Goldbach sowie die Dalumer Moorbeeke (s. 
Abbildung S. 110). 

Die Überschwemmungsgebiete an Ems, Hase und weiteren Fluß- und Bachläufen sind von 
entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten. Früher bei Hochwasser  überschwemmte oder 
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durchflossene Gebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind, sollen nach Möglichkeit wie-
der hergestellt werden.  

 

Ziffer 02  LROP 3.2.4  10 

An der Hase hat nach dem Hochwasser 1998 ein gemeinsamer Planungsprozess der betrof-
fenen Städte Meppen, Haselünne und der Gemeinde Herzlake mit dem Landkreis Emsland 
eingesetzt. In den Jahren von 1999 bis 2008 wurde unter Trägerschaft des Wasser- und Bo-
denverbandes „Hasetal-Haselünne“ und mit Förderung des Landes Niedersachsen rund 4 
Mio. € in neue Hochwasserschutzanlagen investiert (u. a.: Hochwasserschutzanlagen, wie 
Deiche, Schutzmauern, Deichscharten und Straßenaufhöhungen). Damit sind die meisten 
Bereiche gegen ein hundertjährliches Hochwasser geschützt. Die Städte Meppen und Hase-
lünne werden das Programm zum Siedlungshochwasserschutz im Hasetal in den Jahren ab 
2009 unter eigener Trägerschaft zum Abschluss bringen. Nach Umsetzung der noch fehlen-
den Bereiche Meppen-Bokeloh/Zum Beel, Haselünne-Lehrte und –Hammer Tannen in den 
nächsten Jahren werden die besiedelten Bereiche des gesamten Hasetals mit einem Schutz 
vor einem hundertjährlichen Hochwasser ausgestattet sein.  

An der Ems sind noch Schutzmaßnahmen im Bereich der Städte Meppen und Lingen (Ems) 
erforderlich, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde. Die Stadt Meppen verfolgt eige-
ne Maßnahmen zum Hochwasserschutz an Ems und Nordradde in einer Größenordnung 
von rund 3,5 Mio. €. Die Hochwasserschutzmaßnahmen der Stadt Lingen sehen einen 
Schutz des Kernstadtgebietes, aber auch den Schutz ausgedehnter Siedlungsgebiete in 
Reuschberge, Darme und Schepsdorf vor. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in die Bau-
abschnitte A - D wovon der Abschnitt A (Ausbau der Ems im Bereich der Schepsdorfer Brü-
cke)und der Abschnitt C (rechtsseitiger Schutzdamme im Bereich Darme) planfestgestellt 
und bereits fertig gestellt sind. Der Abschnitt B (linksseitiger Hochwasserschutzdamm für den 
Stadtteil Schepsdorf ist ebenfalls planfestgestellt und überwiegend fertig gestellt. Der Teil D, 
der Bau eines Hochwasserschöpfwerkes im Lingener Mühlenbach anstelle der bisher ge-
planten Flutmulde mit entsprechenden Anschlussdämmen zum Schutz der Innenstadtgebiete 
befindet sich im Planfeststellungsverfahren, das kurz vor dem Abschluss steht. Es wird der-
zeit von einer Umsetzung dieses letzten Bauabschnittes im Jahr 2011 bzw. 2012 ausgegan-
gen. 

 
Neben dem Vorranggebiet Hochwasserrückhaltebecken in Haselünne ist aufgrund derzeit 
laufender Planungen ein Vorbehaltsgebiet Hochwasserrückhaltebecken auf dem Gebiet der 
Gemeinde Twist aufgenommen worden.  
 
 
Ziffer 03 LROP 3.2.4  10 
 
Große Bedeutung misst der Landkreis Emsland dem Schutz vor Sturmfluten an der Ems bei. 
Das sturmflutgefährdete Gebiet im Bereich Papenburg, Rhede (Ems) und Dörpen wird durch 
Haupt- und Hochwasserdeiche in der Unterhaltungspflicht des Deichverbandes „Heede-
Aschendorf-Papenburg“ geschützt. Eine deutliche Verbesserung des Schutzniveaus hat sich 
mit der Inbetriebnahme des Emssperrwerks bei Gandersum eingestellt. Die erforderlichen 
Deichabmessungen (Bestick) wurden unter Berücksichtigung des Sperrwerks neu festgelegt. 
Hieraus ergab sich, dass einige Deichabschnitte noch verstärkt werden müssen, um ein 
Schutzniveau nach dem Stand der Technik zu erreichen. Der Deichverband hat entspre-
chende Planungen erstellt und Mittelzusagen von Land/Bund erhalten, so dass die bereits 
begonnene Umsetzung in den nächsten Jahren abgeschlossen werden kann. 
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3.12 Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

 
 
Ziffer 01  LROP 1.1  02

 

 
Ein stabiles Klima ist als Lebensgrundlage von Mensch und Natur von existenzieller Bedeu-
tung. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes ist davon auszugehen, dass seit der 
Industrialisierung allmählich die globale Mitteltemperatur der Luft in Bodennähe steigt. Hier-
bei hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis durchgesetzt, dass für einen bedeutenden Teil 
dieses Anstiegs der Mensch verantwortlich ist (anthropogene Klimaänderung). Beispielswei-
se werden durch das Verbrennen fossiler Energieträger und durch großflächige Entwaldun-
gen Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre angereichert und Land- und Viehwirtschaft verur-
sachen Gase wie Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (N2O, Lachgas). Kohlendioxid, Me-
than sowie Lachgas gehören zu den treibhauswirksamen Gasen, dessen Ansammlung in der 
Atmosphäre in der Tendenz zu einer Erwärmung der unteren Luftschichten führt. Ein wirk-
samer Klimaschutz ist somit vorwiegend durch Vermeidung dieser treibhauswirksamen Gase 
zu erreichen. Hier ist vor allem die CO2-Vermeidung von besonderer Bedeutung, da Kohlen-
dioxid am stärksten zur globalen Erwärmung beiträgt. In dem am 11. Dezember 1997 be-
schlossenen Kyoto-Protokoll als Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) werden Ziele des Klimaschutzes 
formuliert. Nachdem mindestens 55 Staaten das Protokoll ratifiziert hatten, legte das am 16. 
Februar 2005 in Kraft getretene und 2012 auslaufende Abkommen erstmals völkerrechtlich 
verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern fest, 
welche die hauptsächliche Ursache der globalen Erwärmung sind. 
 
In Deutschland gehen die CO2-Emissionen seit 1990 nahezu kontinuierlich zurück. Die Min-
derungen sind etwa gleichgewichtig auf die wirtschaftliche Umstrukturierung in den neuen 
Ländern mit vermindertem Braunkohleeinsatz und die aktive Klimaschutzpolitik der Bundes-
regierung zurückzuführen. Den größten Anteil an CO2-Emissionen in Deutschland -
abgesehen von der Quellkategorie Land- und Forstwirtschaft - im Jahr 2006 haben: 

- Energiewirtschaft mit 45,8 % 
- Haushalte bzw. Kleinverbraucher mit 15,2 % 
- Straßenverkehr bzw. übrige Verkehr mit 18,1 %  
- Verarbeitendes Gewerbe bzw. Industrieprozesse mit 20,5%.     

 
 
Kohlendioxid, welches fast ausschließlich bei Verbrennungsvorgängen in Anlagen und Moto-
ren entsteht, ist hierbei auch in Deutschland das bedeutendste Klimagas. Bezogen auf die 
gesamten Treibhausgasemissionen betrug der CO2-Anteil in 2008 etwa 88%.  
 
Auf regionaler Ebene befasst sich der Landkreis Emsland seit den 90er Jahren intensiv mit 
der zunehmenden Energie und Emissionspolitik. Neben baulichen Maßnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz wurde eine Vielzahl weiterer Maßnahmen (u. a. Deponiegasver-
wertung in Strom und Wärme bei den Deponien Venneberg und Dörpen in Strom in Flechum 
und zur Umwandlung von Methan in CO2 (Fackel) in Wesuwe; Substitution fossiler Brenn-
stoffe durch Abfälle in der Anlage der SRS Eco-Therm in Salzbergen u.v.m.) vorgenommen.  
 
Der Landkreis Emsland hat erstmalig im Jahre 2010 eine kreisweite Energie- und CO2-Bilanz 
nach dem Territorialprinzip erarbeitet. Die Energie- und CO2-Bilanz betrachtet gegenwärtig 
den Zeitraum 1990 bis Ende 2008, wobei die Zahlenwerte für die Jahre 2005 bis 2008 auf 
tatsächlichen Verbrauchswerten der Region beruhen. Die Werte für die Jahre vorher sind 
aus nationalen Daten berechnet. Bilanziert werden die Sektoren Gewerbe, Industrie, Haus-
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halte, Verkehr, kommunale Einrichtungen und Fahrzeuge. Bilanziert wird nach dem Territori-
alprinzip auf Basis des Endkonsums. Dabei werden alle auf dem Kreisgebiet (Landkreis 
Emsland) anfallenden Energieverbräuche und deren Emissionen bilanziert. Abgestellt wird 
dabei neben dem Endenergieverbrauch auf die Primärenergie mit Berücksichtigung der Vor-
ketten. Bei der Primärenergieberechnung werden mit Hilfe sogenannter LCA-Faktoren (life 
cycle analysis Parameter) und spezifischer CO2-Emissionsparameter für Strom, die tatsäch-
lichen Emissionen der Region abgeschätzt. Eingesetzt wird für die Bilanzierung das CO2-
Bilanzierungstool ECORegion, welches sich zwischenzeitlich bundesweit und darüber hinaus 
als Bilanzierungstool durchgesetzt hat. 
 
Die CO2-Emissionen pro Einwohner (t CO2/Jahr) beträgt 2008 rd. 14 t. Betrachtet man nur 
die CO2-Emissionen der Sektoren Haushalte, Wirtschaft und Kommune, ist für das Jahr 2008 
ein Wert von 8,82 t zu verzeichnen. Im Vergleich dazu war das Jahr 2005 mit 9,58 t bilan-
ziert. Dies bedeutet ein Rückgang von rd. 8 % in den letzten 4 Jahren. Auffallend ist der gro-
ße Anteil der Wirtschaft an der CO2-Emission. Dies lässt sich jedoch relativ leicht erklären, 
da die industriellen Schwerpunkte im Emsland energieintensiv sind und entsprechende CO2-
Emissionen nach sich ziehen. Aber auch bei der Analyse des Energieverbrauchs der Wirt-
schaft und der damit verbundenen CO2-Emission ist ein deutlicher Rückgang in den letzten 
Jahren zu verzeichnen. 
 
Die CO2-Emission des Verkehrs ist in den Jahren 2005 bis 2008 nahezu gleich geblieben. 
 
Im Rahmen der Energie- und CO2-Bilanzierung wurde auch die Stromproduktion im Land-
kreis Emsland untersucht. Kraftwerke, die Strom produzieren, sind das Kernkraftwerk Lin-
gen, das Gaskraftwerk Lingen, verschiedene Photovoltaikanlagen, Biomasseanlagen, Wind-
kraftanlagen und Wasserkraftanlagen. Bei einer Gesamtstromproduktion von 18.964,53 
GWh  pro Jahr wurde eine CO2-Emission von 6.514.927 t verursacht. Die Analyse zeigt wei-
terhin, dass im Wesentlichen getragen durch Windkraft und durch Biogas/Biomasse ein An-
teil von 42,5 % des Stromverbrauches im Landkreis Emsland bereits heute durch regenerati-
ve Energien bereitgestellt wird. Die Analyse zeigt hierbei einen stetigen Anstieg dieser Ener-
gieformen. Waren es im Jahr 2005 noch 30 % Anteil am Stromverbrauch, 2008 42,5 %, ist 
im Jahr 2010 bereits mit rd. 50 % Anteil am Stromverbrauch, der mit erneuerbare Energie 
hergestellt wurde, zu rechnen. Das Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2020 beläuft sich 
auf 30 %. Dieses Ziel wird im Landkreis Emsland bereits heute und in den nächsten Jahren 
noch deutlicher überschritten. 
 
Der Landkreis wird die Energie- und CO2-Bilanzierung in den nächsten Jahren kontinuierlich 
fortschreiben, daraus Handlungsfelder ableiten und die Bilanzergebnisse in die Planungen 
einfließen lassen. Mit dem Städten und Gemeinden des Landkreises ist zu diskutieren, in-
wieweit eine Regionalisierung der Energie- und CO2-Bilanz vorgenommen werden soll und 
welche zusätzlichen Informationen im Vorfeld von Planungsprozessen zu erhalten sind. 
 
Die Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel werden in der 
emsländischen Klimaschutzinitiative 2010 bis 2020 zusammengefasst. Die Initiative führt die 
Aktivitäten des Landkreises zusammen und zeigt die Handlungsfelder auf. Über einen ge-
meinsamen Koordinierungsausschuss ist die Initiative mit den Städten und Gemeinden im 
Landkreis Emsland vernetzt, um sich gegenseitig zu unterstützen. In regelmäßigen Klima-
schutzkonferenzen werden die Maßnahmen und Ziele des Klimaschutzes diskutiert, weiter 
entwickelt und in die Beschlussfassung der zuständigen Gremien eingebracht. Die Klima-
schutzinitiative umfasst Maßnahmen des öffentlichen Sektors mit dem Schwerpunkt der 
kreiseigenen Projekte, Maßnahmen bei der Beratung und Systematisierung des Klima-
schutzbewusstseins der Haushalte, Maßnahmen im Bereich der Energieerzeugung und der 
Beratung von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie Maßnahmen zur Verbesserung 
des ÖPNV und zur Entlastung des Individualverkehrs. Um insbesondere die Beratung von 
kleinen und mittleren Unternehmen im Hinblick auf eine verbesserte Energieeffizienz zu ver-
stärken, hat der Landkreis Emsland gemeinsam mit dem Wirtschaftsverband Emsland, der 
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Sparkasse Emsland, den Volksbanken im Emsland, der Fachhochschule Osnabrück und den 
Energieversorgern RWE und EWE die Emsländische Energieeffizienzagentur e. V. ins Leben 
gerufen. Mit der Agentur werden insbesondere die Ziele Energieeinsparung, Steigerung der 
Energieeffizienz, Verbesserung des Energieeinsatzes bei kleinen und mittleren Unternehmen 
verfolgt. Die Agentur bietet aber auch die Möglichkeit, Beratungskapazitäten für die Beratung 
des öffentlichen Sektors, insbesondere der Städte und Gemeinden und der Haushalte bereit 
zu stellen. 

 
 
Ziffer 02  LROP 1.1  02 
 
Vielfache Möglichkeiten, Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes zu ergreifen, bieten sich 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei ihren eigenen Liegenschaften oder bei 
anderen Projekten, wie z. B. dem Aufbau einer dezentralen Energie- und Nahwärmeversor-
gung, der Erneuerung des Straßenbeleuchtungsnetzes und vieler anderer Detailaktivitäten. 
Aber auch im Rahmen der Bauleitplanung können klimaschonende Aspekte Berücksichti-
gung finden. Es wird daher angeregt, dass die Städte und Gemeinden im Rahmen der vorbe-
reitenden, wie auch der verbindlichen Bauleitplanung Möglichkeiten des Klimaschutzes, der 
verbesserten Energienutzung prüfen und, soweit denkbar, in den Planungen festsetzen. 
 
Nach § 2 (2) Satz 6 des Raumordnungsgesetzes des Bundes (ROG) ist den räumlichen Er-
fordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen. Dies bezieht sich zum Einen auf Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, darüber hinaus aber auch auf solche Maß-
nahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen.  
Die Ausrichtung der Siedlungsstruktur und -entwicklung nach dem System der Zentralen 
Orte ist bereits ein wichtiger Faktor, da hiermit eine Bündelung verschiedener Einrichtungen 
einher geht und einer Zersiedlung entgegengewirkt wird.  
 
Ausweislich der Ergebnisse der Energie- und CO2-Bilanz trägt die Windenergie einen we-
sentlichen Beitrag zur Produktion regenerative Energien im Landkreis Emsland bei. Aber 
auch die Erzeugung von Energie aus Biomasse hat einen hohen Stellenwert. Die Entwick-
lung geht einher mit dem zunehmenden Bedarf an Flächen für Energiepflanzen, insbesonde-
re auch für Mais, was aktuelle Erhebungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zei-
gen. In den nächsten Jahren gilt es daher, den Zielkonflikt zwischen dem aus Sicht des Kli-
mawandels zwingend erforderlichem Ausbau der erneuerbaren Energie und dem damit ein-
hergehenden Flächenanspruch in Einklang zu bringen mit weiteren Ansprüchen der land- 
und forstwirtschaftlichen Flächennutzung, aber auch der Erholung und des Tourismus. Ge-
meinsam ist daher in den nächsten Jahren an einem emsländischen Konsens zur Bewälti-
gung dieses schwierigen Konfliktfeldes zu arbeiten. 
 
Zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels sind in der Zeichnerischen Darstellung Flä-
chenfestlegungen als „Vorranggebiet Hochwasserschutz“ zum Schutz vor Hochwasser ge-
troffen worden. Diese Flächen sind von Bebauung freizuhalten. 

 
 
Ziffer 03  LROP 3.1.1  01 
 
Da Waldflächen eine ausgleichende klimatische Funktion besitzen, sind die Festlegung von 
Vorbehaltsgebieten für die Forstwirtschaft sowie die Festlegung von Gebieten zur Vergröße-
rung des Waldanteils als Maßnahmen anzusehen, die dem Klimawandel entgegenwirken. 
Der deutsche Wald bindet jedes Jahr 17 Millionen Tonnen CO2 und leistet somit einen wich-
tigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Wald ist der größte Kohlenstoffspeicher Europas und 
verhindert auf diese Weise, dass der eingelagerte Kohlenstoff (C) frei wird und als Treib-
hausgas Methan (CH4) oder Kohlendioxid (CO 2) das Klima beeinflusst. Wald kann aller-
dings keinen endgültigen Beitrag zu Klimarettung liefern, sondern stellt einen mittelfristigen 
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Kohlenstoffspeicher dar. Dies gilt nur, solange der Zuwachs die Nutzung übersteigt. Bei der 
Nutzung sind ca. 43 % des Holzes CO2-Neutral, d. h. gespeicherter Kohlenstoff wird inner-
halb von ca. 3 Jahren z. B. durch Verbrennung wieder in CO2 umgesetzt. Ca. 57 % werden 
als Möbel- oder Bauholz längerfristig festgelegt.  
Die Dauer beträgt durchschnittlich 54 Jahre bis zur erneuten CO2-Freisetzung 
Längerfristig kann ein CO2-Entzug aus der Atmosphäre nur durch 

� Nachhaltige Bewirtschaftung von Waldflächen 
� Reduzierung von großen Kahlschlägen 
� Umbau von Reinbeständen in vorratsreiche Mischwälder 
� Vermehrte Nutzung von Holz als vielseitiger Rohstoff für Möbel, Bauholz usw. 

Der Landkreis trägt dazu durch aktive Aufforstung und Waldentwicklung auf natürliche Weise 
(Sukzession) auf Eigentumsflächen bei. Derzeit wächst der Waldanteil im Kreisgebiet jährlich 
um 15-30 ha, das sind 0,05 -0,1% der Gesamtfläche. 
Einwichtiger Beitrag zur CO2-Senkung ist die Renaturierung von Mooren. Durch Wasserein-
stau wird das organische Material con Sauerstoff und damit von Zersetzungsprozessen ab-
geschnitten. Zwar werden kurzfristig die ebenfalls sehr klimaschädlichen Gase Methan und 
Lachgas bei Vernässungsmaßnahmen freigesetzt, jedoch ist die anschließende CO2-
Bindung durch das Aufwachsen und Untergehen hochmoortypischer Pflanzen bei der Torf-
bildung außerordentlich lang andauernd.  
Leider würde auch die sofortige Einstellung des Torfabbaus und der unmittelbare Rückzug 
der Torfindustrie die Klimasituation nicht verbessern, da die Vernässung der Moorflächen nur 
noch durch Planierung und Polderung möglich ist.  
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Anhang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Kapitel: 
 
3.0 Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen Freiraumnut-

zungen und zum Klimaschutz 
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Städte und Gemeinden au f dem Gebiet des Internationalen Naturpark Bou rtanger 
Moor-Bargerveen 
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